
 4. 7.2019 Gesetz zur Entfristung des Integrationsgesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914 
FNA: 26-12, 26-12 
GESTA: B046 

 3. 7.2019 Erste Verordnung zur Änderung der Gewerbeanzeigeverordnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916 
FNA: 7100-1-14 

 4. 7.2019 Verordnung zur Gleichstellung von Prüfungszeugnissen der Berufsfachschule für das Holz und Elfen-
bein verarbeitende Handwerk in Michelstadt mit den Zeugnissen über das Bestehen der Gesellen -
prüfung in Ausbildungsberufen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925 

FNA: neu: 7110-21-2 

 4. 7.2019 Verordnung zur Gleichstellung von Prüfungszeugnissen der Staatlichen Fachschule Weilburg-Hadamar 
Standort: Staatliche Glasfachschule Hadamar mit den Zeugnissen über das Bestehen der Abschluss- 
und Gesellenprüfung in Ausbildungsberufen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927 

FNA: neu: 806-22-8-12 

 4. 7.2019 Verordnung zur Gleichstellung von Prüfungszeugnissen der Staatlichen Zeichenakademie Hanau 
mit den Zeugnissen über das Bestehen der Abschluss- und Gesellenprüfung in Ausbildungsberufen 929 

FNA: neu: 806-22-8-13 

 5. 7.2019 Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung zum Papier -
technologen/zur Papiertechnologin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930 

FNA: 806-22-1-58 

 8. 7.2019 Verordnung zur Neuregelung der zahnärztlichen Ausbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933 
FNA: neu: 2123-6; 2123-2 

 

Hinweis auf andere Verkündungen 

Bundesgesetzblatt Teil II Nr. 11 und Nr. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994 

Rechtsvorschriften der Europäischen Union  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 

 

Tag Inhal t Seite

         Bundesgesetzblatt    

913

 

Teil I G 5702 

2019 Ausgegeben zu Bonn am 11. Juli 2019 Nr. 25



Gesetz
zur Entfristung des Integrationsgesetzes

Vom 4. Juli 2019

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des
Aufenthaltsgesetzes

Das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2018
(BGBl. I S. 1147) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:

1. § 12a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Wörter „minderjähriges
Kind“ durch die Wörter „ein minderjähriges
lediges Kind, mit dem er verwandt ist und in
familiärer Lebensgemeinschaft lebt,“ ersetzt.

bb) Die folgenden Sätze werden angefügt:

„Die Frist nach Satz 1 kann um den Zeitraum
verlängert werden, für den der Ausländer sei-
ner nach Satz 1 bestehenden Verpflichtung
nicht nachkommt. Fallen die Gründe nach
Satz 2 innerhalb von drei Monaten weg, wirkt
die Verpflichtung zur Wohnsitznahme nach
Satz 1 in dem Land fort, in das der Ausländer
seinen Wohnsitz verlegt hat.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a einge-
fügt:

„(1a) Wird ein Ausländer, dessen gewöhnlicher
Aufenthalt durch eine Verteilungs- oder Zu-
weisungsentscheidung nach dem Achten Buch
Sozialgesetzbuch bestimmt wird, volljährig, findet
ab Eintritt der Volljährigkeit Absatz 1 Anwendung;
die Wohnsitzverpflichtung erwächst in dem Land,
in das er zuletzt durch Verteilungs- oder Zu-
weisungsentscheidung zugewiesen wurde. Die

bis zur Volljährigkeit verbrachte Aufenthaltszeit
ab Anerkennung als Asylberechtigter, Flüchtling
im Sinne von § 3 Absatz 1 des Asylgesetzes oder
subsidiär Schutzberechtigter im Sinne von § 4
Absatz 1 des Asylgesetzes oder nach erstmaliger
Erteilung eines Aufenthaltstitels nach den §§ 22,
23 oder 25 Absatz 3 wird auf die Frist nach Ab-
satz 1 Satz 1 angerechnet.“

c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Bei der Entscheidung nach Satz 1 können zu-
dem besondere örtliche, die Integration fördernde
Umstände berücksichtigt werden, insbesondere
die Verfügbarkeit von Bildungs- und Betreuungs-
angeboten für minderjährige Kinder und Jugend-
liche.“

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 1 Buchstabe a werden die
Wörter „minderjährigen Kind“ durch die
Wörter „einem minderjährigen ledigen
Kind, mit dem er verwandt ist und in
familiärer Lebensgemeinschaft lebt,“ er-
setzt.

bbb) In Nummer 1 Buchstabe b werden die
Wörter „minderjährige ledige Kinder“
durch die Wörter „ein minderjähriges
lediges Kind, mit dem er verwandt ist
und mit dem er zuvor in familiärer Le-
bensgemeinschaft gelebt hat,“ ersetzt.

bb) Nach Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c wird fol-
gender Satz eingefügt:

„Fallen die Aufhebungsgründe nach Satz 1
Nummer 1 Buchstabe a innerhalb von drei
Monaten ab Bekanntgabe der Aufhebung
weg, wirkt die Verpflichtung zur Wohnsitz-
nahme nach Absatz 1 Satz 1 in dem Land
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fort, in das der Ausländer seinen Wohnsitz
verlegt hat.“

e) Folgender Absatz 10 wird angefügt:

„(10) § 12 Absatz 2 Satz 2 bleibt für wohnsitz-
beschränkende Auflagen in besonders begründe-
ten Einzelfällen unberührt.“

2. Nach § 72 Absatz 3 wird folgender Absatz 3a einge-
fügt:

„(3a) Die Aufhebung einer Wohnsitzverpflichtung
nach § 12a Absatz 5 darf nur mit Zustimmung der
Ausländerbehörde des geplanten Zuzugsorts er-
folgen. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn die
Voraussetzungen des § 12a Absatz 5 vorliegen; eine
Ablehnung ist zu begründen. Die Zustimmung gilt als
erteilt, wenn die Ausländerbehörde am Zuzugsort
nicht innerhalb von vier Wochen ab Zugang des Er-

suchens widerspricht. Die Erfüllung melderechtlicher
Verpflichtungen begründet keine Zuständigkeit einer
Ausländerbehörde.“

3. § 104 Absatz 14 wird aufgehoben.

Artikel 2

Änderung des
Integrationsgesetzes

Artikel 8 Absatz 5 und 6 des Integrationsgesetzes
vom 31. Juli 2016 (BGBl. I S. 1939) werden aufgehoben.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in
Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates
sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es
ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.

Berlin, den 4. Juli 2019

D e r B u n d e s p r ä s i d e n t
S t e i n m e i e r

D i e B u n d e s k a n z l e r i n
Dr. A n g e l a M e r k e l

D e r B u n d e sm i n i s t e r
d e s I n n e r n , f ü r B a u u n d H e i m a t

H o r s t S e e h o f e r
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Erste Verordnung
zur Änderung der Gewerbeanzeigeverordnung

Vom 3. Juli 2019

Auf Grund des § 14 Absatz 14 der Gewerbeordnung
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar
1999 (BGBl. I S. 202), der zuletzt durch Artikel 275 Num-
mer 1 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I
S. 1474) geändert worden ist, verordnet das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie:

Artikel 1

Die Gewerbeanzeigeverordnung vom 22. Juli 2014
(BGBl. I S. 1208), die durch Artikel 5 Absatz 10 des
Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die zuständige Behörde übermittelt die
mittels der Vordrucke der Anlagen 1 bis 3 erhobe-
nen Daten aus der Gewerbeanzeige regelmäßig an
die nachfolgenden Stellen zur Wahrnehmung ihrer
jeweiligen Aufgaben:

1. an die Industrie- und Handelskammern nach
§ 14 Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 der Gewerbe-
ordnung mit Ausnahme

a) der Daten in den Feldern 13, 27, 29 bis 31
und 33 der Anlage 1,

b) der Daten in den Feldern 13, 26 bis 28
und 30 der Anlage 2 und

c) der Daten in den Feldern 13 und 30 der An-
lage 3,
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2. an die Handwerkskammern nach § 14 Absatz 8
Satz 1 Nummer 2 der Gewerbeordnung mit
Ausnahme

a) der Daten in den Feldern 13, 27, 30, 31
und 33 der Anlage 1,

b) der Daten in den Feldern 13, 27, 28 und 30
der Anlage 2 und

c) der Daten in den Feldern 13 und 30 der
Anlage 3,

3. an die für den Immissionsschutz zuständige
Landesbehörde nach § 14 Absatz 8 Satz 1
Nummer 3 der Gewerbeordnung mit Aus-
nahme

a) der Daten in den Feldern 10, 12, 13, 27
bis 31 und 33 der Anlage 1,

b) der Daten in den Feldern 10, 12, 13, 25
bis 28 und 30 der Anlage 2 und

c) der Daten in den Feldern 10, 12, 13, 28
und 30 der Anlage 3,

4. an die für den technischen und sozialen
Arbeitsschutz einschließlich den Entgeltschutz
nach dem Heimarbeitsgesetz zuständige Lan-
desbehörde nach § 14 Absatz 8 Satz 1 Num-
mer 3a der Gewerbeordnung mit Ausnahme

a) der Daten in den Feldern 10, 12, 13, 27
bis 31 und 33 der Anlage 1,

b) der Daten in den Feldern 10, 12, 13, 25
bis 28 und 30 der Anlage 2 und

c) der Daten in den Feldern 10, 12, 13, 28
und 30 der Anlage 3,

5. an die nach Landesrecht zuständige Behörde
zur Wahrnehmung der Aufgaben, die im Mess-
und Eichgesetz und in den auf Grund des
Mess- und Eichgesetzes ergangenen Rechts-
verordnungen festgelegt sind, nach § 14 Ab-
satz 8 Satz 1 Nummer 4 der Gewerbeordnung

a) die Daten in den Feldern 1, 3 bis 5, 11, 14,
15, 18 und 20 der Anlage 1,

b) die Daten in den Feldern 1, 3 bis 5, 11, 14,
15, 18, 19 und 21 der Anlage 2 und

c) die Daten in den Feldern 1, 3 bis 5, 11, 14,
16, 18 und 20 der Anlage 3,

6. an die Bundesagentur für Arbeit nach § 14 Ab-
satz 8 Satz 1 Nummer 5 der Gewerbeordnung
mit Ausnahme

a) der Daten in den Feldern 13, 27 und 33 der
Anlage 1,

b) der Daten in den Feldern 13 und 30 der An-
lage 2 und

c) der Daten in den Feldern 10, 12 bis 19 und
21 bis 30 der Anlage 3,

7. an die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung e. V. nach § 14 Absatz 8 Satz 1 Nummer 6
der Gewerbeordnung mit Ausnahme

a) der Daten in den Feldern 12, 28, 30, 31
und 33 der Anlage 1,

b) der Daten in den Feldern 12, 25, 27, 28
und 30 der Anlage 2 und

c) der Daten in den Feldern 12 und 30 der
Anlage 3,

8. an das Registergericht nach § 14 Absatz 8
Satz 1 Nummer 8 der Gewerbeordnung mit
Ausnahme der Daten in den Feldern 8 bis 10,
12 bis 14, 16, 21, 22, 24 und 28 bis 30 der
Anlage 3,

9. an die für die Lebensmittelüberwachung
zuständigen Behörden der Länder nach § 14
Absatz 8 Satz 1 Nummer 10 der Gewerbeord-
nung mit Ausnahme

a) der Daten in den Feldern 10, 12, 13, 27
bis 31 und 33 der Anlage 1,

b) der Daten in den Feldern 10, 12, 13, 25
bis 28 und 30 der Anlage 2 und

c) der Daten in den Feldern 10, 12, 13, 28
und 30 der Anlage 3.

Die Daten sind nicht zu übermitteln, wenn die
empfangsberechtigte Stelle auf die regelmäßige
Datenübermittlung verzichtet hat.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Im einleitenden Satzteil wird das Wort „mo-
natlich“ gestrichen.

bb) In Nummer 1 wird die Angabe „1 bis 4“ durch
die Angabe „1 bis 5“ ersetzt.

cc) In Nummer 2 werden die Wörter „10 und 12
bis 14“ durch die Wörter „12 und 15 bis 17“
ersetzt.

dd) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. die Daten

a) in den Feldern 6, 10, 18 bis 25, 29
und 32 der Anlage 1 als Erhebungs-
merkmale für die Anmeldung,

b) in den Feldern 6, 10, 18 bis 24, 26
und 29 der Anlage 2 als Erhebungs-
merkmale für die Ummeldung und

c) in den Feldern 6, 10, 18 bis 26, 28
und 29 der Anlage 3 als Erhebungs-
merkmale für die Abmeldung.“

c) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „Feld 33“
durch die Wörter „den Feldern 13, 27 und 33“
ersetzt.

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „, spätestens je-
doch zehn Arbeitstage“ gestrichen.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Daten sind an die in Absatz 2 genannten
Stellen unverzüglich, spätestens jedoch am
ersten Arbeitstag des Monats, der auf die
Bescheinigung des Empfangs der Gewerbe-
anzeige folgt, zu übermitteln.“

e) Absatz 6 wird aufgehoben.
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2. Die Anlage 1 wird wie folgt gefasst:

„Anlage 1
(zu § 1 Satz 1 Nummer 1)

Gewerbe-Anmeldung
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“.
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3. Die Anlage 2 wird wie folgt gefasst:

„Anlage 2
(zu § 1 Satz 1 Nummer 2)

Gewerbe-Ummeldung
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“.
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4. Die Anlage 3 wird wie folgt gefasst:

„Anlage 3
(zu § 1 Satz 1 Nummer 3)

Gewerbe-Abmeldung
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“.
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2019 in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 3. Juli 2019

D e r B u n d e sm i n i s t e r
f ü r W i r t s c h a f t u n d E n e r g i e

P e t e r A l t m a i e r
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Verordnung
zur Gleichstellung von Prüfungszeugnissen

der Berufsfachschule für das Holz und Elfenbein
verarbeitende Handwerk in Michelstadt mit den Zeugnissen

über das Bestehen der Gesellenprüfung in Ausbildungsberufen

Vom 4. Juli 2019

Auf Grund des § 40 Absatz 1 der Handwerksordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095),
der zuletzt durch Artikel 283 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I
S. 1474) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und
Forschung nach Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für
Berufsbildung:

§ 1

Gleichstellung von Prüfungszeugnissen

(1) Die vom 1. Oktober 2016 bis zum Ablauf des 30. September 2023 von der
Berufsfachschule für das Holz und Elfenbein verarbeitende Handwerk in Michel-
stadt erteilten Prüfungszeugnisse über erfolgreich abgelegte Abschlussprüfun-
gen werden mit den Zeugnissen über das Bestehen der Gesellenprüfung in
handwerklichen Ausbildungsberufen nach Maßgabe der nachstehenden Auflis-
tung gleichgestellt:

Bezeichnung des Prüfungszeugnisses
der Berufsfachschule für das Holz
und Elfenbein verarbeitende Handwerk
in Michelstadt:

Ausbildungsberuf, für den gleichgestellt wird:

Abschlussprüfung als Tischler/in Tischler und Tischlerin im Gewerbe
Anlage A Nummer 27 „Tischler“ der
Handwerksordnung

(2) Die vom 1. Oktober 2016 bis zum Ablauf des 30. September 2026 von der
Berufsfachschule für das Holz und Elfenbein verarbeitende Handwerk in Michel-
stadt erteilten Prüfungszeugnisse über erfolgreich abgelegte Abschlussprüfun-
gen werden mit den Zeugnissen über das Bestehen der Gesellenprüfung in
handwerklichen Ausbildungsberufen nach Maßgabe der nachstehenden Auflis-
tung gleichgestellt:

Bezeichnung des Prüfungszeugnisses
der Berufsfachschule für das Holz
und Elfenbein verarbeitende Handwerk
in Michelstadt:

Ausbildungsberuf, für den gleichgestellt wird:

Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in)

Fachrichtungen

– Drechseln

– Elfenbeinschnitzen

Drechsler und Drechslerin (Elfenbein-
schnitzer und Elfenbeinschnitzerin)

Fachrichtungen

– Drechseln

– Elfenbeinschnitzen

im Gewerbe der Anlage B Abschnitt 1
Nummer 15 „Drechsler (Elfenbein-
schnitzer) und Holzspielzeugmacher“
der Handwerksordnung

Abschlussprüfung als Holzbildhauer/in Holzbildhauer und Holzbildhauerin im
Gewerbe der Anlage B Abschnitt 1
Nummer 16 „Holzbildhauer“ der Hand-
werksordnung
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§ 2

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft und am 1. Ok-
tober 2026 außer Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 4. Juli 2019

D e r B u n d e sm i n i s t e r
f ü r W i r t s c h a f t u n d E n e r g i e

In Vertretung
N u s s b a um
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Verordnung
zur Gleichstellung von Prüfungszeugnissen

der Staatlichen Fachschule Weilburg-Hadamar
Standort: Staatliche Glasfachschule Hadamar mit den Zeugnissen über

das Bestehen der Abschluss- und Gesellenprüfung in Ausbildungsberufen

Vom 4. Juli 2019

Auf Grund des § 50 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes, der zuletzt durch
Artikel 436 Nummer 3 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474)
geändert worden ist, und auf Grund des § 40 Absatz 1 der Handwerksordnung
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074;
2006 I S. 2095), der zuletzt durch Artikel 283 der Verordnung vom 31. August
2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Bildung und Forschung nach Anhörung des Hauptausschusses des Bundes-
instituts für Berufsbildung:

§ 1

Gleichstellung von Prüfungszeugnissen

Die vom 1. Januar 2017 bis zum Ablauf des 30. September 2026 von der
Staatlichen Fachschule Weilburg-Hadamar Standort: Staatliche Glasfachschule
Hadamar erteilten Prüfungszeugnisse über erfolgreich abgelegte Abschluss-
prüfungen werden mit den Zeugnissen über das Bestehen der Abschluss- oder
Gesellenprüfung in Ausbildungsberufen nach Maßgabe der nachstehenden Auf-
listung gleichgestellt:

Bezeichnung des Prüfungszeugnisses der
Staatlichen Fachschule Weilburg-Hadamar
Standort: Staatliche Glasfachschule Hadamar:

Ausbildungsberuf, für den gleichgestellt wird:

Abschlussprüfung als Glaser/Glaserin

Fachrichtungen:

– Verglasung und Glasbau

– Fenster- und Glasfassadenbau

Glaser und Glaserin im Gewerbe
Anlage A Nummer 39 „Glaser“
der Handwerksordnung

Fachrichtungen:

– Verglasung und Glasbau

– Fenster- und Glasfassadenbau

Abschlussprüfung als Glasapparate-
bauer/Glasapparatebauerin

Glasapparatebauer und
Glasapparatebauerin
im Gewerbe Anlage A Nummer 40
„Glasbläser und Glasapparatebauer“
der Handwerksordnung

Abschlussprüfung als Glasveredler/
Glasveredlerin

Fachrichtungen:

– Kanten- und Flächenveredelung

– Glasmalerei und Kunstverglasung

Glasveredler und Glasveredlerin

Fachrichtungen:

– Kanten- und Flächenveredelung

– Glasmalerei und Kunstverglasung

und

Glasveredler und Glasveredlerin
im Gewerbe Anlage B Abschnitt 1
Nummer 34 „Glasveredler“
der Handwerksordnung

Fachrichtungen:

– Kanten- und Flächenveredelung

– Glasmalerei und Kunstverglasung
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§ 2

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft und am
1. Oktober 2026 außer Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 4. Juli 2019

D e r B u n d e sm i n i s t e r
f ü r W i r t s c h a f t u n d E n e r g i e

In Vertretung
N u s s b a um
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Verordnung
zur Gleichstellung von Prüfungszeugnissen

der Staatlichen Zeichenakademie Hanau mit den Zeugnissen über
das Bestehen der Abschluss- und Gesellenprüfung in Ausbildungsberufen

Vom 4. Juli 2019

Auf Grund des § 50 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes, der zuletzt durch
Artikel 436 Nummer 3 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474)
geändert worden ist, und auf Grund des § 40 Absatz 1 der Handwerksordnung
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074;
2006 I S. 2095), der zuletzt durch Artikel 283 der Verordnung vom 31. August
2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Bildung und Forschung nach Anhörung des Hauptausschusses des Bundes-
instituts für Berufsbildung:

§ 1

Gleichstellung von Prüfungszeugnissen

Die vom 1. Januar 2018 bis zum Ablauf des 31. Juli 2023 von der Staatlichen
Zeichenakademie Hanau erteilten Prüfungszeugnisse über erfolgreich abge-
legte Abschlussprüfungen werden mit den Zeugnissen über das Bestehen der
Abschluss- oder Gesellenprüfung in Ausbildungsberufen nach Maßgabe der
nachstehenden Auflistung gleichgestellt:

Bezeichnung des Prüfungszeugnisses
der Zeichenakademie Hanau:

Ausbildungsberuf, für den gleichgestellt wird:

Abschlussprüfung als Goldschmied/
Goldschmiedin

Fachrichtung:

– Schmuck

Goldschmied und Goldschmiedin im
Gewerbe der Anlage B Abschnitt 1
Nummer 11 „Gold- und Silberschmiede“
der Handwerksordnung

Fachrichtung:

– Schmuck

Abschlussprüfung als Silberschmied/
Silberschmiedin

Schwerpunkt:

– Metall

Silberschmied und Silberschmiedin im
Gewerbe der Anlage B Abschnitt 1
Nummer 11 „Gold- und Silberschmiede“
der Handwerksordnung

Schwerpunkt:

– Metall

Abschlussprüfung als Edelsteinfasser/
Edelsteinfasserin

Edelsteinfasser/Edelsteinfasserin

§ 2

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft und am 1. August
2023 außer Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 4. Juli 2019

D e r B u n d e sm i n i s t e r
f ü r W i r t s c h a f t u n d E n e r g i e

In Vertretung
N u s s b a um
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Zweite Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die

Berufsausbildung zum Papiertechnologen/zur Papiertechnologin

Vom 5. Juli 2019

Auf Grund des § 4 Absatz 1 des Berufsbildungs-
gesetzes, der zuletzt durch Artikel 436 Nummer 1 der
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474)
geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Bildung und Forschung:

Artikel 1

Änderung der
Verordnung über die Berufsausbildung

zum Papiertechnologen/zur Papiertechnologin

Die Verordnung über die Berufsausbildung zum
Papiertechnologen/zur Papiertechnologin vom 20. April
2010 (BGBl. I S. 436), die durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 19. Oktober 2010 (BGBl. I S. 1433) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 5 Absatz 3 wird aufgehoben.

2. Die §§ 6 bis 11 werden durch die folgenden §§ 6
bis 19 ersetzt:

„§ 6

Ziel, Aufteilung in zwei Teile
und Zeitpunkt der Abschlussprüfung

(1) Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen,
ob der Prüfling die berufliche Handlungsfähigkeit er-
worben hat.

(2) Die Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1
und 2.

(3) Teil 1 der Abschlussprüfung findet im vierten
Ausbildungshalbjahr statt. Teil 2 der Abschluss-
prüfung findet am Ende der Berufsausbildung statt.
Den jeweiligen Zeitpunkt legen die zuständigen
Prüfungsausschüsse fest.

§ 7

Inhalt von Teil 1 der Abschlussprüfung

Teil 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan für die ersten 18
Monate genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und
Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden
Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmen-
plan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und
Fähigkeiten entspricht.

§ 8

Prüfungsbereiche von
Teil 1 der Abschlussprüfung

Teil 1 der Abschlussprüfung findet in den folgen-
den Prüfungsbereichen statt:

1. „Steuern und Regeln von Anlagen zur Aufberei-
tung von Roh-, Faser- und Hilfsstoffen sowie
Qualitätssicherung“ sowie

2. „Aufbereiten von Roh-, Faser- und Hilfsstoffen
sowie Instandhaltung“.

§ 9

Prüfungsbereich
„Steuern und Regeln

von Anlagen zur Aufbereitung von Roh-,
Faser- und Hilfsstoffen sowie Qualitätssicherung“

(1) Im Prüfungsbereich „Steuern und Regeln von
Anlagen zur Aufbereitung von Roh-, Faser- und
Hilfsstoffen sowie Qualitätssicherung“ hat der Prüf-
ling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. die Arbeitsschritte, die zur Aufbereitung von
Zellstoff, Holzstoff, Altpapier und Rückstoff not-
wendig sind, festzulegen sowie entsprechende
Aggregate und Anlagen zu bedienen,

2. Faser- und Hilfsstoffe entsprechend den Auf-
tragsanforderungen einzusetzen,

3. qualitätssichernde Maßnahmen bei der Aufbe-
reitung von Roh-, Faser- und Hilfsstoffen zu
planen und durchzuführen,

4. Arbeits- und Prüfmittel festzulegen,

5. technische Unterlagen zu nutzen sowie

6. Ergebnisse der Qualitätssicherung zu dokumen-
tieren.

(2) Der Prüfling hat zwei Arbeitsaufgaben durch-
zuführen. Eine Arbeitsaufgabe ist die Durchführung
einer Papierprüfung. Die andere Arbeitsaufgabe
ist die Durchführung einer Stoffaufbereitung. Die
Durchführung einer Stoffaufbereitung kann in Form
einer Simulation durchgeführt werden.

(3) Die Prüfungszeit beträgt für jede Arbeitsauf-
gabe 60 Minuten.

§ 10

Prüfungsbereich
„Aufbereiten von Roh-,

Faser- und Hilfsstoffen sowie Instandhaltung“

(1) Im Prüfungsbereich „Aufbereiten von Roh-,
Faser- und Hilfsstoffen sowie Instandhaltung“ hat
der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,

1. die Arbeitsabläufe, die zum Aufbereiten von Roh-,
Faser- und Hilfsstoffen notwendig sind, unter
Beachtung wirtschaftlicher, technischer und
organisatorischer Vorgaben selbständig und kun-
denorientiert zu planen, durchzuführen und zu
dokumentieren,

2. den Einsatz von Roh- und Faserstoffen zu planen,

3. die Frischwasser- und Abwasseraufbereitung zu
überwachen, Störungen zu beseitigen sowie
Untersuchungen zur Wasserqualität durchzufüh-
ren und auszuwerten,

4. Kundenanforderungen und Anforderungen des
Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes
beim Aufbereiten von Roh-, Faser- und Hilfsstof-
fen einzuhalten sowie Anforderungen der Wirt-
schaftlichkeit zu berücksichtigen,
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5. instand haltende Arbeiten unter Verwendung von
Schalt- und Funktionsplänen zu planen und
durchzuführen und

6. Störungen an Steuer- und Regeleinrichtungen
festzustellen und Maßnahmen zu ihrer Behebung
zu ergreifen.

(2) Der Prüfling hat Aufgaben schriftlich zu bear-
beiten.

(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 11

Inhalt von Teil 2 der Abschlussprüfung

(1) Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1. die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden
Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmen-
plan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und
Fähigkeiten entspricht.

(2) In Teil 2 der Abschlussprüfung sollen Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits Ge-
genstand von Teil 1 der Abschlussprüfung waren,
nur insoweit einbezogen werden, als es für die Fest-
stellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erfor-
derlich ist.

§ 12

Prüfungsbereiche von
Teil 2 der Abschlussprüfung

Teil 2 der Abschlussprüfung findet in den folgen-
den Prüfungsbereichen statt:

1. „Bedienen von Anlagen zur Herstellung von
Papier, Karton, Pappe und Zellstoff“,

2. „Steuern und Regeln von Anlagen zur Herstellung
von Papier, Karton, Pappe und Zellstoff“,

3. „Durchführen einer betrieblichen Aufgabe“ sowie

4. „Wirtschafts- und Sozialkunde“.

§ 13

Prüfungsbereich
„Bedienen von Anlagen zur Herstellung
von Papier, Karton, Pappe und Zellstoff“

(1) Im Prüfungsbereich „Bedienen von Anlagen
zur Herstellung von Papier, Karton, Pappe und Zell-
stoff“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der
Lage ist,

1. Maschinen und Anlagen zur Herstellung von
Papier, Karton, Pappe und Zellstoff einzurichten,
zu bedienen und zu überwachen sowie Maßnah-
men zur Behebung von Störungen zu ergreifen,

2. Maschinen und Anlagen zum Veredeln, Ausrüsten
und Verpacken einzurichten, zu bedienen und zu
überwachen sowie Maßnahmen zur Behebung
von Störungen zu ergreifen und

3. Steuerungen von Regel- und Messeinrichtungen
zu bedienen sowie Prozess- und Qualitätsleit-
systeme zu nutzen.

(2) Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe zu be-
arbeiten.

(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

§ 14

Prüfungsbereich
„Steuern und Regeln von Anlagen zur

Herstellung von Papier, Karton, Pappe und Zellstoff“

(1) Im Prüfungsbereich „Steuern und Regeln von
Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton, Pappe
und Zellstoff“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er
in der Lage ist,

1. Arbeitsabläufe zur Herstellung, Veredelung und
Ausrüstung von Papier, Karton, Pappe und Zell-
stoff unter Beachtung wirtschaftlicher, techni-
scher und organisatorischer Vorgaben selbstän-
dig und kundenorientiert zu planen, durch-
zuführen und zu dokumentieren,

2. Anlagen und Anlagenteile zu inspizieren sowie
Maßnahmen zur Fehlerbehebung zu ergreifen,

3. qualitätssichernde Maßnahmen an Anlagen zur
Herstellung von Papier, Karton, Pappe und Zell-
stoff zu planen und durchzuführen, Faser- und
Hilfsstoffe zu prüfen und einzusetzen sowie End-
produkte zu prüfen,

4. im Team sowie mit vor- und nachgelagerten Funk-
tions- und Servicebereichen zu kommunizieren,

5. beim Steuern und Regeln von Anlagen zur Herstel-
lung von Papier, Karton, Pappe und Zellstoff Maß-
nahmen zur Arbeitsorganisation, zur Sicherheit und
zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Um-
weltschutz, zu rationeller Energieverwendung und
zur Qualitätssicherung zu berücksichtigen sowie

6. Informations- und Kommunikationstechnologien
anzuwenden.

(2) Der Prüfling hat Aufgaben schriftlich zu bear-
beiten.

(3) Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

§ 15

Prüfungsbereich
„Durchführen einer betrieblichen Aufgabe“

(1) Im Prüfungsbereich „Durchführen einer be-
trieblichen Aufgabe“ hat der Prüfling nachzuweisen,
dass er in der Lage ist,

1. Problemstellungen zu erkennen und Arbeitsauf-
gaben abzuleiten, Arbeitsabläufe, die für die
Durchführung der betrieblichen Aufgabe notwen-
dig sind, zu planen, Material und Informationen zu
beschaffen sowie Zeitpläne zu erstellen,

2. Aufträge insbesondere unter Berücksichtigung
technischer Dokumente und unter Einhaltung
der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes
durchzuführen,

3. Arbeitsabläufe zu kontrollieren und bei Abwei-
chungen Änderungen vorzunehmen sowie Arbeits-
ergebnisse zu prüfen,

4. die bei der betrieblichen Aufgabe durchgeführten
Arbeitsabläufe und die Arbeitsergebnisse zu
dokumentieren und

5. fachliche Zusammenhänge aufzuzeigen und die
Vorgehensweise zu begründen.

Die Aufgabe ist so zu erstellen, dass auch die
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten geprüft

931Bundesgesetzblatt Jahrgang 2019 Teil I Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 11. Juli 2019



werden, die dem oder der Auszubildenden in einer
der beiden im Ausbildungsvertrag festgelegten
Wahlqualifikationen nach § 4 Absatz 2 Abschnitt B
vermittelt werden.

(2) Der Prüfling hat einen betrieblichen Auftrag
durchzuführen und mit praxisbezogenen Unterlagen
zu dokumentieren. Nach der Durchführung des
betrieblichen Auftrags wird mit ihm ein auftragsbe-
zogenes Fachgespräch geführt.

(3) Die Prüfungszeit beträgt insgesamt 16 Stun-
den. Das auftragsbezogene Fachgespräch dauert
höchstens 20 Minuten.

§ 16

Prüfungsbereich
„Wirtschafts- und Sozialkunde“

(1) Im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozial-
kunde“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der
Lage ist, allgemeine wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Ar-
beitswelt darzustellen und zu beurteilen.

(2) Die Prüfungsaufgaben müssen praxisbezogen
sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu be-
arbeiten.

(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

§ 17

Gewichtung der
Prüfungsbereiche und Anforderungen

für das Bestehen der Abschlussprüfung

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbe-
reiche sind wie folgt zu gewichten:

1. „Steuern und Regeln von Anlagen zur Aufberei-
tung von Roh-, Faser- und Hilfsstoffen sowie
Qualitätssicherung“ mit 20 Prozent,

2. „Aufbereiten von Roh-, Faser- und Hilfsstoffen
sowie Instandhaltung“ mit 10 Prozent,

3. „Bedienen von Anlagen zur Herstellung von
Papier, Karton, Pappe und Zellstoff“ mit 15 Pro-
zent,

4. „Steuern und Regeln von Anlagen zur Herstellung
von Papier, Karton, Pappe und Zellstoff“ mit
20 Prozent,

5. „Durchführen einer betrieblichen Aufgabe“ mit
25 Prozent sowie

6. „Wirtschafts- und Sozialkunde“ mit 10 Prozent.

(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die
Prüfungsleistungen wie folgt bewertet worden sind:

1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit min-
destens „ausreichend“,

2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausrei-
chend“,

3. in mindestens drei Prüfungsbereichen von Teil 2
mit mindestens „ausreichend“ und

4. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „unge-
nügend“.

§ 18

Mündliche
Ergänzungsprüfung in der Abschlussprüfung

(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich
der Abschlussprüfung eine mündliche Ergänzungs-
prüfung beantragen.

(2) Dem Antrag ist stattzugeben,

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungs-
bereiche gestellt worden ist:

a) „Steuern und Regeln von Anlagen zur Herstel-
lung von Papier, Karton, Pappe und Zellstoff“
oder

b) „Wirtschafts- und Sozialkunde“,

2. wenn der benannte Prüfungsbereich schlechter
als mit „ausreichend“ bewertet worden ist und

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das
Bestehen der Abschlussprüfung den Ausschlag
geben kann.

Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in einem
einzigen Prüfungsbereich durchgeführt werden.

(3) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Mi-
nuten dauern.

(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den
Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und
das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung
im Verhältnis 2:1 zu gewichten.

§ 19

Übergangsregelung

Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die vor dem
1. August 2019 bereits bestehen, ist die Verordnung
über die Berufsausbildung zum Papiertechnologen/
zur Papiertechnologin vom 20. April 2010 (BGBl. I
S. 436), die durch Artikel 1 der Verordnung vom
19. Oktober 2010 (BGBl. I S. 1433) geändert worden
ist, weiter anzuwenden.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2019 in Kraft.

Berlin, den 5. Juli 2019

D e r B u n d e sm i n i s t e r
f ü r W i r t s c h a f t u n d E n e r g i e

In Vertretung
N u s s b a um
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Verordnung
zur Neuregelung der zahnärztlichen Ausbildung

Vom 8. Juli 2019

Auf Grund des § 3 Absatz 1, 2 und 2a des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde, dessen Absatz 1
zuletzt durch Artikel 9 Nummer 3 Buchstabe a des Ge-
setzes vom 2. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2686), dessen
Absatz 2 zuletzt durch Artikel 9 Nummer 2 des Ge-
setzes vom 18. April 2016 (BGBl. I S. 886) geändert
und dessen Absatz 2a durch Artikel 33 Nummer 2 des
Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515) ein-
gefügt worden ist, verordnet das Bundesministerium für
Gesundheit:

A r t i k e l 1

A p p r o b a t i o n s o r d n u n g
f ü r Z a h n ä r z t e u n d Z a h n ä r z t i n n e n

( Z A p p r O )

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Abschnitt 1

Zahnärztliche Ausbildung

§ 1 Ziele
§ 2 Gliederung und Dauer
§ 3 Inhalt und Organisation des Studiums der Zahnmedizin
§ 4 Studienordnung
§ 5 Unterrichtsveranstaltungen
§ 6 Vorlesungen
§ 7 Praktische Übungen
§ 8 Seminare
§ 9 Gegenstandsbezogene Studiengruppen
§ 10 Wahlfach vor dem Ersten Abschnitt der Zahnärztlichen

Prüfung
§ 11 Wahlfach vor dem Dritten Abschnitt der Zahnärztlichen

Prüfung
§ 12 Bescheinigung der regelmäßigen und erfolgreichen Teil-

nahme an den Unterrichtsveranstaltungen
§ 13 Ausbildung in erster Hilfe
§ 14 Krankenpflegedienst
§ 15 Famulatur
§ 16 Fachkunde im Strahlenschutz

Abschnitt 2

Zahnärztliche Prüfung

Unterabschnitt 1

Allgemeine Prüfungsbestimmungen

§ 17 Einrichtung der für das Prüfungswesen zuständigen Stelle
§ 18 Zuständige Stelle
§ 19 Antrag auf Zulassung
§ 20 Antragsunterlagen
§ 21 Versagung der Zulassung
§ 22 Nachteilsausgleich

§ 23 Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen

§ 24 Notenstufen
§ 25 Ordnungsverstöße, Täuschungsversuche
§ 26 Rücktritt von der Prüfung
§ 27 Versäumnis

Unterabschnitt 2

Erster Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung

§ 28 Zeitpunkt der Prüfung
§ 29 Art der Prüfung
§ 30 Prüfungstermine
§ 31 Ladung zu den Prüfungsterminen
§ 32 Inhalt des Ersten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung
§ 33 Prüfungskommission
§ 34 Durchführung
§ 35 Anwesenheit weiterer Personen
§ 36 Bewertung
§ 37 Bestehen
§ 38 Wiederholung
§ 39 Note für den Ersten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
§ 40 Zeugnis
§ 41 Mitteilung bei endgültigem Nichtbestehen der Prüfung

Unterabschnitt 3

Zweiter Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung

§ 42 Zeitpunkt der Prüfung
§ 43 Art der Prüfung
§ 44 Prüfungstermine
§ 45 Ladung zu den Prüfungsterminen
§ 46 Inhalt des Zweiten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung
§ 47 Praktisches Prüfungselement
§ 48 Mündliches Prüfungselement
§ 49 Prüfungskommission
§ 50 Durchführung
§ 51 Anwesenheit weiterer Personen
§ 52 Bewertung
§ 53 Bestehen
§ 54 Wiederholung
§ 55 Note für den Zweiten Abschnitt der Zahnärztlichen

Prüfung
§ 56 Zeugnis
§ 57 Mitteilung bei endgültigem Nichtbestehen der Prüfung

Unterabschnitt 4

Dritter Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung

§ 58 Zeitpunkt der Prüfung
§ 59 Art der Prüfung
§ 60 Prüfungstermine
§ 61 Ladung zu den Prüfungsterminen
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§ 62 Inhalt des Dritten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung
§ 63 Mündlich-praktischer Teil
§ 64 Praktisches Prüfungselement
§ 65 Mündliches Prüfungselement
§ 66 Prüfungskommission für den mündlich-praktischen Teil
§ 67 Durchführung des mündlich-praktischen Teils
§ 68 Anwesenheit weiterer Personen beim mündlich-prakti-

schen Teil
§ 69 Bewertung des mündlich-praktischen Teils
§ 70 Bestehen des mündlich-praktischen Teils
§ 71 Note für den mündlich-praktischen Teil
§ 72 Inhalt des schriftlichen Teils
§ 73 Durchführung des schriftlichen Teils
§ 74 Bestehen des schriftlichen Teils
§ 75 Bewertung des schriftlichen Teils
§ 76 Mitteilung des Ergebnisses des schriftlichen Teils
§ 77 Bestehen des Dritten Abschnitts der Zahnärztlichen

Prüfung
§ 78 Wiederholung
§ 79 Note für den Dritten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
§ 80 Mitteilung bei endgültigem Nichtbestehen der Prüfung
§ 81 Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung

Abschnitt 3

Modellstudiengang

§ 82 Modellstudiengang

Abschnitt 4

Die Approbation

Unterabschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 83 Antrag auf Approbation
§ 84 Antragsunterlagen
§ 85 Bestätigung des Antragseingangs
§ 86 Entscheidung über den Antrag
§ 87 Bescheid über die Feststellung der wesentlichen Unter-

schiede
§ 88 Approbationsurkunde

Unterabschnitt 2

Eignungsprüfung
nach § 2 Absatz 2 Satz 7 des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde

§ 89 Art der Prüfung
§ 90 Prüfungstermine
§ 91 Ladung zu den Prüfungsterminen
§ 92 Inhalt der Eignungsprüfung
§ 93 Schriftlicher Abschnitt
§ 94 Mündlicher Abschnitt
§ 95 Praktischer Abschnitt
§ 96 Prüfungskommission
§ 97 Durchführung der Eignungsprüfung
§ 98 Anwesenheit weiterer Personen
§ 99 Bestehen
§ 100 Ordnungsverstöße, Täuschungsversuche
§ 101 Rücktritt von der Prüfung
§ 102 Versäumnis
§ 103 Wiederholung

Unterabschnitt 3

Kenntnisprüfung
nach § 2 Absatz 3 Satz 3 des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde

§ 104 Art der Prüfung
§ 105 Prüfungstermine
§ 106 Ladung zu den Prüfungsterminen
§ 107 Inhalt der Kenntnisprüfung
§ 108 Schriftlicher Abschnitt
§ 109 Mündlicher Abschnitt
§ 110 Praktischer Abschnitt
§ 111 Prüfungskommission
§ 112 Durchführung der Kenntnisprüfung
§ 113 Anwesenheit weiterer Personen
§ 114 Bestehen
§ 115 Ordnungsverstöße, Täuschungsversuche
§ 116 Rücktritt von der Prüfung
§ 117 Versäumnis
§ 118 Wiederholung

Abschnitt 5

Die Erlaubnis
zur vorübergehenden Ausübung der Zahnheilkunde

Unterabschnitt 1

Erlaubnis
nach § 13 Absatz 1 des Gesetzes

über die Ausübung der Zahnheilkunde

§ 119 Antrag auf erstmalige Erteilung der Erlaubnis
§ 120 Antragsunterlagen
§ 121 Bestätigung des Antragseingangs
§ 122 Entscheidung über den Antrag
§ 123 Verlängerung der Erlaubnis

Unterabschnitt 2

Erlaubnis
nach § 13 Absatz 1a des Gesetzes

über die Ausübung der Zahnheilkunde

§ 124 Antrag auf erstmalige Erteilung der Erlaubnis
§ 125 Antragsunterlagen
§ 126 Bestätigung des Antragseingangs
§ 127 Entscheidung über den Antrag
§ 128 Verlängerung der Erlaubnis

Unterabschnitt 3

Erlaubnis
nach § 13 Absatz 4 des Gesetzes

über die Ausübung der Zahnheilkunde

§ 129 Antrag auf Erteilung der Erlaubnis
§ 130 Antragsunterlagen
§ 131 Bestätigung des Antragseingangs
§ 132 Entscheidung über den Antrag

Abschnitt 6

Übergangsregelungen

§ 133 Anwendung bisherigen Rechts
§ 134 Abweichende Regelungen für die Prüfungen

Anlage 1 Unterrichtsveranstaltungen, deren regelmäßige und
erfolgreiche Teilnahme bei dem Antrag auf Zulassung
zum Ersten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
nachzuweisen ist
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Anlage 2 Unterrichtsveranstaltungen, deren regelmäßige und
erfolgreiche Teilnahme bei dem Antrag auf Zulassung
zum Zweiten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
nachzuweisen ist

Anlage 3 Unterrichtsveranstaltungen, deren regelmäßige und
erfolgreiche Teilnahme bei dem Antrag auf Zulassung
zum Dritten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
nachzuweisen ist

Anlage 4 Weitere Unterrichtsveranstaltungen, deren regelmä-
ßige und erfolgreiche Teilnahme bei dem Antrag auf
Zulassung zum Dritten Abschnitt der Zahnärztlichen
Prüfung nachzuweisen ist

Anlage 5 Bescheinigung
Anlage 6 Bescheinigung zum Antrag auf Zulassung zum

Ersten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
Anlage 7 Bescheinigung zum Antrag auf Zulassung zum

Zweiten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
Anlage 8 Bescheinigung zum Antrag auf Zulassung zum

Dritten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
Anlage 9 Wahlfächer
Anlage 10 Zeugnis über den Krankenpflegedienst
Anlage 11 Zeugnis über die Famulatur
Anlage 12 Nachweis über den Erwerb der Sachkunde im

Strahlenschutz nach der Strahlenschutzverordnung
Anlage 13 Niederschrift über die mündliche Prüfung des

Ersten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung
Anlage 14 Niederschrift über das mündliche Prüfungselement

des Zweiten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung
Anlage 15 Niederschrift über das mündliche Prüfungselement

des mündlich-praktischen Teils des Dritten Ab-
schnitts der Zahnärztlichen Prüfung

Anlage 16 Zeugnis über den Ersten Abschnitt der Zahnärzt-
lichen Prüfung

Anlage 17 Zeugnis über den Zweiten Abschnitt der Zahnärzt-
lichen Prüfung

Anlage 18 Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung
Anlage 19 Bescheinigung über die erforderliche Fachkunde im

Strahlenschutz
Anlage 20 Approbationsurkunde
Anlage 21 Niederschrift über die Eignungsprüfung nach § 2

Absatz 2 Satz 7 des Gesetzes über die Ausübung
der Zahnheilkunde

Anlage 22 Niederschrift über die Kenntnisprüfung nach § 2
Absatz 3 Satz 3 des Gesetzes über die Ausübung
der Zahnheilkunde

Anlage 23 Erlaubnis nach § 13 Absatz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde

Anlage 24 Erlaubnis nach § 13 Absatz 1a des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde

Anlage 25 Erlaubnis nach § 13 Absatz 4 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde

Abschnitt 1

Zahnärztliche Ausbildung

§ 1

Ziele

(1) Ziel der zahnärztlichen Ausbildung ist der Zahn-
arzt und die Zahnärztin, der oder die wissenschaftlich
und praktisch in der Zahnmedizin ausgebildet und zur
eigenverantwortlichen und selbständigen Ausübung
der Zahnheilkunde, zur Weiterbildung und zu ständiger
Fortbildung befähigt ist.

(2) Die zahnärztliche Ausbildung vermittelt grundle-
gende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in allen
Fächern, die für die zahnmedizinische Versorgung der
Bevölkerung erforderlich sind. Sie wird auf wissen-
schaftlicher Grundlage durchgeführt. Die zahnärztliche

Ausbildung vermittelt die Grundsätze einer evidenz-
basierten Bewertung medizinischer und zahnmedizini-
scher Verfahren. Die zahnärztliche Ausbildung beinhal-
tet auch Gesichtspunkte zahnärztlicher Gesprächs-
führung sowie zahnärztlicher Qualitätssicherung. Sie
fördert die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit ande-
ren Zahnärzten und Zahnärztinnen und mit Ärzten und
Ärztinnen sowie mit Angehörigen anderer Berufe des
Gesundheitswesens.

(3) Das Erreichen dieser Ziele muss von der Univer-
sität oder der gleichgestellten Hochschule (Universität)
regelmäßig und systematisch bewertet werden.

§ 2

Gliederung und Dauer

(1) Die zahnärztliche Ausbildung umfasst

1. ein Studium der Zahnmedizin an einer Universität in
einem Umfang von 5 000 Stunden und mit einer
Dauer von fünf Jahren,

2. eine Ausbildung in erster Hilfe,

3. einen Krankenpflegedienst von einem Monat,

4. eine Famulatur von vier Wochen und

5. die Zahnärztliche Prüfung.

(2) Die Zahnärztliche Prüfung besteht aus

1. dem Ersten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung,

2. dem Zweiten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
und

3. dem Dritten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung.

(3) Die Regelstudienzeit im Sinne des § 10 Absatz 2
des Hochschulrahmengesetzes beträgt fünf Jahre und
sechs Monate.

§ 3

Inhalt und Organisation
des Studiums der Zahnmedizin

(1) Die Universität bietet ein Studium der Zahnmedi-
zin an, durch das die in § 1 Absatz 1 und 2 genannten
Ziele erreicht werden und das es den Studierenden er-
möglicht, die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten
und Fertigkeiten zu erwerben.

(2) Der Unterricht im Studium soll fächerübergreifen-
des Denken fördern und, sofern zweckmäßig, problem-
orientiert am Lehrgegenstand ausgerichtet sein. Die
Universitäten haben fächerübergreifenden Unterricht
und Unterricht in Querschnittsbereichen anzubieten.
Die Vermittlung der naturwissenschaftlichen und theo-
retischen Grundlagen ist auf die zahnmedizinisch rele-
vanten Ausbildungsinhalte zu konzentrieren.

(3) Die Vermittlung des theoretischen und klinischen
Wissens soll während der gesamten Ausbildung so
weitgehend wie möglich miteinander verknüpft wer-
den.

(4) Sofern in dieser Verordnung nicht etwas Abwei-
chendes geregelt ist, ist das Studium an Lernergebnis-
sen orientiert in Modulen zu organisieren. Jedem Modul
sind Leistungspunkte nach dem Europäischen System
zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleis-
tungen zuzurechnen.
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§ 4

Studienordnung

(1) Die Universität schreibt in einer Studienordnung
vor, an welchen Unterrichtsveranstaltungen die Studie-
renden regelmäßig und erfolgreich teilnehmen müssen.
Die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den in
den Anlagen 1 bis 4 festgelegten Unterrichtsveranstal-
tungen ist zwingend.

(2) In der Studienordnung werden auch die Voraus-
setzungen für die Feststellung der regelmäßigen und
erfolgreichen Teilnahme an den Unterrichtsveranstal-
tungen geregelt.

§ 5

Unterrichtsveranstaltungen

(1) Im Studium der Zahnmedizin haben die Universi-
täten folgende Unterrichtsveranstaltungen anzubieten:

1. Vorlesungen,

2. praktische Übungen und

3. Seminare.

Darüber hinaus kann die Universität weitere Unter-
richtsveranstaltungen anbieten, zum Beispiel gegen-
standsbezogene Studiengruppen.

(2) Die Universitäten müssen mindestens die in den
Anlagen 1 bis 4 festgelegten Unterrichtsveranstaltun-
gen anbieten.

(3) Die Teilnahme an den in Anlage 2 festgelegten
Unterrichtsveranstaltungen ist vorbehaltlich des § 82
erst nach Bestehen des Ersten Abschnitts der Zahn-
ärztlichen Prüfung möglich. Die Teilnahme an den in
Anlage 3 Nummer 1 bis 5 festgelegten Unterrichts-
veranstaltungen ist vorbehaltlich des § 82 erst nach
Bestehen des Zweiten Abschnitts der Zahnärztlichen
Prüfung möglich.

(4) Die Universitäten evaluieren die Unterrichtsver-
anstaltungen regelmäßig auf ihren Erfolg. Sie geben
die Ergebnisse bekannt.

§ 6

Vorlesungen

(1) Die Vorlesung ist eine zusammenhängende Dar-
stellung und Vermittlung von wissenschaftlichen und
methodischen Kenntnissen durch den Vortrag von
Lehrkräften.

(2) Die praktischen Übungen, Seminare und gegen-
standsbezogenen Studiengruppen sind durch Vorle-
sungen systematisch vorzubereiten oder zu begleiten.

§ 7

Praktische Übungen

(1) Die praktischen Übungen umfassen

1. Praktika,

2. den Unterricht am Patienten oder an der Patientin
und

3. die Behandlung des Patienten oder der Patientin.

(2) In den praktischen Übungen bearbeiten die
Studierenden eigenständig praktische Aufgaben unter
Anleitung, Aufsicht und Verantwortung der ausbilden-
den Lehrkraft. Die praktischen Übungen erfordern eine
ständige Betreuung der Studierenden. Bei den prakti-

schen Übungen haben die Universitäten die praktische
Anschauung zu gewährleisten. Sofern es der Lehrstoff
erfordert, ist in kleinen Gruppen zu unterrichten.

(3) Der Lehrstoff der praktischen Übungen soll sich
an den Anforderungen der zahnärztlichen Behand-
lungspraxis ausrichten. Dabei steht zunächst die Unter-
weisung an gesunden Strukturen, in Diagnostik und
in Prävention und dann entsprechend dem Stand der
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studierenden die Be-
handlung des Patienten oder der Patientin im Vorder-
grund.

(4) Den Studierenden ist ausreichend Gelegenheit zu
geben, unter Anleitung, Aufsicht und Verantwortung der
ausbildenden Lehrkraft an einem Patienten oder einer
Patientin tätig zu werden, sofern dies zum Erwerb von
Fähigkeiten und Fertigkeiten erforderlich ist. Unzumut-
bare Belastungen des Patienten oder der Patientin
durch den Unterricht sind zu vermeiden. Beim Unter-
richt an einem Patienten oder an einer Patientin darf
die ausbildende Lehrkraft jeweils nur eine Gruppe von
höchstens sechs Studierenden gleichzeitig unmittelbar
an dem Patienten oder an der Patientin ausbilden. Bei
der Behandlung eines Patienten oder einer Patientin
durch die Studierenden darf die ausbildende Lehrkraft
höchstens drei behandelnde Studierende gleichzeitig
betreuen.

(5) Eine erfolgreiche Teilnahme an einer praktischen
Übung liegt vor, wenn die Studierenden in der prakti-
schen Übung in einer dem betreffenden Fachgebiet an-
gemessenen Weise gezeigt haben, dass sie sich die
erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten
angeeignet haben und dass sie sie in der Praxis anzu-
wenden wissen.

§ 8

Seminare

(1) In den Seminaren wird der durch praktische
Übungen und Vorlesungen vermittelte Lehrstoff vertie-
fend anwendungs- und gegenstandsbezogen erörtert.
Die Seminare sind darauf ausgerichtet, den Studieren-
den wichtige medizinische und zahnmedizinische Zu-
sammenhänge zu vermitteln. Die Seminare umfassen
auch die Vorstellung von Patienten und Patientinnen.

(2) Die Studierenden haben in den Seminaren durch
eigene Beiträge vor allem fächerübergreifende Pro-
bleme und Beziehungen zwischen medizinischen und
zahnmedizinischen Grundlagen und klinischen Anwen-
dungen zu verdeutlichen.

(3) Die Zahl der jeweils an einem Seminar teil-
nehmenden Studierenden darf 20 nicht überschreiten.
Eine Überschreitung ist zulässig, wenn andernfalls eine
Gruppe gebildet werden müsste, die weniger als zehn
Studierende umfassen würde. In diesem Fall sind die
Studierenden, für die keine weitere Gruppe gebildet
wird, auf die übrigen Gruppen möglichst gleichmäßig
zu verteilen.

(4) In Verbindung mit Seminaren sollen die Universi-
täten auch die Abhaltung von Tutorien ermöglichen.

(5) Eine erfolgreiche Teilnahme an einem Seminar
liegt vor, wenn die Studierenden gezeigt haben, dass
sie den Lehrstoff in seinen Zusammenhängen erfasst
haben, und in der Lage sind, dies darzustellen.
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§ 9

Gegenstandsbezogene Studiengruppen

(1) Gegenstandsbezogene Studiengruppen haben
die Aufgabe, den in praktischen Übungen, Seminaren
und Vorlesungen dargestellten Stoff zu besprechen und
das eigenständige, problemorientierte Arbeiten zu
üben. In den gegenstandsbezogenen Studiengruppen
sollen vor allem Fallbeispiele behandelt werden.

(2) Gegenstandsbezogene Studiengruppen werden
von den Lehrkräften der Universität oder von Lehr-
kräften geleitet, die von der Universität beauftragt sind.

(3) Sofern eine Universität gegenstandsbezogene
Studiengruppen anbietet, soll sie in Verbindung mit
diesen gegenstandsbezogenen Studiengruppen auch
die Abhaltung von Tutorien ermöglichen.

(4) Eine erfolgreiche Teilnahme an einer gegen-
standsbezogenen Studiengruppe liegt vor, wenn die
Studierenden in der gegenstandsbezogenen Studien-
gruppe gezeigt haben, dass sie vor allem Fallbeispiele
eigenständig und sachgerecht bearbeiten können.

§ 10

Wahlfach vor dem
Ersten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung

(1) Die Studierenden können bis zum Ersten Ab-
schnitt der Zahnärztlichen Prüfung aus von der Univer-
sität fakultativ angebotenen Wahlfächern frei wählen.

(2) Die in dem Wahlfach erbrachten Leistungen
werden benotet. Die Note wird in das Zeugnis nach
dem Muster der Anlage 16 aufgenommen.

§ 11

Wahlfach vor dem
Dritten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung

(1) Die Studierenden haben bis zum Dritten Ab-
schnitt der Zahnärztlichen Prüfung ein weiteres Wahl-
fach abzuleisten.

(2) Sie können aus den von der Universität ange-
botenen Wahlfächern frei wählen. Anlage 9 enthält eine
beispielhafte Aufzählung möglicher Wahlfächer.

(3) Die in dem Wahlfach erbrachten Leistungen
werden benotet. Die Note wird in das Zeugnis nach
dem Muster der Anlage 18 aufgenommen.

§ 12

Bescheinigung der
regelmäßigen und erfolgreichen

Teilnahme an den Unterrichtsveranstaltungen

Die Universitäten bescheinigen den Studierenden
ihre regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den
Unterrichtsveranstaltungen, die in § 5 Absatz 2 genannt
sind, nach dem Muster der Anlage 5 oder nach dem
Muster der Anlagen 6, 7 oder 8 (zusammenfassende
Bescheinigungen).

§ 13

Ausbildung in erster Hilfe

(1) Die Ausbildung in erster Hilfe soll durch theoreti-
schen Unterricht und praktische Unterweisungen
gründliches Wissen und praktisches Können in erster
Hilfe vermitteln.

(2) Die Ausbildung in erster Hilfe ist vor dem Antrag
auf Zulassung zum Ersten Abschnitt der Zahnärztlichen
Prüfung abzuleisten.

(3) Die Ausbildung in erster Hilfe ist bei dem Antrag
auf Zulassung zum Ersten Abschnitt der Zahnärztlichen
Prüfung nachzuweisen.

(4) Der Nachweis über die Ausbildung in erster Hilfe
kann insbesondere durch folgende Bescheinigungen
erfolgen:

1. eine Bescheinigung des Arbeiter-Samariter-Bundes
Deutschland e. V., des Deutschen Roten Kreuzes
e. V., der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. oder des
Malteser Hilfsdienstes e. V.,

2. das Zeugnis über eine abgeschlossene Ausbildung
in einem bundesgesetzlich geregelten Beruf im Ge-
sundheitswesen, sofern die Ausbildung in erster
Hilfe in der jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung vorgeschrieben ist,

3. eine Bescheinigung über die Ausbildung als Pflege-
diensthelfer oder Schwesternhelferin oder eine Be-
scheinigung über eine Sanitätsausbildung,

4. eine Bescheinigung eines Trägers der öffentlichen
Verwaltung, insbesondere der Bundeswehr, der
Polizei oder der Bundespolizei, über die Ausbildung
in erster Hilfe,

5. eine Bescheinigung einer nicht in den Nummern 1
bis 4 genannten Stelle über die Ausbildung in erster
Hilfe, wenn die Eignung dieser Stelle für eine solche
Ausbildung von der nach Landesrecht zuständigen
Stelle anerkannt worden ist.

§ 14

Krankenpflegedienst

(1) Der Krankenpflegedienst hat den Zweck, Studien-
anwärter und Studienanwärterinnen oder Studierende
in den Betrieb und die Organisation eines Kranken-
hauses einzuführen und mit den üblichen Verrichtungen
der Krankenpflege vertraut zu machen.

(2) Der Krankenpflegedienst ist in einem Kranken-
haus oder in einer Rehabilitationseinrichtung mit einem
Pflegeaufwand abzuleisten, der dem eines Kranken-
hauses vergleichbar ist. Als Nachweis stellt das
Krankenhaus oder die Rehabilitationseinrichtung dem
Studienanwärter oder der Studienanwärterin oder dem
oder der Studierenden ein Zeugnis nach dem Muster
der Anlage 10 aus.

(3) Der Krankenpflegedienst ist vor Beginn des Stu-
diums oder während der unterrichtsfreien Zeiten des
Studiums vor dem Antrag auf Zulassung zum Ersten
Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung abzuleisten.

(4) Der Krankenpflegedienst dauert einen Monat.

(5) Auf den Krankenpflegedienst sind anzurechnen:

1. eine krankenpflegerische Tätigkeit im Sanitätsdienst
der Bundeswehr oder in vergleichbaren Einrichtun-
gen,

2. eine krankenpflegerische Tätigkeit im Rahmen eines
freiwilligen sozialen Jahres nach dem Gesetz zur
Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres oder
nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz,
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3. eine krankenpflegerische Tätigkeit im Rahmen des
Bundesfreiwilligendienstes nach dem Bundesfreiwil-
ligendienstgesetz,

4. eine krankenpflegerische Tätigkeit im Rahmen eines
Zivildienstes nach dem Zivildienstgesetz,

5. eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung

a) als Entbindungspfleger oder Hebamme,

b) als Rettungsassistent oder Rettungsassistentin,

c) als Notfallsanitäter oder Notfallsanitäterin,

d) in der Gesundheits- und Krankenpflege,

e) in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege,

f) in der Altenpflege oder

g) als Pflegefachmann oder Pflegefachfrau und

6. eine erfolgreich abgeschlossene landesrechtlich
geregelte Ausbildung von mindestens einjähriger
Dauer in der Krankenpflegehilfe oder in der Alten-
pflegehilfe.

(6) Ein im Ausland abgeleisteter Krankenpflege-
dienst kann angerechnet werden, wenn er den An-
forderungen der Absätze 1 bis 4 entspricht. Eine im
Ausland abgeleistete krankenpflegerische Tätigkeit
oder eine im Ausland erfolgreich abgeschlossene Aus-
bildung kann angerechnet werden, wenn sie mit den in
Absatz 5 genannten Tätigkeiten und Ausbildungen ver-
gleichbar ist.

(7) Die Ableistung des Krankenpflegedienstes ist bei
dem Antrag auf Zulassung zum Ersten Abschnitt der
Zahnärztlichen Prüfung nachzuweisen.

§ 15

Famulatur

(1) Die Famulatur hat den Zweck, die Studierenden
mit der praktischen zahnärztlichen Tätigkeit auf ver-
schiedenen zahnärztlichen Berufs- und Tätigkeits-
feldern mit unmittelbarem Patientenkontakt vertraut zu
machen, ohne dass die Studierenden bereits selb-
ständig an dem Patienten oder an der Patientin tätig
werden.

(2) Die Famulatur darf nur unter der Aufsicht und
Leitung einer Person durchgeführt werden, die die
Approbation als Zahnarzt oder als Zahnärztin besitzt
und selbst an dem Patienten oder an der Patientin
praktisch zahnärztlich tätig ist. Die Universität schließt
mit fachlich und persönlich geeigneten Zahnärzten und
Zahnärztinnen Vereinbarungen über die Durchführung
der Famulatur. Als Nachweis stellt die Person, unter
deren Aufsicht und Leitung die Famulatur abgeleistet
wurde, dem oder der Studierenden ein Zeugnis nach
dem Muster der Anlage 11 aus.

(3) Die Famulatur ist nach bestandenem Ersten Ab-
schnitt der Zahnärztlichen Prüfung während der unter-
richtsfreien Zeiten abzuleisten. Studierende, die den
Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung oder Prüfungen
in einem Modellstudiengang, in denen sie über die in
dem Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nachzu-
weisenden Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in
einer dem Regelstudiengang gleichwertigen Weise ge-
prüft wurden, bestanden haben, können die Famulatur
erst nach regelmäßiger und erfolgreicher Teilnahme an
den Unterrichtsveranstaltungen beginnen, die nach An-
lage 1 Nummer 9 und 10 vorgeschrieben sind.

(4) Die Famulatur ist ganztägig abzuleisten. Sie dau-
ert insgesamt vier Wochen. Die Famulatur ist mindes-
tens zwei Wochen bei demselben Zahnarzt oder bei
derselben Zahnärztin abzuleisten.

(5) Eine im Ausland abgeleistete Famulatur kann
angerechnet werden, wenn sie den Anforderungen der
Absätze 1 bis 4 entspricht.

(6) Die Ableistung der Famulatur ist bei dem Antrag
auf Zulassung zum Dritten Abschnitt der Zahnärztlichen
Prüfung nachzuweisen.

§ 16

Fachkunde im Strahlenschutz

(1) Mit Bestehen des Dritten Abschnitts der Zahn-
ärztlichen Prüfung wird die Fachkunde im Strahlen-
schutz für das Anwendungsgebiet Intraorale Röntgen-
diagnostik mit dentalen Tubusgeräten, Panorama-
schichtaufnahmen und Fernröntgenaufnahmen des
Schädels erworben, wenn die nach Landesrecht zu-
ständige Behörde zuvor nach § 47 Absatz 5 Satz 1
der Strahlenschutzverordnung vom 29. November 2018
(BGBl. I S. 2034, 2036) festgestellt hat, dass die Uni-
versität die für dieses Anwendungsgebiet geeignete
Ausbildung und praktische Erfahrung (Sachkunde) im
Strahlenschutz sowie das erforderliche theoretische
Wissen im Strahlenschutz in dem Radiologischen Prak-
tikum nach Anlage 3 Nummer 6 vermittelt und dass
die Qualifikation des Lehrpersonals und die Ausstat-
tung der Universität eine ordnungsgemäße Wissens-
vermittlung in dem Radiologischen Praktikum und den
Behandlungskursen gewährleisten.

(2) Mit dem Erwerb der Sachkunde im Strahlen-
schutz für das Anwendungsgebiet Intraorale Röntgen-
diagnostik mit dentalen Tubusgeräten, Panorama-
schichtaufnahmen, Fernröntgenaufnahmen des Schä-
dels kann erst nach regelmäßiger und erfolgreicher
Teilnahme an dem von der nach Landesrecht zuständi-
gen Behörde des Landes anerkannten Radiologischen
Praktikum nach Anlage 3 Nummer 6 begonnen werden.
Inhalt und Umfang der zu erwerbenden Sachkunde
richten sich nach den Vorgaben zur Fachkunde im
Strahlenschutz für Zahnärzte bei der Untersuchung
mit Röntgenstrahlung gemäß der Richtlinie Fachkunde
und Kenntnisse im Strahlenschutz bei dem Betrieb von
Röntgeneinrichtungen in der Medizin oder Zahnmedizin
vom 22. Dezember 2005 (GMBl 2006 S. 415), die
zuletzt durch das Rundschreiben des Bundesministe-
riums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
vom 27. Juni 2012 – RS II 4 – 11603/01 (GMBl 2012
S. 724) geändert worden ist.

Abschnitt 2

Zahnärztliche Prüfung

U n t e r a b s c h n i t t 1

A l l g em e i n e P r ü f u n g s b e s t i mmu n g e n

§ 17

Einrichtung der
für das Prüfungswesen zuständigen Stelle

Die Länder richten zuständige Stellen ein, vor denen
die Zahnärztliche Prüfung abgelegt wird.
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§ 18

Zuständige Stelle

(1) Der jeweilige Abschnitt der Zahnärztlichen Prü-
fung wird vollständig vor der zuständigen Stelle des-
jenigen Landes abgelegt, in dem der oder die Studie-
rende im Zeitpunkt des Antrags auf Zulassung zu dem
jeweiligen Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung Zahn-
medizin studiert oder zuletzt Zahnmedizin studiert hat.

(2) Bei Studierenden, die eine Anerkennung von Stu-
dienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
nach § 23 Absatz 1 beantragt haben, gilt § 23 Absatz 3
entsprechend, sofern eine Zuständigkeit nach Absatz 1
nicht gegeben ist.

(3) Muss ein Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
wiederholt werden, ist dieser vollständig vor der zu-
ständigen Stelle des Landes abzulegen, bei der dieser
Abschnitt nicht bestanden worden ist.

(4) Die Entscheidung über Ausnahmen von den
Regelungen in den Absätzen 1 bis 3 trifft auf Antrag
die zuständige Stelle des Landes, bei der der oder die
Studierende den jeweiligen Abschnitt der Zahnärzt-
lichen Prüfung ablegen, fortsetzen oder wiederholen
will, im Benehmen mit der nach den Absätzen 1, 2
oder 3 zuständigen Stelle.

§ 19

Antrag auf Zulassung

(1) Der Antrag auf Zulassung zu einem Abschnitt der
Zahnärztlichen Prüfung ist an die nach § 18 zuständige
Stelle zu richten.

(2) Der Antrag auf Zulassung kann frühestens im
letzten Studienhalbjahr der Studienzeit gestellt werden,
die in den §§ 28, 42 und 58 als Mindeststudienzeit fest-
gelegt ist.

(3) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich in der
Form zu stellen, die die nach § 18 zuständige Stelle
vorgeschrieben hat. Er kann auch elektronisch gestellt
werden. Der Antrag muss der nach § 18 zuständigen
Stelle bis zum 10. Januar oder bis zum 10. Juni zuge-
gangen sein.

§ 20

Antragsunterlagen

(1) Dem Antrag auf Zulassung zum Ersten Abschnitt
der Zahnärztlichen Prüfung sind folgende Unterlagen
im Original oder in beglaubigter Kopie beizufügen:

1. ein Identitätsnachweis,

2. der Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung
und bei Zeugnissen, die im Ausland erworben wor-
den sind, auch der Anerkennungsbescheid der nach
Landesrecht zuständigen Stelle,

3. das Studienbuch oder die Unterlagen, die an der
jeweiligen Universität zum Nachweis der Studien-
zeiten an die Stelle des Studienbuches treten,

4. die Bescheinigungen nach dem Muster der Anlage 5
oder eine zusammenfassende Bescheinigung nach
dem Muster der Anlage 6 über die regelmäßige und
erfolgreiche Teilnahme an den nach Anlage 1 vorge-
schriebenen Unterrichtsveranstaltungen,

5. der Nachweis über die Ausbildung in erster Hilfe und

6. das Zeugnis über den Krankenpflegedienst.

Der Nachweis nach Satz 1 Nummer 5 darf bei Antrag-
stellung nicht älter als drei Jahre sein. Sofern die in
Satz 1 Nummer 3 und 4 genannten Unterlagen dem
Antrag noch nicht beigefügt werden können, sind sie
in einer von der nach § 18 zuständigen Stelle zu be-
stimmenden Frist nachzureichen. Die Übermittlung
elektronischer Unterlagen durch den Studierenden oder
die Studierende ist nicht zulässig. Die Universität kann
die Bescheinigungen nach Satz 1 Nummer 4 der nach
§ 18 zuständigen Stelle elektronisch übermitteln. In
diesem Fall sind die Bescheinigungen dem Antrag nicht
beizufügen.

(2) Dem Antrag auf Zulassung zum Zweiten Ab-
schnitt der Zahnärztlichen Prüfung sind folgende Unter-
lagen im Original oder in beglaubigter Kopie beizu-
fügen:

1. ein Identitätsnachweis,

2. das Studienbuch oder die Unterlagen, die an der
jeweiligen Universität zum Nachweis der Studien-
zeiten an die Stelle des Studienbuches treten,

3. die Bescheinigungen nach dem Muster der Anlage 5
oder eine zusammenfassende Bescheinigung nach
dem Muster der Anlage 7 über die regelmäßige und
erfolgreiche Teilnahme an den nach Anlage 2 vorge-
schriebenen Unterrichtsveranstaltungen und

4. das Zeugnis über das Bestehen des Ersten Ab-
schnitts der Zahnärztlichen Prüfung.

Sofern die in Satz 1 Nummer 2 und 3 genannten Unter-
lagen dem Antrag noch nicht beigefügt werden können,
sind sie in einer von der nach § 18 zuständigen Stelle
zu bestimmenden Frist nachzureichen. Die Übermitt-
lung elektronischer Unterlagen durch den Studierenden
oder die Studierende ist nicht zulässig. Die Universität
kann die Bescheinigungen nach Satz 1 Nummer 3 der
nach § 18 zuständigen Stelle elektronisch übermitteln.
In diesem Fall sind die Bescheinigungen dem Antrag
nicht beizufügen.

(3) Dem Antrag auf Zulassung zum Dritten Abschnitt
der Zahnärztlichen Prüfung sind folgende Unterlagen
im Original oder in beglaubigter Kopie beizufügen:

1. ein Identitätsnachweis,

2. das Studienbuch oder die Unterlagen, die an der
jeweiligen Universität zum Nachweis der Studien-
zeiten an die Stelle des Studienbuches treten,

3. die Bescheinigungen nach dem Muster der Anlage 5
oder eine zusammenfassende Bescheinigung nach
dem Muster der Anlage 8 über die regelmäßige und
erfolgreiche Teilnahme an den nach den Anlagen 3
und 4 vorgeschriebenen Unterrichtsveranstaltungen,

4. der Nachweis nach dem Muster der Anlage 12 über
den Erwerb der Sachkunde im Strahlenschutz für
das Anwendungsgebiet Intraorale Röntgendiagnos-
tik mit dentalen Tubusgeräten, Panoramaschichtauf-
nahmen, Fernröntgenaufnahmen des Schädels,

5. das Zeugnis über das Bestehen des Zweiten Ab-
schnitts der Zahnärztlichen Prüfung und

6. das Zeugnis über die Famulatur.

Sofern die in Satz 1 Nummer 2 und 3 genannten Unter-
lagen dem Antrag noch nicht beigefügt werden können,
sind sie in einer von der nach § 18 zuständigen Stelle
zu bestimmenden Frist nachzureichen. Die Übermitt-
lung elektronischer Unterlagen durch den Studierenden

939Bundesgesetzblatt Jahrgang 2019 Teil I Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 11. Juli 2019



oder die Studierende ist nicht zulässig. Die Universität
kann die Bescheinigungen nach Satz 1 Nummer 3 der
nach § 18 zuständigen Stelle elektronisch übermitteln.
In diesem Fall sind die Bescheinigungen dem Antrag
nicht beizufügen.

(4) Studierende, die den Ersten Abschnitt der Ärzt-
lichen Prüfung oder Prüfungen in einem Modellstudien-
gang, in denen sie über die in dem Ersten Abschnitt
der Ärztlichen Prüfung nachzuweisenden Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten in einer dem Regel-
studiengang gleichwertigen Weise geprüft wurden, be-
standen haben, haben dem Antrag auf Zulassung zum
Ersten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung keine
Unterlagen über die regelmäßige und erfolgreiche Teil-
nahme an den in Anlage 1 Nummer 1 bis 8 genannten
Unterrichtsveranstaltungen beizufügen. Studierende,
die die Ärztliche Prüfung bestanden haben, haben
dem Antrag auf Zulassung zum Dritten Abschnitt der
Zahnärztlichen Prüfung keine Unterlagen über die regel-
mäßige und erfolgreiche Teilnahme an den in Anlage 4
Nummer 1 bis 8 und 11 bis 14 genannten Unterrichts-
veranstaltungen beizufügen.

§ 21

Versagung der Zulassung

(1) Die Zulassung zu einem Abschnitt der Zahnärzt-
lichen Prüfung ist zu versagen, wenn

1. der Antrag nicht fristgerecht gestellt worden ist,

2. der Antrag nicht formgerecht gestellt worden ist,

3. die erforderlichen Unterlagen nicht beigefügt sind
oder nicht fristgerecht nachgereicht worden sind,

4. der jeweilige Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
nicht wiederholt werden darf oder

5. der oder die Studierende nicht prüfungsfähig ist.

(2) Sofern Zweifel an der Prüfungsfähigkeit des oder
der Studierenden bestehen, kann die nach § 18 zustän-
dige Stelle verlangen, dass ihr der oder die Studierende
eine ärztliche Bescheinigung vorlegt. Die nach § 18 zu-
ständige Stelle kann auch einen Arzt oder eine Ärztin
benennen, von dem oder der der oder die Studierende
die ärztliche Bescheinigung vorzulegen hat.

(3) Die Zulassung ist in den Fällen des Absatzes 1
Nummer 1 bis 3 nicht zu versagen, wenn

1. der oder die Studierende unverzüglich einen wichti-
gen Grund für die versäumte Handlung glaubhaft
macht,

2. der Stand des Prüfungsverfahrens eine Teilnahme
des oder der Studierenden noch zulässt und

3. die versäumte Handlung spätestens vier Wochen
vor dem jeweiligen Prüfungstermin nachgeholt wird.

§ 22

Nachteilsausgleich

Die besonderen Belange von Studierenden mit Be-
hinderungen sind zur Wahrung ihrer Chancengleichheit
bei der Durchführung der Zahnärztlichen Prüfung zu
berücksichtigen.

§ 23

Anerkennung von Studienzeiten,
Studienleistungen und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen, die in einem dem zahnmedizinischen Studi-
engang verwandten Studiengang an Universitäten oder
Hochschulen im Geltungsbereich dieser Verordnung
oder im Studiengang Zahnmedizin oder einem diesem
verwandten Studiengang an Universitäten oder Hoch-
schulen außerhalb des Geltungsbereichs dieser Verord-
nung erbracht worden sind, erkennt die nach Absatz 3
zuständige Stelle auf Antrag ganz oder teilweise an, es
sei denn, es besteht ein wesentlicher Unterschied zu
den nach dieser Verordnung vorgeschriebenen Studi-
enzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen.

(2) Nicht anerkannt werden Studienleistungen und
Prüfungsleistungen, die

1. das Studium abschließen oder die bereits Gegen-
stand einer Prüfung im Geltungsbereich dieser Ver-
ordnung waren und

2. endgültig nicht bestanden worden sind.

(3) Zuständig für die Anerkennung ist die zuständige
Stelle des Landes, in dem die antragstellende Person
für das Studium der Zahnmedizin eingeschrieben oder
zugelassen ist. Bei antragstellenden Personen, die für
das Studium der Zahnmedizin bei einer Universität im
Geltungsbereich dieser Verordnung noch nicht einge-
schrieben oder zugelassen sind, ist die zuständige
Stelle des Landes zuständig, in dem die antragstel-
lende Person geboren ist. Ergibt sich nach den Sätzen 1
und 2 keine Zuständigkeit, ist die zuständige Stelle des
Landes Nordrhein-Westfalen zuständig.

§ 24

Notenstufen

Für die Noten in den verschiedenen Abschnitten der
Zahnärztlichen Prüfung werden folgende Notenstufen
festgelegt:

1. „sehr gut“ (1) für eine hervorragende Leistung,

2. „gut“ (2) für eine Leistung, die erheblich über den
durchschnittlichen Anforderungen liegt,

3. „befriedigend“ (3) für eine Leistung, die in jeder
Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen gerecht
wird,

4. „ausreichend“ (4) für eine Leistung, die trotz ihrer
Mängel noch den Anforderungen genügt.

§ 25

Ordnungsverstöße, Täuschungsversuche

Die nach § 18 zuständige Stelle kann einen Prü-
fungsteil, die mündliche Prüfung des Ersten Abschnitts
der Zahnärztlichen Prüfung in einem Fach oder den
mündlich-praktischen Teil des Zweiten oder des Dritten
Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung in einem Fach
für nicht bestanden erklären, wenn der oder die Studie-
rende

1. diesen Prüfungsteil, die mündliche Prüfung des
Ersten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung in
dem jeweiligen Fach oder ein Prüfungselement des
mündlich-praktischen Teils des Zweiten oder des
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Dritten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung in
dem jeweiligen Fach in erheblichem Maße gestört
hat oder

2. in diesem Prüfungsteil, in der mündlichen Prüfung
des Ersten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung
in dem jeweiligen Fach oder in einem Prüfungsele-
ment des mündlich-praktischen Teils des Zweiten
oder des Dritten Abschnitts der Zahnärztlichen Prü-
fung in dem jeweiligen Fach einen Täuschungsver-
such begangen hat.

§ 26

Rücktritt von der Prüfung

(1) Tritt ein Studierender oder eine Studierende nach
seiner oder ihrer Zulassung von einem Abschnitt der
Zahnärztlichen Prüfung, einem Prüfungsteil, einer
mündlichen Prüfung des Ersten Abschnitts der Zahn-
ärztlichen Prüfung in einem Fach oder von einem
Prüfungselement des mündlich-praktischen Teils des
Zweiten oder des Dritten Abschnitts der Zahnärztlichen
Prüfung in einem Fach zurück, so hat er oder sie die
Gründe für seinen oder ihren Rücktritt unverzüglich der
nach § 18 zuständigen Stelle mitzuteilen.

(2) Genehmigt die nach § 18 zuständige Stelle den
Rücktritt, so gilt der jeweilige Abschnitt der Zahnärzt-
lichen Prüfung, der Prüfungsteil, die mündliche Prüfung
des Ersten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung in
dem jeweiligen Fach oder der mündlich-praktische Teil
des Zweiten oder des Dritten Abschnitts der Zahnärzt-
lichen Prüfung in dem jeweiligen Fach als nicht unter-
nommen. Die Genehmigung ist nur zu erteilen, wenn
ein wichtiger Grund vorliegt. Die nach § 18 zuständige
Stelle kann verlangen, dass ihr der oder die Studie-
rende bei Krankheit eine ärztliche Bescheinigung vor-
legt. Die nach § 18 zuständige Stelle kann auch einen
Arzt oder eine Ärztin benennen, von dem oder der der
oder die Studierende die ärztliche Bescheinigung vor-
zulegen hat.

(3) Wird die Genehmigung für den Rücktritt nicht
erteilt oder unterlässt es der oder die Studierende, die
Gründe für seinen oder ihren Rücktritt unverzüglich mit-
zuteilen, so gilt der jeweilige Abschnitt der Zahnärzt-
lichen Prüfung, der Prüfungsteil, die mündliche Prüfung
des Ersten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung in
dem jeweiligen Fach oder der mündlich-praktische Teil
des Zweiten oder des Dritten Abschnitts der Zahnärzt-
lichen Prüfung in dem jeweiligen Fach als nicht bestan-
den.

§ 27

Versäumnis

(1) Ein Studierender oder eine Studierende hat einen
Prüfungsteil, die mündliche Prüfung des Ersten Ab-
schnitts der Zahnärztlichen Prüfung in einem Fach oder
den mündlich-praktischen Teil des Zweiten oder des
Dritten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung in einem
Fach nicht bestanden, wenn er oder sie

1. den Prüfungstermin in diesem Prüfungsteil, in der
mündlichen Prüfung des Ersten Abschnitts der
Zahnärztlichen Prüfung in dem jeweiligen Fach oder
in einem Prüfungselement des mündlich-praktischen
Teils des Zweiten oder des Dritten Abschnitts der

Zahnärztlichen Prüfung in dem jeweiligen Fach ver-
säumt,

2. die Prüfung in diesem Prüfungsteil, in der münd-
lichen Prüfung des Ersten Abschnitts der Zahnärzt-
lichen Prüfung in dem jeweiligen Fach oder in einem
Prüfungselement des mündlich-praktischen Teils
des Zweiten oder des Dritten Abschnitts der Zahn-
ärztlichen Prüfung in dem jeweiligen Fach unter-
bricht oder

3. die Aufsichtsarbeit im schriftlichen Teil des Dritten
Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung nicht oder
nicht rechtzeitig abgibt.

(2) Liegt ein wichtiger Grund für das Verhalten des
oder der Studierenden vor, so gilt der Prüfungsteil, die
mündliche Prüfung des Ersten Abschnitts der Zahnärzt-
lichen Prüfung in dem jeweiligen Fach oder der münd-
lich-praktische Teil des Zweiten oder des Dritten Ab-
schnitts der Zahnärztlichen Prüfung in dem jeweiligen
Fach als nicht unternommen. Der oder die Studierende
hat die Gründe für sein oder ihr Verhalten unverzüglich
der nach § 18 zuständigen Stelle mitzuteilen.

(3) Die Entscheidung darüber, ob ein wichtiger
Grund vorliegt, trifft die nach § 18 zuständige Stelle.
Die nach § 18 zuständige Stelle kann verlangen, dass
ihr der oder die Studierende bei Krankheit eine ärztliche
Bescheinigung vorlegt. Die nach § 18 zuständige Stelle
kann auch einen Arzt oder eine Ärztin benennen, von
dem oder der der oder die Studierende die ärztliche
Bescheinigung vorzulegen hat.

U n t e r a b s c h n i t t 2

E r s t e r A b s c h n i t t
d e r Z a h n ä r z t l i c h e n P r ü f u n g

§ 28

Zeitpunkt der Prüfung

Der Erste Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung wird
nach einem Studium der Zahnmedizin von mindestens
zwei Jahren abgelegt.

§ 29

Art der Prüfung

(1) Der Erste Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
ist eine mündliche Prüfung.

(2) Studierende, die den Ersten Abschnitt der Ärzt-
lichen Prüfung oder Prüfungen in einem Modellstudien-
gang, in denen sie über die in dem Ersten Abschnitt der
Ärztlichen Prüfung nachzuweisenden Kenntnisse, Fä-
higkeiten und Fertigkeiten in einer dem Regelstudien-
gang gleichwertigen Weise geprüft wurden, bestanden
haben, legen die mündliche Prüfung nur im Fach Zahn-
medizinische Propädeutik ab.

§ 30

Prüfungstermine

(1) Der Erste Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
findet in der vorlesungsfreien Zeit statt. Nachholtermine
können auch zu einer anderen Zeit vorgesehen werden.

(2) Die nach § 18 zuständige Stelle legt die Prü-
fungstermine in den einzelnen Fächern im Einverneh-
men mit der Universität fest.
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§ 31

Ladung zu den Prüfungsterminen

Die nach § 18 zuständige Stelle stellt dem oder der
Studierenden die Ladung für alle Prüfungstermine
spätestens fünf Kalendertage vor dem Prüfungstermin
zu. Die Ladung kann schriftlich oder elektronisch er-
folgen.

§ 32

Inhalt des
Ersten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung

(1) Der Erste Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
umfasst die folgenden Fächer:

1. Physik,

2. Chemie,

3. Biologie,

4. Biochemie und Molekularbiologie,

5. Mikroskopische und makroskopische Anatomie,

6. Physiologie und

7. Zahnmedizinische Propädeutik.

(2) Im Ersten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
hat der oder die Studierende nachzuweisen, dass er
oder sie sich mit dem Ausbildungsstoff der Fächer
nach Absatz 1 vertraut gemacht hat, insbesondere

1. die Grundsätze und Grundlagen des Faches, das
Gegenstand der Prüfung ist, beherrscht,

2. in der Lage ist, die Bedeutung der Grundsätze und
Grundlagen dieses Faches für zahnmedizinische,
insbesondere klinische, Zusammenhänge zu erfas-
sen sowie

3. die für die Fortsetzung des Studiums notwendigen
Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt.

(3) Der oder die Studierende wird in jedem Fach des
Ersten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung geprüft.
Die Prüfung wird in Form eines Prüfungsgesprächs
durchgeführt.

(4) In jedem Fach findet ein gesondertes Prüfungs-
gespräch statt. An einem Tag sollen nicht mehr als zwei
Prüfungsgespräche stattfinden. Die Prüfungsgespräche
finden in der Regel an aufeinanderfolgenden Werktagen
statt.

(5) Jedes Prüfungsgespräch dauert mindestens 30
und höchstens 45 Minuten je Studierendem oder je
Studierender.

(6) Die in den Prüfungsgesprächen gestellten Fragen
sollen sich auf die Grundlagen des jeweiligen Faches
und deren Bedeutung für die klinisch-zahnmedizini-
schen Zusammenhänge beziehen.

§ 33

Prüfungskommission

(1) Der Erste Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
wird vor einer Prüfungskommission abgelegt.

(2) Die nach § 18 zuständige Stelle bestellt die Prü-
fungskommission.

(3) Die Prüfungskommission besteht aus der vorsit-
zenden Person und weiteren Mitgliedern. Dabei ist für
jedes Fach eine andere prüfende Person zu bestellen.
Für die vorsitzende Person und die weiteren Mitglieder

ist jeweils eine stellvertretende Person zu bestellen.
Als weitere Mitglieder und als deren stellvertretende
Personen werden Hochschullehrer oder Hochschul-
lehrerinnen oder andere Lehrkräfte der Fächer bestellt,
die Gegenstand der Prüfung sind. Die der Prüfungs-
kommission vorsitzende Person sowie deren stellver-
tretende Person müssen Hochschullehrer oder Hoch-
schullehrerinnen sein.

(4) In den Prüfungsterminen ist nur die jeweils in
dem Fach prüfende Person anwesend.

(5) Die der Prüfungskommission vorsitzende Person
leitet die mündlich-praktische Prüfung und kann selbst
prüfen. Sie ist berechtigt, der Prüfung in allen Fächern
beizuwohnen.

§ 34

Durchführung

(1) In einem Prüfungstermin dürfen nicht mehr als
vier Studierende geprüft werden.

(2) Die nach § 18 zuständige Stelle bestimmt für
jedes Prüfungsgespräch eine beisitzende Person. Die
beisitzende Person muss über ein abgeschlossenes
Hochschulstudium der Zahnmedizin oder über ein ab-
geschlossenes, der Zahnmedizin verwandtes Hoch-
schulstudium verfügen. Sie prüft selbst nicht und fertigt
die Niederschrift an.

(3) Über den Verlauf des Prüfungsgesprächs ist für
jeden Studierenden und jede Studierende eine Nieder-
schrift nach dem Muster der Anlage 13 anzufertigen.
Aus der Niederschrift muss Folgendes ersichtlich sein:

1. der Gegenstand der Prüfung,

2. der Verlauf der Prüfung,

3. das Prüfungsergebnis,

4. die tragenden Gründe des Prüfungsergebnisses und

5. schwere Unregelmäßigkeiten, sofern diese vorge-
kommen sind.

Die Niederschrift ist von der prüfenden und von der bei-
sitzenden Person zu unterzeichnen.

§ 35

Anwesenheit weiterer Personen

(1) Die nach § 18 zuständige Stelle kann zu den ein-
zelnen Prüfungsterminen des Ersten Abschnitts der
Zahnärztlichen Prüfung beobachtende Personen ent-
senden.

(2) Die der Prüfungskommission vorsitzende Person
hat jeweils bis zu fünf bereits zum Ersten Abschnitt der
Zahnärztlichen Prüfung zugelassenen Studierenden der
Zahnmedizin, einem Mitglied des Lehrkörpers einer
Universität des Landes und einem Vertreter oder einer
Vertreterin der zuständigen Zahnärztekammer zu ge-
statten, bei den einzelnen Prüfungsterminen anwesend
zu sein. Sie hat sicherzustellen, dass für alle Studieren-
den dieselbe Möglichkeit besteht, bei den einzelnen
Prüfungsterminen anwesend zu sein.

(3) Bei der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses
dürfen die in Absatz 2 Satz 1 genannten Personen nicht
anwesend sein.
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§ 36

Bewertung

(1) Die prüfenden Personen bewerten die Leistungen
im Ersten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung anhand
von strukturierten Bewertungsbögen mit einer vorgege-
benen Musterlösung, die die prüfende Person in Ab-
stimmung mit der Prüfungskommission zuvor festge-
legt hat.

(2) Die Leistungen sind wie folgt zu bewerten:

1. eine hervorragende Leistung mit der Note „sehr
gut“ (1),

2. eine Leistung, die erheblich über den durchschnitt-
lichen Anforderungen liegt, mit der Note „gut“ (2),

3. eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnitt-
lichen Anforderungen gerecht wird, mit der Note
„befriedigend“ (3),

4. eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den An-
forderungen genügt, mit der Note „ausreichend“ (4)
und

5. eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den
Anforderungen nicht mehr genügt, mit der Note
„nicht ausreichend“ (5).

(3) Jede prüfende Person erteilt für die Leistung des
oder der Studierenden in dem von ihr geprüften Fach
eine Note.

(4) Jede prüfende Person gibt die Note dem oder der
Studierenden bekannt und begründet die Note auf
Wunsch des oder der Studierenden.

(5) Jede prüfende Person teilt die Note der der
Prüfungskommission vorsitzenden Person unverzüglich
schriftlich mit. In dieser Mitteilung ist die Bewertung
einer Leistung mit „nicht ausreichend“ kurz zu begrün-
den.

(6) Die Noten dürfen den übrigen prüfenden Perso-
nen nicht zugänglich gemacht werden.

§ 37

Bestehen

(1) Der Erste Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
ist bestanden, wenn die Note in jedem Fach mindes-
tens „ausreichend“ lautet.

(2) Der Erste Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
wird nicht fortgesetzt, sobald feststeht, dass die münd-
liche Prüfung in zwei Fächern nicht bestanden ist.

§ 38

Wiederholung

(1) Wird die mündliche Prüfung nur in einem Fach
nicht bestanden, muss sie in diesem Fach wiederholt
werden. Die mündliche Prüfung darf in diesem Fach
zweimal wiederholt werden. Wird die mündliche Prü-
fung in mehr als einem Fach nicht bestanden, muss
der Erste Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung insge-
samt wiederholt werden.

(2) Der Erste Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
kann zweimal wiederholt werden. Eine weitere Wieder-
holung ist auch nach erneutem Studium der Zahnmedi-
zin nicht zulässig.

(3) Für Wiederholungen können Prüfungstermine
auch außerhalb der in § 30 Absatz 1 genannten Prü-
fungszeit vorgesehen werden.

(4) Die nach § 18 zuständige Stelle hat den Studie-
renden oder die Studierende zur Wiederholung der
mündlichen Prüfung in einem Fach oder zur Wieder-
holung des gesamten Ersten Abschnitts der Zahnärzt-
lichen Prüfung zum nächsten Prüfungstermin von Amts
wegen zu laden.

(5) Wurde der Erste Abschnitt der Zahnärztlichen
Prüfung oder die mündliche Prüfung in einem Fach
bestanden, darf dieser oder diese außer in den Fällen
des Absatzes 1 Satz 3 nicht wiederholt werden. Eine
Wiederholung des Ersten Abschnitts der Zahnärztlichen
Prüfung oder der mündlichen Prüfung in einem Fach ist
auch im Rahmen eines erneuten Studiums der Zahn-
medizin nicht möglich.

§ 39

Note für den
Ersten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung

(1) Ist der Erste Abschnitt der Zahnärztlichen Prü-
fung bestanden, ermittelt die der Prüfungskommission
vorsitzende Person die Note für den Ersten Abschnitt
der Zahnärztlichen Prüfung.

(2) Die Zahlenwerte der Noten für die Fächer werden
addiert und durch sieben geteilt. Die Note wird bis auf
die erste Stelle hinter dem Komma ohne Rundung er-
rechnet.

(3) Die Note lautet

1. „sehr gut“ bei einem Zahlenwert bis 1,5,

2. „gut“ bei einem Zahlenwert von über 1,5
bis 2,5,

3. „befriedigend“ bei einem Zahlenwert von über 2,5
bis 3,5 und

4. „ausreichend“ bei einem Zahlenwert von über 3,5
bis 4,0.

(4) Die der Prüfungskommission vorsitzende Person
übermittelt die Note an die nach § 18 zuständige Stelle.

§ 40

Zeugnis

Die nach § 18 zuständige Stelle erteilt über das
Bestehen des Ersten Abschnitts der Zahnärztlichen
Prüfung ein Zeugnis nach dem Muster der Anlage 16.

§ 41

Mitteilung bei
endgültigem Nichtbestehen der Prüfung

(1) Die zuständigen Stellen der Länder unterrichten
den Studierenden oder die Studierende und die zustän-
digen Stellen der anderen Länder schriftlich, wenn der
Erste Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung endgültig
nicht bestanden worden ist und nicht mehr wiederholt
werden kann.

(2) Die Mitteilung an den Studierenden oder die Stu-
dierende hat den Hinweis zu enthalten, dass er oder sie
auch nach einem erneuten Studium der Zahnmedizin
nicht mehr zu der Prüfung zugelassen werden kann.
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U n t e r a b s c h n i t t 3

Zw e i t e r A b s c h n i t t
d e r Z a h n ä r z t l i c h e n P r ü f u n g

§ 42

Zeitpunkt der Prüfung

Der Zweite Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
wird nach einem Studium der Zahnmedizin von min-
destens einem Jahr nach Bestehen des Ersten Ab-
schnitts der Zahnärztlichen Prüfung abgelegt.

§ 43

Art der Prüfung

Der Zweite Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung ist
eine mündlich-praktische Prüfung. Sie besteht aus
einem praktischen Prüfungselement und einem münd-
lichen Prüfungselement.

§ 44

Prüfungstermine

(1) Der Zweite Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
findet in der vorlesungsfreien Zeit in einem Zeitraum
von zwei Wochen statt. Nachholtermine können auch
zu einer anderen Zeit vorgesehen werden.

(2) Die nach § 18 zuständige Stelle legt die Termine
für die Prüfungselemente in den einzelnen Fächern im
Einvernehmen mit der Universität fest.

§ 45

Ladung zu den Prüfungsterminen

Die nach § 18 zuständige Stelle stellt dem oder der
Studierenden die Ladung für alle Prüfungstermine spä-
testens fünf Kalendertage vor dem ersten Prüfungs-
termin zu. Die Ladung kann schriftlich oder elektronisch
erfolgen.

§ 46

Inhalt des
Zweiten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung

(1) Im Zweiten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
hat der oder die Studierende fächerübergreifend zu
zeigen, dass er oder sie

1. die zahnmedizinischen, werkstoffkundlichen und
zahntechnischen Grundlagen des vorklinischen und
klinischen Studienabschnitts beherrscht,

2. in der Lage ist, die klinisch-zahnmedizinischen Zu-
sammenhänge zu erfassen und

3. die für die Fortsetzung des klinischen Studiums und
der damit verbundenen Ausbildung am Patienten
notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-
keiten besitzt.

(2) Der Zweite Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
umfasst

1. das Fach Zahnärztliche Prothetik,

2. das Fach Kieferorthopädie,

3. das Fach Oralchirurgie und Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie und

4. die Fächergruppe Zahnerhaltung, die folgende Fä-
cher beinhaltet:

a) Endodontologie,

b) Kinderzahnheilkunde,

c) Parodontologie und

d) Zahnhartsubstanzlehre, Prävention und Restau-
ration.

§ 47

Praktisches Prüfungselement

(1) Im praktischen Prüfungselement wird der oder
die Studierende anhand standardisierter Ausbildungs-
situationen in jedem Fach des Zweiten Abschnitts der
Zahnärztlichen Prüfung geprüft.

(2) Im Fach Zahnärztliche Prothetik hat der oder die
Studierende praktische Fertigkeiten in drei standardi-
sierten Ausbildungssituationen nachzuweisen. Diese
Ausbildungssituationen umfassen in der Regel jeweils
eine festsitzende, eine abnehmbare und eine provisori-
sche Versorgung. Bei der Ausführung der Versorgung
liegt der Schwerpunkt auf den zahnärztlichen Behand-
lungsschritten.

(3) Im Fach Kieferorthopädie hat der oder die Stu-
dierende praktische Fertigkeiten durch die Herstellung
eines präventionsorientierten kieferorthopädischen Be-
handlungsgerätes nachzuweisen.

(4) Im Fach Oralchirurgie und Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie hat der oder die Studierende prakti-
sche Fertigkeiten in den folgenden Techniken nachzu-
weisen:

1. der Lokalanästhesie,

2. der Zahnextraktion und

3. der Schnittführung und Naht.

(5) In der Fächergruppe Zahnerhaltung hat der oder
die Studierende

1. im Fach Endodontologie praktische Fertigkeiten in
der endodontischen Behandlung nachzuweisen, die
in der Regel eine Wurzelkanalbehandlung umfasst,

2. im Fach Kinderzahnheilkunde praktische Fertigkei-
ten in der Prävention und Restauration in der ersten
Dentition oder in der jugendlich bleibenden Dentition
nachzuweisen, in der Regel durch

a) Legen einer Füllung,

b) Anfertigen einer Krone in der ersten Dentition und

c) Durchführung einer Fissurenversiegelung,

3. im Fach Parodontologie praktische Fertigkeiten in
der Regel an mindestens einem einwurzeligen Zahn
und an einem mehrwurzeligen Zahn nachzuweisen,
durch

a) Erstellen eines parodontalen Befundes und

b) Durchführung einer subgingivalen Wurzelreini-
gung sowie

4. im Fach Zahnhartsubstanzlehre, Prävention und
Restauration praktische Fertigkeiten nachzuweisen

a) in der Durchführung einer präventiven Maßnahme
und
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b) in der Durchführung von drei verschiedenen res-
taurativen Maßnahmen unterschiedlicher Invasivi-
tät, verteilt auf den Front- und Seitenzahnbereich.

(6) Das praktische Prüfungselement dauert

1. im Fach Zahnärztliche Prothetik vier Tage,

2. im Fach Kieferorthopädie einen Tag,

3. im Fach Oralchirurgie und Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie einen halben Tag und

4. in der Fächergruppe Zahnerhaltung vier Tage.

Ein Prüfungstag dauert in der Regel acht Stunden.

§ 48

Mündliches Prüfungselement

(1) Im mündlichen Prüfungselement wird der oder
die Studierende in jedem Fach des Zweiten Abschnitts
der Zahnärztlichen Prüfung geprüft. Die Prüfung wird in
Form eines Prüfungsgesprächs durchgeführt.

(2) Das jeweilige Prüfungsgespräch findet an dem
Tag oder an einem der Tage statt, an dem das prakti-
sche Prüfungselement in dem jeweiligen Fach durch-
geführt wird.

(3) Jedes Prüfungsgespräch dauert mindestens 30
und höchstens 45 Minuten je Studierendem oder je
Studierender.

(4) Die in den Prüfungsgesprächen gestellten Fragen
sollen sich auf die Grundlagen des jeweiligen Faches
und deren Bedeutung für die klinisch-zahnmedizini-
schen Zusammenhänge beziehen.

§ 49

Prüfungskommission

(1) Der Zweite Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
wird vor einer Prüfungskommission abgelegt.

(2) Die nach § 18 zuständige Stelle bestellt die Prü-
fungskommission.

(3) Die Prüfungskommission besteht aus der vorsit-
zenden Person und weiteren Mitgliedern. Dabei ist für
jedes Fach eine andere prüfende Person zu bestellen.
In der Fächergruppe Zahnerhaltung kann für die einzel-
nen Fächer dieselbe prüfende Person oder können ver-
schiedene prüfende Personen bestellt werden. Für die
vorsitzende Person und die weiteren Mitglieder ist je-
weils eine stellvertretende Person zu bestellen. Die der
Prüfungskommission vorsitzende Person sowie deren
stellvertretende Person müssen Hochschullehrer oder
Hochschullehrerinnen sein. Als weitere Mitglieder und
als deren stellvertretende Personen werden Hochschul-
lehrer oder Hochschullehrerinnen oder andere Lehr-
kräfte der Fächer, die Gegenstand der Prüfung sind,
bestellt. Als weitere Mitglieder und als deren stellvertre-
tende Personen können auch dem Lehrkörper einer
Universität nicht angehörende approbierte Zahnärzte
oder Zahnärztinnen bestellt werden.

(4) In den Prüfungsterminen ist nur die jeweils in
dem Fach prüfende Person anwesend.

(5) Die der Prüfungskommission vorsitzende Person
leitet die mündlich-praktische Prüfung und kann selbst
prüfen. Sie ist berechtigt, der Prüfung in allen Fächern
beizuwohnen.

§ 50

Durchführung

(1) Im praktischen Prüfungselement des Zweiten Ab-
schnitts der Zahnärztlichen Prüfung dokumentiert die
jeweilige prüfende Person die einzelnen Prüfungstage
und die erbrachten Prüfungsleistungen.

(2) Im mündlichen Prüfungselement dürfen in einem
Prüfungstermin nicht mehr als vier Studierende geprüft
werden.

(3) Für das mündliche Prüfungselement des Zweiten
Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung bestimmt die
nach § 18 zuständige Stelle für jedes Prüfungsge-
spräch eine beisitzende Person. Die beisitzende Person
muss über ein abgeschlossenes Hochschulstudium
der Zahnmedizin oder über ein abgeschlossenes, der
Zahnmedizin verwandtes Hochschulstudium verfügen.
Sie prüft selbst nicht und fertigt die Niederschrift an.

(4) Über den Verlauf des Prüfungsgesprächs ist für
jeden Studierenden und jede Studierende eine Nieder-
schrift nach dem Muster der Anlage 14 anzufertigen.
Aus der Niederschrift muss Folgendes ersichtlich sein:

1. der Gegenstand des Prüfungselements,

2. der Verlauf der Prüfung und

3. schwere Unregelmäßigkeiten, sofern diese vorge-
kommen sind.

Die Niederschrift ist von der prüfenden und von der bei-
sitzenden Person zu unterzeichnen.

§ 51

Anwesenheit weiterer Personen

(1) Die nach § 18 zuständige Stelle kann zu den ein-
zelnen Prüfungsterminen des Zweiten Abschnitts der
Zahnärztlichen Prüfung beobachtende Personen ent-
senden.

(2) Die der Prüfungskommission vorsitzende Person
hat jeweils bis zu fünf bereits zum Zweiten Abschnitt
der Zahnärztlichen Prüfung zugelassenen Studierenden
der Zahnmedizin, einem Mitglied des Lehrkörpers einer
Universität des Landes und einem Vertreter oder einer
Vertreterin der zuständigen Zahnärztekammer zu ge-
statten, bei den einzelnen Prüfungsterminen anwesend
zu sein. Sie hat sicherzustellen, dass für alle Studieren-
den dieselbe Möglichkeit besteht, bei den einzelnen
Prüfungsterminen anwesend zu sein.

(3) Bei der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses
dürfen die in Absatz 2 Satz 1 genannten Personen nicht
anwesend sein.

§ 52

Bewertung

(1) Die prüfenden Personen bewerten die Leistungen
im Zweiten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung an-
hand von strukturierten Bewertungsbögen mit einer
vorgegebenen Musterlösung, die die prüfende Person
in Abstimmung mit der Prüfungskommission zuvor fest-
gelegt hat. Die Leistungen sind nach § 36 Absatz 2 zu
bewerten.

(2) Jede prüfende Person erteilt für die Leistung des
oder der Studierenden in dem von ihr geprüften Fach
eine Note. In die Note gehen die Leistung für das prak-
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tische Prüfungselement und die Leistung für das münd-
liche Prüfungselement zu gleichen Teilen ein.

(3) Jede prüfende Person gibt die Note dem oder der
Studierenden bekannt und begründet die Note auf
Wunsch des oder der Studierenden.

(4) Jede prüfende Person teilt die Note der der Prü-
fungskommission vorsitzenden Person unverzüglich
schriftlich mit. In dieser Mitteilung ist die Bewertung
einer Leistung mit „nicht ausreichend“ kurz zu begrün-
den.

(5) Die Noten dürfen den übrigen prüfenden Perso-
nen nicht zugänglich gemacht werden.

§ 53

Bestehen

(1) Der Zweite Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
ist bestanden, wenn die Note in jedem Fach mindes-
tens „ausreichend“ lautet.

(2) Der Zweite Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
wird nicht fortgesetzt, sobald feststeht, dass die münd-
lich-praktische Prüfung in zwei Fächern nicht bestan-
den ist.

§ 54

Wiederholung

(1) Wird die mündlich-praktische Prüfung nur in ei-
nem Fach nicht bestanden, muss sie in diesem Fach
wiederholt werden. Die mündlich-praktische Prüfung
darf in diesem Fach zweimal wiederholt werden. Wird
die mündlich-praktische Prüfung in mehr als einem
Fach nicht bestanden, muss der Zweite Abschnitt
der Zahnärztlichen Prüfung insgesamt wiederholt wer-
den.

(2) Der Zweite Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
kann zweimal wiederholt werden. Eine weitere Wieder-
holung ist auch nach erneutem Studium der Zahnmedi-
zin nicht zulässig.

(3) Für Wiederholungen können Prüfungstermine
auch außerhalb der in § 44 Absatz 1 genannten Prü-
fungszeit vorgesehen werden.

(4) Die nach § 18 zuständige Stelle hat den Studie-
renden oder die Studierende zur Wiederholung der
mündlich-praktischen Prüfung in einem Fach oder zur
Wiederholung des gesamten Zweiten Abschnitts der
Zahnärztlichen Prüfung zum nächsten Prüfungstermin
von Amts wegen zu laden.

(5) Wurde der Zweite Abschnitt der Zahnärztlichen
Prüfung oder die mündlich-praktische Prüfung in einem
Fach bestanden, darf dieser oder diese außer in den
Fällen des Absatzes 1 Satz 3 nicht wiederholt werden.
Eine Wiederholung des Zweiten Abschnitts der Zahn-
ärztlichen Prüfung oder der mündlich-praktischen Prü-
fung in einem Fach ist auch im Rahmen eines erneuten
Studiums der Zahnmedizin nicht möglich.

§ 55

Note für den
Zweiten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung

(1) Ist der Zweite Abschnitt der Zahnärztlichen Prü-
fung bestanden, ermittelt die der Prüfungskommission
vorsitzende Person die Note für den Zweiten Abschnitt
der Zahnärztlichen Prüfung.

(2) In der Fächergruppe Zahnerhaltung werden die
Zahlenwerte der Noten für die einzelnen Fächer addiert
und die Summe wird durch vier geteilt. Die nach Satz 1
gebildete Note wird nicht gerundet.

(3) Die mit zwei vervielfachten Zahlenwerte der No-
ten im Fach Zahnärztliche Prothetik und in der Fächer-
gruppe Zahnerhaltung und die Zahlenwerte der Noten
in den übrigen Fächern werden addiert und durch
sechs geteilt. Die Note wird bis auf die zweite Stelle
hinter dem Komma ohne Rundung errechnet.

(4) Die Note lautet

1. „sehr gut“ bei einem Zahlenwert bis 1,50,

2. „gut“ bei einem Zahlenwert von über 1,50
bis 2,50,

3. „befriedigend“ bei einem Zahlenwert von über 2,50
bis 3,50,

4. „ausreichend“ bei einem Zahlenwert von über 3,50
bis 4,00.

(5) Die der Prüfungskommission vorsitzende Person
übermittelt die Note an die nach § 18 zuständige Stelle.

§ 56

Zeugnis

Die nach § 18 zuständige Stelle erteilt über das
Bestehen des Zweiten Abschnitts der Zahnärztlichen
Prüfung ein Zeugnis nach dem Muster der Anlage 17.

§ 57

Mitteilung bei
endgültigem Nichtbestehen der Prüfung

(1) Die zuständigen Stellen der Länder unterrichten
den Studierenden oder die Studierende und die zustän-
digen Stellen der anderen Länder schriftlich, wenn der
Zweite Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung endgültig
nicht bestanden worden ist und nicht mehr wiederholt
werden kann.

(2) Die Mitteilung an den Studierenden oder die Stu-
dierende hat den Hinweis zu enthalten, dass er oder sie
auch nach einem erneuten Studium der Zahnmedizin
nicht mehr zu der Prüfung zugelassen werden kann.

U n t e r a b s c h n i t t 4

D r i t t e r A b s c h n i t t
d e r Z a h n ä r z t l i c h e n P r ü f u n g

§ 58

Zeitpunkt der Prüfung

Der Dritte Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung wird
nach einem Studium der Zahnmedizin von mindestens
zwei Jahren nach Bestehen des Zweiten Abschnitts der
Zahnärztlichen Prüfung abgelegt.

§ 59

Art der Prüfung

(1) Der Dritte Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
besteht aus einem mündlich-praktischen Teil und ei-
nem schriftlichen Teil.

(2) Studierende, die die Ärztliche Prüfung bestanden
haben, legen den schriftlichen Teil nicht ab.
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§ 60

Prüfungstermine

(1) Der mündlich-praktische Teil des Dritten Ab-
schnitts der Zahnärztlichen Prüfung findet in der vorle-
sungsfreien Zeit in einem Zeitraum von sechs Monaten
statt. Nachholtermine können auch zu einer anderen
Zeit vorgesehen werden.

(2) Der schriftliche Teil des Dritten Abschnitts der
Zahnärztlichen Prüfung wird in den Monaten Juni und
November durchgeführt. Er findet an einem bundesein-
heitlichen Termin statt.

(3) Die nach § 18 zuständige Stelle legt die Termine
für die Prüfungselemente des mündlich-praktischen
Teils des Dritten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung
in den einzelnen Fächern im Einvernehmen mit der Uni-
versität fest.

§ 61

Ladung zu den Prüfungsterminen

Die nach § 18 zuständige Stelle stellt dem oder der
Studierenden die Ladung zum schriftlichen Teil des
Dritten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung spätes-
tens sieben Kalendertage vor dem Prüfungstermin und
die Ladung für alle Prüfungstermine des mündlich-
praktischen Teils des Dritten Abschnitts der Zahnärzt-
lichen Prüfung spätestens fünf Kalendertage vor dem
ersten Prüfungstermin zu. Die Ladung kann schriftlich
oder elektronisch erfolgen.

§ 62

Inhalt des
Dritten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung

(1) Im Dritten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
hat der oder die Studierende fächerübergreifend zu
zeigen, dass er oder sie

1. in der Lage ist, die klinisch-zahnmedizinischen und
die für die zahnärztliche Tätigkeit notwendigen
medizinischen Zusammenhänge zu erfassen und

2. über Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten auf
dem jeweiligen Prüfungsgebiet verfügt, die für die
zahnärztliche Versorgung erforderlich sind.

(2) Im Dritten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
sollen auch die Besonderheiten bei der Behandlung
spezieller Patientengruppen geprüft werden. Zu den
speziellen Patientengruppen zählen insbesondere junge
Menschen, alte Menschen und versehrte Menschen,
Menschen mit Behinderungen sowie Menschen mit
für die zahnärztliche Behandlung relevanten seltenen
Erkrankungen.

§ 63

Mündlich-praktischer Teil

(1) Der mündlich-praktische Teil des Dritten Ab-
schnitts der Zahnärztlichen Prüfung umfasst

1. das Fach Zahnärztliche Prothetik,

2. das Fach Kieferorthopädie,

3. das Fach Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten,

4. das Fach Oralchirurgie,

5. das Fach Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie,

6. das Fach Zahnärztliche Radiologie und

7. die Fächergruppe Zahnerhaltung, die folgende Fä-
cher beinhaltet:

a) Endodontologie,

b) Kinderzahnheilkunde,

c) Parodontologie und

d) Zahnhartsubstanzlehre, Prävention und Restau-
ration.

(2) Der mündlich-praktische Teil besteht aus einem
praktischen und einem mündlichen Prüfungselement.

§ 64

Praktisches Prüfungselement

(1) Im praktischen Prüfungselement wird der oder
die Studierende patientenbezogen in jedem Fach des
Dritten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung mit Aus-
nahme im Fach Zahnärztliche Radiologie geprüft.

(2) Im Fach Zahnärztliche Prothetik hat der oder die
Studierende die Behandlung mit Eingliederung ver-
schiedener Formen des Zahnersatzes, in der Regel eine
festsitzende und eine abnehmbare Versorgung, an dem
Patienten oder der Patientin selbst durchzuführen.

(3) Im Fach Kieferorthopädie hat der oder die Stu-
dierende eine kieferorthopädische Behandlungsappa-
ratur zu planen und selbständig an dem Patienten oder
an der Patientin einzugliedern.

(4) Im Fach Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten hat
der oder die Studierende

1. eine vollständige Krankengeschichte eines Patienten
oder einer Patientin zu erstellen und eine epikritische
Bewertung vorzunehmen sowie

2. grundlegende Kenntnisse in der Diagnostik, Diffe-
renzialdiagnostik und Therapie von Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten nachzuweisen.

(5) Im Fach Oralchirurgie hat der oder die Studie-
rende

1. seine oder ihre Vertrautheit mit den verschiedenen
zahnärztlichen operativen Methoden nachzuweisen
sowie

2. seine oder ihre Fähigkeiten in der Durchführung min-
destens einer Extraktion oder eines anderen opera-
tiven Eingriffs selbständig an dem Patienten oder an
der Patientin nachzuweisen.

(6) Im Fach Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
hat der oder die Studierende seine oder ihre Vertraut-
heit mit den fachspezifischen Untersuchungstechniken
und den verschiedenen Mund-, Kiefer- und Gesichts-
operationen durch selbständige Untersuchung eines
Patienten oder einer Patientin und Erstellung einer
Krankengeschichte nachzuweisen.

(7) In der Fächergruppe Zahnerhaltung hat der oder
die Studierende

1. im Fach Endodontologie eine endodontische Be-
handlung, in der Regel eine Wurzelkanalbehandlung,
selbständig an dem Patienten oder an der Patientin
durchzuführen,

2. im Fach Kinderzahnheilkunde mindestens eine
präventive Leistung und eine therapeutische Maß-
nahme in der ersten Dentition oder in der jugend-
lichen bleibenden Dentition selbständig an dem
Patienten oder an der Patientin durchzuführen,
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3. im Fach Parodontologie

a) einen Patienten oder eine Patientin über die Ver-
meidung von Risikofaktoren zu informieren und
entsprechende Instruktionen zu geben und

b) an mindestens einem parodental erkrankten Pa-
tienten oder einer parodental erkrankten Patientin
selbständig eine komplette Zahnreinigung sowie
eine subgingivale Wurzelreinigung an mindestens
fünf Zähnen durchzuführen und

4. im Fach Zahnhartsubstanzlehre, Prävention und
Restauration eine präventive Maßnahme und min-
destens vier verschiedene restaurative Maßnah-
men unterschiedlicher Invasivität, die sich auf den
Front- und Seitenzahnbereich verteilen, selbständig
an dem Patienten oder an der Patientin durchzufüh-
ren.

(8) In allen Fächern muss der oder die Studierende
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten nachweisen

1. bei der Anamnese,

2. bei der fachspezifischen Befunderhebung ein-
schließlich Röntgen,

3. bei der Diagnostik und Differentialdiagnostik,

4. bei der synoptischen Behandlungsplanung,

5. bei der schriftlichen epikritischen Bewertung des
Krankheitsfalles und

6. in der zahnärztlichen Gesprächsführung.

(9) Das praktische Prüfungselement dauert

1. im Fach Zahnärztliche Prothetik zehn Tage,

2. im Fach Kieferorthopädie vier Tage,

3. im Fach Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten zwei
Tage,

4. im Fach Oralchirurgie zwei Tage,

5. im Fach Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie zwei
Tage,

6. in der Fächergruppe Zahnerhaltung in der Regel fünf
Tage.

Ein Prüfungstag dauert in der Regel acht Stunden.

§ 65

Mündliches Prüfungselement

(1) Im mündlichen Prüfungselement wird der oder
die Studierende in jedem Fach des mündlich-prakti-
schen Teils des Dritten Abschnitts der Zahnärztlichen
Prüfung geprüft. Die Prüfung wird in Form eines Prü-
fungsgesprächs durchgeführt.

(2) Das jeweilige Prüfungsgespräch findet an einem
der Tage statt, an dem das praktische Prüfungselement
in dem jeweiligen Fach durchgeführt wird. Das Prü-
fungsgespräch im Fach Zahnärztliche Radiologie findet
an einem weiteren Tag statt.

(3) Jedes Prüfungsgespräch dauert mindestens 30
und höchstens 45 Minuten je Studierendem oder je
Studierender.

(4) Die in den Prüfungsgesprächen gestellten Fragen
sollen fallbezogen sein und sich auf die für den zahn-
ärztlichen Beruf erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten
und Fertigkeiten beziehen.

(5) Im Fach Zahnärztliche Radiologie hat der oder
die Studierende die für den Zahnarzt und die Zahnärztin
erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten
in der Radiologie sowie die nach dem Strahlenschutz-
recht erforderliche fachliche Qualifikation nachzuwei-
sen.

§ 66

Prüfungskommission
für den mündlich-praktischen Teil

(1) Der mündlich-praktische Teil wird vor einer Prü-
fungskommission abgelegt.

(2) Die nach § 18 zuständige Stelle bestellt die Prü-
fungskommission.

(3) Die Prüfungskommission besteht aus der vorsit-
zenden Person und weiteren Mitgliedern. Dabei ist für
jedes Fach eine andere prüfende Person zu bestellen.
Für die Fächer Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten,
Oralchirurgie, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
und Zahnärztliche Radiologie kann dieselbe prüfende
Person oder können verschiedene prüfende Personen
bestellt werden. In der Fächergruppe Zahnerhaltung
kann für die einzelnen Fächer dieselbe prüfende Person
oder können verschiedene prüfende Personen bestellt
werden. Für die vorsitzende Person und die weiteren
Mitglieder ist jeweils eine stellvertretende Person zu be-
stellen. Die der Prüfungskommission vorsitzende Per-
son sowie deren stellvertretende Person müssen Hoch-
schullehrer oder Hochschullehrerinnen sein. Als weitere
Mitglieder und als deren stellvertretende Personen
werden Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen
oder andere Lehrkräfte der Fächer, die Gegenstand
der Prüfung sind, bestellt. Als weitere Mitglieder und
als deren stellvertretende Personen können auch dem
Lehrkörper einer Universität nicht angehörende appro-
bierte Zahnärzte oder Zahnärztinnen bestellt werden.

(4) In den Prüfungsterminen ist jeweils nur die in
dem Fach prüfende Person anwesend.

(5) Die der Prüfungskommission vorsitzende Person
leitet den mündlich-praktischen Teil und kann selbst
prüfen. Sie ist berechtigt, der Prüfung in allen Fächern
beizuwohnen.

§ 67

Durchführung des
mündlich-praktischen Teils

(1) Im praktischen Prüfungselement des mündlich-
praktischen Teils des Dritten Abschnitts der Zahnärzt-
lichen Prüfung dokumentiert die jeweilige prüfende Per-
son die einzelnen Prüfungstage und die erbrachten
Prüfungsleistungen.

(2) Im mündlichen Prüfungselement dürfen in einem
Prüfungstermin nicht mehr als vier Studierende geprüft
werden.

(3) Für das mündliche Prüfungselement des münd-
lich-praktischen Teils des Dritten Abschnitts der Zahn-
ärztlichen Prüfung bestimmt die nach § 18 zuständige
Stelle für jedes Prüfungsgespräch eine beisitzende
Person. Die beisitzende Person muss über ein abge-
schlossenes Hochschulstudium der Zahnmedizin oder
über ein abgeschlossenes, der Zahnmedizin verwand-
tes Hochschulstudium verfügen. Sie prüft selbst nicht
und fertigt die Niederschrift an.
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(4) Über den Verlauf des Prüfungsgesprächs ist für
jeden Studierenden und jede Studierende eine Nieder-
schrift nach dem Muster der Anlage 15 anzufertigen.
Aus der Niederschrift muss Folgendes ersichtlich sein:

1. der Gegenstand des Prüfungselements,

2. der Verlauf der Prüfung und

3. schwere Unregelmäßigkeiten, sofern diese vorge-
kommen sind.

Die Niederschrift ist von der prüfenden und von der bei-
sitzenden Person zu unterzeichnen.

§ 68

Anwesenheit weiterer Personen
beim mündlich-praktischen Teil

(1) Die nach § 18 zuständige Stelle kann zu den
einzelnen Prüfungsterminen des mündlich-praktischen
Teils des Dritten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung
beobachtende Personen entsenden.

(2) Die der Prüfungskommission vorsitzende Person
hat jeweils bis zu fünf bereits zum Dritten Abschnitt der
Zahnärztlichen Prüfung zugelassenen Studierenden der
Zahnmedizin, einem Mitglied des Lehrkörpers einer
Universität des Landes und einem Vertreter oder einer
Vertreterin der zuständigen Zahnärztekammer zu ge-
statten, bei den einzelnen Prüfungsterminen anwesend
zu sein. Sie hat sicherzustellen, dass für alle Studieren-
den dieselbe Möglichkeit besteht, bei den einzelnen
Prüfungsterminen anwesend zu sein.

(3) Die nach § 47 Absatz 5 Satz 1 der Strahlen-
schutzverordnung zuständige Behörde des Landes
kann zur Wahrnehmung ihrer Aufgabe nach § 16 Ab-
satz 1 Satz 1 zum mündlichen Prüfungselement des
mündlich-praktischen Teils im Fach Zahnärztliche
Radiologie beobachtende Personen entsenden.

(4) Bei der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses
dürfen die in Absatz 2 Satz 1 genannten Personen nicht
anwesend sein. Darüber hinaus kann die prüfende Per-
son die Anwesenheit der in Absatz 2 Satz 1 genannten
Personen zeitweise ausschließen, wenn dies im Inte-
resse der Patienten und Patientinnen erforderlich ist.

§ 69

Bewertung des
mündlich-praktischen Teils

(1) Die prüfenden Personen bewerten die Leistungen
in dem mündlich-praktischen Teil des Dritten Ab-
schnitts der Zahnärztlichen Prüfung anhand von struk-
turierten Bewertungsbögen mit einer vorgegebenen
Musterlösung, die die prüfende Person in Abstimmung
mit der Prüfungskommission zuvor festgelegt hat. Die
Leistungen sind nach § 36 Absatz 2 zu bewerten.

(2) Jede prüfende Person erteilt für die Leistung des
oder der Studierenden in dem von ihr geprüften Fach
eine Note. In die Note gehen die Leistung für das prak-
tische Prüfungselement, sofern ein solches nach § 64
vorgesehen ist, und die Leistung für das mündliche
Prüfungselement zu gleichen Teilen ein.

(3) Jede prüfende Person gibt die Note dem oder der
Studierenden bekannt und begründet die Note auf
Wunsch des oder der Studierenden.

(4) Jede prüfende Person teilt die Note der der Prü-
fungskommission vorsitzenden Person unverzüglich
schriftlich mit. In dieser Mitteilung ist die Bewertung
einer Leistung mit „nicht ausreichend“ kurz zu begrün-
den.

(5) Die Noten dürfen den übrigen prüfenden Perso-
nen nicht zugänglich gemacht werden.

§ 70

Bestehen des
mündlich-praktischen Teils

(1) Der mündlich-praktische Teil des Dritten Ab-
schnitts der Zahnärztlichen Prüfung ist bestanden,
wenn die Note in jedem Fach mindestens „ausrei-
chend“ lautet.

(2) Der mündlich-praktische Teil wird nicht fortge-
setzt, sobald feststeht, dass die mündlich-praktische
Prüfung in zwei Fächern nicht bestanden ist.

§ 71

Note für den
mündlich-praktischen Teil

(1) Ist der mündlich-praktische Teil des Dritten Ab-
schnitts der Zahnärztlichen Prüfung bestanden, ermit-
telt die der Prüfungskommission vorsitzende Person
die Note für den mündlich-praktischen Teil.

(2) In der Fächergruppe Zahnerhaltung werden die
Zahlenwerte der Noten für die einzelnen Fächer addiert
und die Summe wird durch vier geteilt. Die nach Satz 1
gebildete Note wird nicht gerundet.

(3) Die mit zwei vervielfachten Zahlenwerte der No-
ten im Fach Zahnärztliche Prothetik und in der Fächer-
gruppe Zahnerhaltung und die Zahlenwerte der Noten
in den übrigen Fächern werden addiert und durch acht
geteilt. Die Note wird bis auf die zweite Stelle hinter
dem Komma ohne Rundung errechnet.

(4) Die Note lautet

1. „sehr gut“ bei einem Zahlenwert bis 1,50,

2. „gut“ bei einem Zahlenwert von über 1,50
bis 2,50,

3. „befriedigend“ bei einem Zahlenwert von über 2,50
bis 3,50,

4. „ausreichend“ bei einem Zahlenwert von über 3,50
bis 4,00.

(5) Die der Prüfungskommission vorsitzende Per-
son übermittelt die Note an die nach § 18 zuständige
Stelle.

§ 72

Inhalt des schriftlichen Teils

(1) Der schriftliche Teil des Dritten Abschnitts der
Zahnärztlichen Prüfung umfasst die folgenden Fächer:

1. Pharmakologie und Toxikologie,

2. Pathologie,

3. Hygiene, Mikrobiologie und Virologie,

4. Innere Medizin,

5. Dermatologie und Allergologie.
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Er umfasst außerdem die folgenden Querschnittsbe-
reiche:

1. Notfallmedizin,

2. Schmerzmedizin,

3. Medizin und Zahnmedizin des Alterns und des alten
Menschen,

4. Klinische Werkstoffkunde,

5. Orale Medizin und systemische Aspekte,

6. Erkrankungen im Kopf-Hals-Bereich,

7. Gesundheitswissenschaften mit den Schwerpunk-
ten Epidemiologie, Prävention, Gesundheitsförde-
rung, öffentliche Gesundheitspflege, Gesundheits-
ökonomie, Ethik und Geschichte der Medizin und
der Zahnmedizin,

8. Wissenschaftliches Arbeiten mit den Schwerpunkten
medizinische Biometrie, medizinische Informatik,
Literaturrecherche und -bewertung und evidenz-
basierte Medizin.

(2) Im schriftlichen Teil hat der oder die Studierende
schriftlich gestellte Prüfungsfragen unter Aufsicht zu
beantworten (Aufsichtsarbeit). Er oder sie hat die aus
seiner oder ihrer Sicht im Sinne der Aufgabenstellung
richtige Prüfungsantwort anzugeben. Der schriftliche
Teil kann auch rechnergestützt durchgeführt werden.

(3) Die Prüfungsfragen müssen auf die Kenntnisse
abgestellt sein, die für den Zahnarzt und die Zahnärztin
allgemein erforderlich sind, und zuverlässige Prüfungs-
ergebnisse ermöglichen.

(4) Der schriftliche Teil findet an einem Tag statt. Er
dauert fünf Stunden.

(5) Die Zahl der in der Aufsichtsarbeit zu bearbeiten-
den Prüfungsfragen beträgt 200. Die Prüfungsfragen
sollen möglichst alle in Absatz 1 genannten Fächer
und Querschnittsbereiche angemessen abdecken und
können übergreifend gestellt werden.

§ 73

Durchführung des schriftlichen Teils

(1) Allen Studierenden, die an demselben schrift-
lichen Teil des Dritten Abschnitts der Zahnärztlichen
Prüfung teilnehmen, sind dieselben Prüfungsfragen zu
stellen.

(2) Bei der Erstellung der Prüfungsfragen sollen sich
die zuständigen Stellen der Länder nach Maßgabe einer
Vereinbarung der Länder einer Einrichtung bedienen,
die die Aufgabe hat, Prüfungsfragen für Prüfungen im
Rahmen der zahnärztlichen Ausbildung sowie eine
Übersicht von Gegenständen zu erstellen, auf die sich
schriftliche Prüfungsteile beziehen können.

(3) Bei der Erstellung der Prüfungsfragen ist fest-
zulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt
werden.

(4) Die Prüfungsfragen sind durch die nach § 18 zu-
ständige Stelle oder durch die Einrichtung nach Ab-
satz 2 vor der Feststellung des Prüfungsergebnisses
darauf zu überprüfen, ob sie, gemessen an den Anfor-
derungen des § 72 Absatz 3, fehlerhaft sind. Ergibt die
Überprüfung, dass einzelne Prüfungsfragen fehlerhaft

sind, so sind diese fehlerhaften Prüfungsfragen bei der
Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berück-
sichtigen. Die nach § 72 Absatz 5 Satz 1 vorgeschrie-
bene Zahl der Prüfungsfragen mindert sich entspre-
chend. Für das Bestehen des schriftlichen Teils nach
§ 74 Absatz 1 und bei der Bewertung des schriftlichen
Teils nach § 75 ist von der verminderten Zahl der Prü-
fungsfragen auszugehen. Die Verminderung der Zahl
der Prüfungsfragen darf sich nicht zum Nachteil eines
oder einer Studierenden auswirken.

(5) Prüfungsfragen mit vordefinierten Auswahlmög-
lichkeiten sind richtig beantwortet, wenn nur die als
zutreffend festgelegten Antworten ausgewählt worden
sind. Sie sind außerdem richtig beantwortet, wenn

1. die Überprüfung nach Absatz 4 Satz 1 ergibt, dass
zusätzlich zu den bei der Erstellung der Prüfungs-
fragen als zutreffend festgelegten Antworten eine
weitere Antwort oder mehrere weitere Antworten
als zutreffend anzuerkennen sind,

2. die Zahl der von dem oder der Studierenden ausge-
wählten Antworten mindestens der Zahl der bei der
Erstellung der Prüfungsfragen als zutreffend festge-
legten Antworten entspricht und

3. alle ausgewählten Antworten richtig sind.

(6) Prüfungsfragen ohne vordefinierte Auswahlmög-
lichkeiten sind richtig beantwortet, wenn

1. die Antwort einer als zutreffend festgelegten Ant-
wortmöglichkeit entspricht oder

2. die Antwort vertretbar ist.

§ 74

Bestehen des schriftlichen Teils

(1) Der schriftliche Teil des Dritten Abschnitts der
Zahnärztlichen Prüfung ist bestanden, wenn die Beste-
hensgrenze erreicht worden ist. Die Bestehensgrenze
ist erreicht, wenn

1. der oder die Studierende mindestens 60 Prozent der
gestellten Prüfungsfragen richtig beantwortet hat
oder

2. die Zahl der von dem oder der Studierenden richtig
beantworteten Prüfungsfragen um nicht mehr als
22 Prozent den Durchschnitt der richtig beantwor-
teten Prüfungsfragen (durchschnittlichen Prüfungs-
leistung) der Studierenden unterschreitet, die nach
der Mindeststudienzeit von fünf Jahren erstmals an
dem schriftlichen Teil teilgenommen haben.

Die Zahl der für die Bestehensgrenze zu berechnenden
Prüfungsfragen ist auf eine ganze Zahl zu runden. Da-
bei wird bei Nachfolgeziffern von 0 bis 4 abgerundet
und bei Nachfolgeziffern von 5 bis 9 aufgerundet.

(2) Stehen Aufsichtsarbeiten desselben schriftlichen
Teils am 14. Werktag nach dem schriftlichen Teil für
die Auswertung nicht zur Verfügung, so ist die durch-
schnittliche Prüfungsleistung aus den zu diesem Zeit-
punkt zur Verfügung stehenden Aufsichtsarbeiten zu er-
rechnen. Die so ermittelte durchschnittliche Prüfungs-
leistung gilt auch für später zur Verfügung stehende
Aufsichtsarbeiten desselben schriftlichen Teils.
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§ 75

Bewertung des schriftlichen Teils

(1) Hat der oder die Studierende den schriftlichen
Teil nach § 74 Absatz 1 bestanden, lautet die Note

1. „sehr gut“, wenn er oder sie mindestens 75 Pro-
zent,

2. „gut“, wenn er oder sie mindestens 50, aber
weniger als 75 Prozent,

3. „befriedigend“, wenn er oder sie mindestens 25, aber
weniger als 50 Prozent,

4. „ausreichend“, wenn er oder sie keine oder weniger
als 25 Prozent

der über die Bestehensgrenze hinaus gestellten Prü-
fungsfragen richtig beantwortet hat.

(2) Die Zahl der für die Note nach Absatz 1 zu be-
rechnenden Prüfungsfragen ist auf eine ganze Zahl zu
runden. Dabei wird bei Nachfolgeziffern von 0 bis 4 ab-
gerundet und bei Nachfolgeziffern von 5 bis 9 aufge-
rundet.

§ 76

Mitteilung des
Ergebnisses des schriftlichen Teils

Die nach § 18 zuständige Stelle stellt das Ergebnis
des schriftlichen Teils des Dritten Abschnitts der Zahn-
ärztlichen Prüfung fest und teilt es dem oder der Stu-
dierenden schriftlich mit. In der Ergebnismitteilung sind
anzugeben:

1. die Prüfungsnote,

2. die Bestehensgrenze,

3. die Zahl der gestellten Prüfungsfragen und die Zahl
der von dem oder der Studierenden richtig beant-
worteten Prüfungsfragen,

4. die durchschnittliche Prüfungsleistung aller Studie-
renden, die an demselben schriftlichen Teil des
Dritten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung teil-
genommen haben, und

5. die durchschnittliche Prüfungsleistung der in § 74
Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 als Bezugsgruppe ge-
nannten Studierenden.

§ 77

Bestehen des
Dritten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung

Der Dritte Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung ist
bestanden, wenn der schriftliche und der mündlich-
praktische Teil bestanden sind.

§ 78

Wiederholung

(1) Wird der mündlich-praktische Teil nur in einem
Fach nicht bestanden, muss er in diesem Fach wieder-
holt werden. Der mündlich-praktische Teil darf in
diesem Fach zweimal wiederholt werden. Wird der
mündlich-praktische Teil in mehr als einem Fach nicht
bestanden, muss der mündlich-praktische Teil insge-
samt wiederholt werden.

(2) Die einzelnen Teile des Dritten Abschnitts der
Zahnärztlichen Prüfung können jeweils zweimal wieder-
holt werden. Eine weitere Wiederholung ist auch nach
erneutem Studium der Zahnmedizin nicht zulässig.

(3) Wenn ein Prüfungsteil nicht bestanden wird, so
muss nur dieser wiederholt werden.

(4) Wiederholungen des schriftlichen Teils werden
im Rahmen der nach § 60 Absatz 2 festgesetzten Prü-
fungstermine durchgeführt. Für Wiederholungen des
mündlich-praktischen Teils können Prüfungstermine
auch außerhalb der in § 60 Absatz 1 genannten Prü-
fungszeit vorgesehen werden.

(5) Ist der Dritte Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
ganz oder teilweise nicht bestanden und ist eine Wie-
derholung des Abschnitts oder der nicht bestandenen
Prüfungsteile zulässig, entscheidet die nach Landes-
recht zuständige Stelle auf Vorschlag der Prüfungskom-
mission unverzüglich, ob und wie lange der oder die
Studierende vor der Wiederholung erneut Zahnmedizin
zu studieren hat. Die zusätzlichen Studienzeiten können
bis zu neun Monate betragen. Dem oder der Studieren-
den ist die Entscheidung rechtzeitig mitzuteilen.

(6) Die nach § 18 zuständige Stelle hat den Studie-
renden oder die Studierende zur Wiederholung des
Dritten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung, zur
Wiederholung eines Prüfungsteils oder zur Wieder-
holung des mündlich-praktischen Teils in einem Fach
zum nächsten Prüfungstermin von Amts wegen zu
laden. Der oder die Studierende hat gegebenenfalls
zusätzliche Studienzeiten nach Absatz 5 nachzuweisen.

(7) Wurde der Dritte Abschnitt der Zahnärztlichen
Prüfung, einer der Teile des Dritten Abschnitts der Zahn-
ärztlichen Prüfung oder der mündlich-praktische Teil in
einem Fach bestanden, darf dieser außer in den Fällen
des Absatzes 1 Satz 3 nicht wiederholt werden. Eine
Wiederholung des Dritten Abschnitts der Zahnärzt-
lichen Prüfung, eines der Teile des Dritten Abschnitts
der Zahnärztlichen Prüfung oder des mündlich-prakti-
schen Teils in einem Fach ist auch im Rahmen eines
erneuten Studiums der Zahnmedizin nicht möglich.

§ 79

Note für den
Dritten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung

(1) Ist der Dritte Abschnitt der Zahnärztlichen Prü-
fung bestanden, ermittelt die nach § 18 zuständige
Stelle die Note für den Dritten Abschnitt der Zahnärzt-
lichen Prüfung.

(2) Die Note für den mündlich-praktischen Teil und
die Note für den schriftlichen Teil werden addiert und
die Summe wird durch zwei geteilt. Die Note wird bis
auf die erste Stelle hinter dem Komma ohne Rundung
errechnet.

(3) Die Note lautet

1. „sehr gut“ bei einem Zahlenwert bis 1,5,

2. „gut“ bei einem Zahlenwert von über 1,5
bis 2,5,

3. „befriedigend“ bei einem Zahlenwert von über 2,5
bis 3,5 und

4. „ausreichend“ bei einem Zahlenwert von über 3,5
bis 4,0.
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§ 80

Mitteilung bei
endgültigem Nichtbestehen der Prüfung

(1) Die zuständigen Stellen der Länder unterrichten
den Studierenden oder die Studierende und die zustän-
digen Stellen der anderen Länder schriftlich, wenn der
Dritte Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung oder ein
Teil des Dritten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung
endgültig nicht bestanden worden ist und nicht mehr
wiederholt werden kann.

(2) Die Mitteilung an den Studierenden oder die Stu-
dierende hat den Hinweis zu enthalten, dass er oder sie
auch nach einem erneuten Studium der Zahnmedizin
nicht mehr zum Dritten Abschnitt der Zahnärztlichen
Prüfung zugelassen werden kann.

§ 81

Zeugnis
über die Zahnärztliche Prüfung

Die nach § 18 zuständige Stelle erteilt

1. über das Bestehen des Dritten Abschnitts der Zahn-
ärztlichen Prüfung und über das Bestehen der Zahn-
ärztlichen Prüfung ein Zeugnis nach dem Muster der
Anlage 18 sowie

2. die Bescheinigung über die erforderliche Fachkunde
im Strahlenschutz nach dem Muster der Anlage 19.

Abschnitt 3

Modellstudiengang

§ 82

Modellstudiengang

(1) Die nach Landesrecht zuständige Stelle kann
einen Modellstudiengang zulassen, der von den Vor-
gaben dieser Verordnung dahingehend abweicht, dass

1. von den in § 2 Absatz 2 vorgesehenen Prüfungs-
abschnitten der Erste Abschnitt der Zahnärztlichen
Prüfung nicht abgelegt werden muss,

2. der Zweite Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung in
einem oder mehreren Fächern zu einem anderen
Zeitpunkt als zu dem Zeitpunkt abzulegen ist, der
nach § 42 vorgeschrieben ist, und

3. die Ausbildung in erster Hilfe, der Krankenpflege-
dienst und die Famulatur zu anderen Zeitpunkten
als zu den Zeitpunkten abgeleistet werden können,
die nach § 13 Absatz 2, § 14 Absatz 3 und § 15
Absatz 3 vorgeschrieben sind.

(2) Die Zulassung als Modellstudiengang setzt vo-
raus, dass

1. das Reformziel beschrieben wird und erkennen
lässt, welche qualitativen Verbesserungen für die
zahnmedizinische Ausbildung vom Modellstudien-
gang erwartet werden,

2. eine von der Universität zu erlassende besondere
Studienordnung besteht,

3. sichergestellt ist, dass die im Ersten Abschnitt der
Zahnärztlichen Prüfung nachzuweisenden Kenntnis-
se, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Modellstudien-
gang in einer dem Regelstudiengang gleichwertigen
Weise geprüft werden,

4. eine sachgerechte begleitende und abschließende
Evaluation des Modellstudiengangs gewährleistet ist,

5. die Mindest- und die Höchstdauer der Laufzeit des
Modellstudiengangs festgelegt sind und Anträge auf
Verlängerung der Laufzeit anhand von Evaluations-
ergebnissen zu begründen sind,

6. die Freiwilligkeit der Teilnahme und ein dem Regel-
studiengang entsprechender gleichberechtigter Zu-
gang zum Modellstudiengang gewährleistet ist,

7. die Voraussetzungen, unter denen die Universität den
Modellstudiengang abbrechen kann, benannt sind,

8. geregelt ist, wie beim Übergang vom Modellstudien-
gang in den Regelstudiengang hinsichtlich des wei-
teren Studiums sowie hinsichtlich der Anrechnung
von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen verfahren wird,

9. festgelegt ist, wie die Anforderungen, die in den
Anlagen 1, 13 und 16 beschrieben sind, im Modell-
studiengang erfüllt werden.

(3) Die Zulassung des Modellstudiengangs kann be-
fristet erteilt und mit Auflagen versehen werden.

(4) Für die Prüfungen im Modellstudiengang nach
Absatz 2 Nummer 3 gilt § 38 entsprechend. Hat ein
Studierender oder eine Studierende in einem Regel-
studiengang den Ersten Abschnitt der Zahnärztlichen
Prüfung endgültig nicht bestanden, ist das Ablegen
der entsprechenden Prüfungen nach Satz 1 im Modell-
studiengang nicht zulässig. Hat ein Studierender oder
eine Studierende die entsprechenden Prüfungen nach
Satz 1 im Modellstudiengang endgültig nicht bestan-
den, ist das Ablegen des Ersten Abschnitts der Zahn-
ärztlichen Prüfung im Regelstudiengang nicht zulässig.

(5) Die Studierenden des Modellstudiengangs haben
die in § 20 Absatz 1 genannten Unterlagen spätestens
bei dem Antrag auf Zulassung zum Dritten Abschnitt
der Zahnärztlichen Prüfung vorzulegen.

Abschnitt 4

Die Approbation

U n t e r a b s c h n i t t 1

A l l g em e i n e B e s t i mm u n g e n

§ 83

Antrag auf Approbation

Der Antrag auf Approbation als Zahnarzt oder als
Zahnärztin ist an die Behörde zu stellen, die nach § 16
Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über die Ausübung der
Zahnheilkunde oder nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Ge-
setzes über die Ausübung der Zahnheilkunde für die
Erteilung der Approbation als Zahnarzt oder als Zahn-
ärztin zuständig ist.

§ 84

Antragsunterlagen

(1) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizu-
fügen:

1. ein kurzgefasster Lebenslauf,

2. ein Identitätsnachweis im Original oder in beglaubig-
ter Kopie,
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3. ein amtliches Führungszeugnis,

4. eine Erklärung darüber, ob gegen die antragstellende
Person ein gerichtliches Strafverfahren oder ein
staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren anhängig ist,

5. eine ärztliche Bescheinigung, aus der hervorgeht,
dass die antragstellende Person nicht in gesundheit-
licher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet
ist, und

6. das Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung im
Original oder in beglaubigter Kopie.

(2) Die Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 3 und 5
dürfen zum Zeitpunkt ihres Eingangs bei der nach § 16
Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über die Ausübung der
Zahnheilkunde oder nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Ge-
setzes über die Ausübung der Zahnheilkunde zuständi-
gen Behörde nicht älter als einen Monat sein.

(3) Wenn eine antragstellende Person die Approba-
tion aufgrund einer außerhalb des Geltungsbereichs
dieser Verordnung abgeschlossenen Ausbildung für
die Ausübung des zahnärztlichen Berufs beantragt,
hat sie dem Antrag abweichend von Absatz 1 die in
§ 2 Absatz 6 des Gesetzes über die Ausübung der
Zahnheilkunde aufgeführten Unterlagen und Bescheini-
gungen beizufügen.

§ 85

Bestätigung des Antragseingangs

Die nach § 16 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über die
Ausübung der Zahnheilkunde oder nach § 16 Absatz 2
Satz 1 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheil-
kunde zuständige Behörde bestätigt der antragstellen-
den Person binnen eines Monats nach Eingang des An-
trags auf Approbation als Zahnarzt oder als Zahnärztin
den Antragseingang und den Empfang der Unterlagen
und Bescheinigungen und teilt ihr mit, welche Unterla-
gen und Bescheinigungen fehlen.

§ 86

Entscheidung über den Antrag

(1) Die nach § 16 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde oder nach § 16 Ab-
satz 2 Satz 1 des Gesetzes über die Ausübung der
Zahnheilkunde zuständige Behörde entscheidet über
den Antrag auf Approbation als Zahnarzt oder als Zahn-
ärztin kurzfristig, spätestens drei Monate nach Eingang
der nach § 84 Absatz 1 oder Absatz 3 erforderlichen
Unterlagen und Bescheinigungen.

(2) In den Fällen des § 2 Absatz 2 und 3 des Geset-
zes über die Ausübung der Zahnheilkunde verlängert
sich die Frist nach Absatz 1 um einen Monat.

(3) Der Ablauf der Frist nach Absatz 1 ist solange
gehemmt, bis der nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Ge-
setzes über die Ausübung der Zahnheilkunde zuständi-
gen Behörde eine Bestätigung nach § 2 Absatz 6 Satz 3
oder Satz 4 des Gesetzes über die Ausübung der Zahn-
heilkunde durch die Behörde des Herkunftsmitglied-
staats der antragstellenden Person oder eines anderen
Mitgliedstaates vorliegt, sofern eine solche Bestätigung
verlangt wurde.

§ 87

Bescheid über die
Feststellung der wesentlichen Unterschiede

(1) Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
erteilt der antragstellenden Person den Bescheid über
die Feststellung der wesentlichen Unterschiede nach
§ 2 Absatz 2 Satz 8 des Gesetzes über die Ausübung
der Zahnheilkunde. Der Bescheid hat folgende Anga-
ben zu enthalten:

1. das Niveau der in Deutschland verlangten Qualifika-
tion und das Niveau der von der antragstellenden
Person vorgelegten Qualifikation gemäß der Klas-
sifizierung in Artikel 11 der Richtlinie 2005/36/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom
7. September 2005 über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005,
S. 22), die zuletzt durch den Delegierten Beschluss
(EU) 2016/790 (ABl. L 134 vom 24.5.2016, S. 135)
geändert worden ist,

2. die Fächer, bei denen wesentliche Unterschiede zwi-
schen der Ausbildung der antragstellenden Person
und der Ausbildung, die im Gesetz über die Aus-
übung der Zahnheilkunde und in dieser Verordnung
geregelt ist, festgestellt wurden,

3. eine inhaltliche Erläuterung der wesentlichen Unter-
schiede sowie die Begründung, warum die wesent-
lichen Unterschiede dazu führen, dass die antrag-
stellende Person nicht in ausreichender Form über
die in Deutschland zur Ausübung des zahnärztlichen
Berufs notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und
Fertigkeiten verfügt, und

4. eine Begründung, warum die wesentlichen Unter-
schiede nicht durch Kenntnisse, Fähigkeiten und
Fertigkeiten ausgeglichen werden konnten, die die
antragstellende Person im Rahmen ihrer zahnärzt-
lichen Berufspraxis in Voll- oder Teilzeit oder durch
lebenslanges Lernen im Sinne des § 2 Absatz 2
Satz 5 des Gesetzes über die Ausübung der Zahn-
heilkunde erworben hat.

(2) Wenn die antragstellende Person eine Eignungs-
prüfung nach § 2 Absatz 2 Satz 7 des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde abzulegen hat,
hat der Bescheid über die Feststellung der wesent-
lichen Unterschiede nach § 2 Absatz 2 Satz 8 des
Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde auch
eine Angabe dazu zu enthalten, welche Abschnitte
der Eignungsprüfung die antragstellende Person ab-
zulegen hat und welche zahnärztlichen Leistungen
gegebenenfalls von der antragstellenden Person im
praktischen Abschnitt der Eignungsprüfung zu erbrin-
gen sind.

(3) Wenn die antragstellende Person eine Kennt-
nisprüfung nach § 2 Absatz 3 Satz 3 des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde abzulegen hat,
hat der Bescheid über die Feststellung der wesent-
lichen Unterschiede nach § 2 Absatz 2 Satz 8 des
Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde auch
eine Angabe dazu zu enthalten, welches weitere Fach
oder welchen weiteren Querschnittsbereich die Kennt-
nisprüfung gegebenenfalls nach § 107 Absatz 2 um-
fasst.
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§ 88

Approbationsurkunde

Die nach § 16 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über die
Ausübung der Zahnheilkunde oder nach § 16 Absatz 2
Satz 1 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheil-
kunde zuständige Behörde stellt die Approbationsur-
kunde nach dem Muster der Anlage 20 aus. Sie händigt
die Approbationsurkunde der antragstellenden Person
gegen Empfangsbekenntnis aus oder stellt sie ihr mit
Zustellungsurkunde zu.

U n t e r a b s c h n i t t 2

E i g n u n g s p r ü f u n g
n a c h § 2 A b s a t z 2 S a t z 7 d e s G e s e t z e s
ü b e r d i e A u s ü b u n g d e r Z a h n h e i l k u n d e

§ 89

Art der Prüfung

(1) Die Eignungsprüfung nach § 2 Absatz 2 Satz 7
des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde
kann aus folgenden Abschnitten bestehen, die nach-
einander abzulegen sind:

1. einem schriftlichen Abschnitt,

2. einem mündlichen Abschnitt und

3. einem praktischen Abschnitt.

(2) Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
entscheidet auf der Grundlage der von ihr nach § 2
Absatz 2 Satz 3 bis 5 des Gesetzes über die Ausübung
der Zahnheilkunde festgestellten wesentlichen Unter-
schiede zwischen der Ausbildung der antragstellenden
Person und der Ausbildung, die in dem Gesetz über die
Ausübung der Zahnheilkunde und in dieser Verordnung
geregelt ist, welcher der in Absatz 1 genannten Ab-
schnitte abzulegen ist.

(3) Der mündliche und der praktische Abschnitt der
Eignungsprüfung dürfen nur abgelegt werden, wenn der
jeweils vorangegangene Abschnitt bestanden wurde.

§ 90

Prüfungstermine

(1) Die Eignungsprüfung soll mindestens zweimal
jährlich angeboten werden.

(2) Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
kann zur Durchführung der Eignungsprüfung die regu-
lären Prüfungstermine des Zweiten Abschnitts der
Zahnärztlichen Prüfung nach § 44 Absatz 1 nutzen.

(3) Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
hat sicherzustellen, dass die antragstellende Person die
Eignungsprüfung innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem der antragstellenden Person der Bescheid nach
§ 2 Absatz 2 Satz 8 des Gesetzes über die Ausübung
der Zahnheilkunde zugegangen ist, ablegen kann.

§ 91

Ladung zu den Prüfungsterminen

Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
stellt der antragstellenden Person die Ladung zur Eig-

nungsprüfung spätestens fünf Kalendertage vor dem
Prüfungstermin zu.

§ 92

Inhalt der Eignungsprüfung

(1) Die Eignungsprüfung umfasst die Fächer und
Querschnittsbereiche, in denen die nach § 16 Absatz 2
Satz 1 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheil-
kunde zuständige Behörde wesentliche Unterschiede
zwischen der Ausbildung der antragstellenden Person
und der Ausbildung, die in dem Gesetz über die Aus-
übung der Zahnheilkunde und in dieser Verordnung ge-
regelt ist, festgestellt hat.

(2) In der Eignungsprüfung hat die antragstellende
Person zu zeigen, dass sie in diesen Fächern und Quer-
schnittsbereichen über die Kenntnisse, Fähigkeiten und
Fertigkeiten, auch in der zahnärztlichen Gesprächs-
führung, verfügt, die zur Ausübung des zahnärztlichen
Berufs erforderlich sind.

§ 93

Schriftlicher Abschnitt

Im schriftlichen Abschnitt der Eignungsprüfung hat
die antragstellende Person unter Aufsicht eine schrift-
liche Behandlungsplanung für eine Befundsituation zu
erstellen. Sie hat dazu auf der Grundlage der vorhan-
denen Modellunterlagen, des Röntgenbefundes, des
Parodontalstatus und unter Verwendung der zur Verfü-
gung gestellten Hilfsmittel innerhalb von 45 Minuten
mindestens zwei Behandlungsvorschläge schriftlich zu
entwickeln und zu begründen.

§ 94

Mündlicher Abschnitt

(1) Der mündliche Abschnitt der Eignungsprüfung
wird in Form eines Prüfungsgesprächs durchgeführt.
Das Prüfungsgespräch bezieht sich auf die festgestell-
ten wesentlichen Unterschiede zwischen der Ausbil-
dung der antragstellenden Person und der Ausbildung,
die in dem Gesetz über die Ausübung der Zahnheil-
kunde und in dieser Verordnung geregelt ist.

(2) Die Dauer des Prüfungsgesprächs ist abhängig
vom Umfang der festgestellten wesentlichen Unter-
schiede zwischen der Ausbildung der antragstellenden
Person und der Ausbildung, die in dem Gesetz über die
Ausübung der Zahnheilkunde und in dieser Verordnung
geregelt ist. Sie soll die Dauer, die nach § 109 Absatz 2
für das im Rahmen des mündlichen Abschnitts der
Kenntnisprüfung vorgesehene Prüfungsgespräch vor-
gegeben ist, nicht überschreiten.

§ 95

Praktischer Abschnitt

(1) In dem praktischen Abschnitt der Eignungsprü-
fung sind je nach Umfang der festgestellten wesent-
lichen Unterschiede zwischen der Ausbildung der an-
tragstellenden Person und der Ausbildung, die in dem
Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde und in
dieser Verordnung geregelt ist, zahnärztliche Leistun-
gen anhand standardisierter Ausbildungssituationen
unter den simulierten Bedingungen einer zahnärztlichen
Praxis zu erbringen.
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(2) Die Dauer des praktischen Abschnitts ist abhän-
gig vom Umfang der festgestellten wesentlichen Unter-
schiede zwischen der Ausbildung der antragstellenden
Person und der Ausbildung, die in dem Gesetz über die
Ausübung der Zahnheilkunde und in dieser Verordnung
geregelt ist. Sie soll die Gesamtdauer, die nach § 110
Absatz 2 für den praktischen Abschnitt der Kenntnis-
prüfung vorgegeben ist, nicht überschreiten.

§ 96

Prüfungskommission

(1) Die Eignungsprüfung wird vor einer Prüfungs-
kommission in deutscher Sprache abgelegt.

(2) Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
bestellt die Prüfungskommission. Sie kann diese Auf-
gabe der Zahnärztekammer des jeweiligen Landes
übertragen.

(3) Die Prüfungskommission besteht aus der vorsit-
zenden Person sowie mindestens zwei und höchstens
vier weiteren Mitgliedern. Für die vorsitzende Person
und die weiteren Mitglieder ist jeweils eine stellvertre-
tende Person zu bestellen. Als vorsitzende Person, als
weitere Mitglieder und als deren stellvertretende Per-
sonen werden Hochschullehrer oder Hochschullehre-
rinnen oder andere Lehrkräfte der Fächer bestellt, die
Gegenstand der Prüfung sind. Als vorsitzende Person,
als weitere Mitglieder und als deren stellvertretende
Personen können auch dem Lehrkörper einer Universi-
tät nicht angehörende approbierte Zahnärzte und
Zahnärztinnen bestellt werden.

(4) Die der Prüfungskommission vorsitzende Person
leitet die Prüfung und prüft selbst.

(5) Alle Mitglieder der Prüfungskommission haben
während des Prüfungsgesprächs im Rahmen des
mündlichen Abschnitts der Eignungsprüfung und bei
den Beratungen über die Ergebnisse des schriftlichen
und des praktischen Abschnitts der Eignungsprü-
fung anwesend zu sein. Die der Prüfungskommission
vorsitzende Person bestimmt, welches Mitglied der
Prüfungskommission die antragstellende Person im
praktischen Abschnitt der Eignungsprüfung beaufsich-
tigt.

(6) Die Prüfungskommission trifft ihre Entscheidung
mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die
Stimme der der Prüfungskommission vorsitzenden Per-
son den Ausschlag.

§ 97

Durchführung der Eignungsprüfung

(1) In einem Prüfungsgespräch wird in der Regel nur
eine antragstellende Person geprüft. Sofern es die
zu prüfenden Fächer zulassen, können in einem Prü-
fungsgespräch bis zu drei antragstellende Personen
gleichzeitig von derselben Prüfungskommission geprüft
werden.

(2) Über den Verlauf der Eignungsprüfung ist für jede
antragstellende Person eine Niederschrift nach dem
Muster der Anlage 21 anzufertigen. Aus der Nieder-
schrift muss Folgendes ersichtlich sein:

1. sofern ein mündlicher Abschnitt abzulegen war, der
Gegenstand des Prüfungsgesprächs,

2. sofern ein praktischer Abschnitt abzulegen war, die
erbrachten praktischen Prüfungsleistungen,

3. das Bestehen oder das Nichtbestehen der abzu-
legenden Abschnitte der Eignungsprüfung,

4. die tragenden Gründe für das Bestehen oder das
Nichtbestehen der abzulegenden Abschnitte der
Eignungsprüfung und

5. schwere Unregelmäßigkeiten, sofern diese vorge-
kommen sind.

Wenn eine schriftliche Behandlungsplanung zu er-
stellen war, ist diese der Niederschrift beizufügen.

(3) Wurde die Eignungsprüfung nicht bestanden,
vermerkt die Prüfungskommission in der Niederschrift,
ob und unter welchen Auflagen eine zahnärztliche
Tätigkeit ohne Gefährdung der öffentlichen Gesund-
heit, insbesondere der gesundheitlichen Belange von
Patienten und Patientinnen, möglich ist.

(4) Die Niederschrift ist von allen Mitgliedern der
Prüfungskommission zu unterzeichnen.

(5) Die der Prüfungskommission vorsitzende Person
leitet die Niederschrift der nach § 16 Absatz 2 Satz 1
des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde
zuständigen Behörde zu.

§ 98

Anwesenheit weiterer Personen

Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die
Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde kann
zum mündlichen Abschnitt und zum praktischen Ab-
schnitt der Eignungsprüfung beobachtende Personen
entsenden.

§ 99

Bestehen

(1) Die Eignungsprüfung ist bestanden, wenn alle
geprüften Abschnitte der Eignungsprüfung als bestan-
den bewertet werden. Das Bestehen eines Abschnitts
setzt voraus, dass die Prüfungsleistungen in einer Ge-
samtbetrachtung mindestens als ausreichend im Sinne
des § 24 Nummer 4 bewertet wurde.

(2) Die der Prüfungskommission vorsitzende Person
teilt der antragstellenden Person das Ergebnis des je-
weiligen Abschnitts der Eignungsprüfung mit und be-
gründet das Ergebnis auf Wunsch der antragstellenden
Person.

§ 100

Ordnungsverstöße, Täuschungsversuche

Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die
Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde kann
einen Abschnitt der Eignungsprüfung für nicht bestan-
den erklären, wenn die antragstellende Person

1. diesen Abschnitt in erheblichem Maße gestört hat
oder

2. in diesem Abschnitt einen Täuschungsversuch be-
gangen hat.
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§ 101

Rücktritt von der Prüfung

(1) Tritt eine antragstellende Person nach ihrer Zu-
lassung von einzelnen Abschnitten der Eignungsprü-
fung oder von der gesamten Eignungsprüfung zurück,
so hat sie die Gründe für ihren Rücktritt unverzüglich
der nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die
Ausübung der Zahnheilkunde zuständigen Behörde
mitzuteilen.

(2) Genehmigt die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des
Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde zu-
ständige Behörde den Rücktritt, so gilt der jeweilige
Abschnitt der Eignungsprüfung oder die gesamte Eig-
nungsprüfung als nicht unternommen. Die Genehmi-
gung ist nur zu erteilen, wenn ein wichtiger Grund vor-
liegt. Die zuständige Behörde kann verlangen, dass ihr
die antragstellende Person bei Krankheit eine ärztliche
Bescheinigung vorlegt. Die zuständige Behörde kann
auch einen Arzt oder eine Ärztin benennen, von dem
oder der die antragstellende Person die ärztliche Be-
scheinigung vorzulegen hat.

(3) Wird die Genehmigung für den Rücktritt nicht
erteilt oder unterlässt es die antragstellende Person,
die Gründe für ihren Rücktritt unverzüglich mitzuteilen,
so gilt der jeweilige Abschnitt der Eignungsprüfung
oder die gesamte Eignungsprüfung als nicht be-
standen.

§ 102

Versäumnis

(1) Eine antragstellende Person hat einen Abschnitt
der Eignungsprüfung nicht bestanden, wenn sie

1. im Prüfungstermin die Prüfung in dem Abschnitt
versäumt,

2. die Prüfung in diesem Abschnitt unterbricht oder

3. die Behandlungsplanung im schriftlichen Abschnitt
nicht oder nicht rechtzeitig abgibt.

(2) Liegt ein wichtiger Grund für das Verhalten der
antragstellenden Person vor, so gilt der Abschnitt als
nicht unternommen. Die antragstellende Person hat
die Gründe für ihr Verhalten unverzüglich der nach
§ 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die Ausübung
der Zahnheilkunde zuständigen Behörde mitzuteilen.

(3) Die Entscheidung darüber, ob ein wichtiger
Grund vorliegt, trifft die nach § 16 Absatz 2 Satz 1
des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde
zuständige Behörde. Die zuständige Behörde kann ver-
langen, dass ihr die antragstellende Person bei Krank-
heit eine ärztliche Bescheinigung vorlegt. Die zustän-
dige Behörde kann auch einen Arzt oder eine Ärztin
benennen, von dem oder der die antragstellende
Person die ärztliche Bescheinigung vorzulegen hat.

§ 103

Wiederholung

Jeder nicht bestandene Abschnitt der Eignungs-
prüfung kann jeweils zweimal wiederholt werden.

U n t e r a b s c h n i t t 3

K e n n t n i s p r ü f u n g
n a c h § 2 A b s a t z 3 S a t z 3 d e s G e s e t z e s
ü b e r d i e A u s ü b u n g d e r Z a h n h e i l k u n d e

§ 104

Art der Prüfung

(1) Die Kenntnisprüfung nach § 2 Absatz 3 Satz 3
des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde
besteht aus folgenden Abschnitten, die nacheinander
abzulegen sind:

1. einem schriftlichen Abschnitt,

2. einem mündlichen Abschnitt und

3. einem praktischen Abschnitt.

(2) Der mündliche und der praktische Abschnitt der
Kenntnisprüfung dürfen nur abgelegt werden, wenn der
jeweils vorangegangene Abschnitt bestanden wurde.

§ 105

Prüfungstermine

(1) Die Kenntnisprüfung soll mindestens zweimal
jährlich angeboten werden.

(2) Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
kann zur Durchführung der Kenntnisprüfung die regulä-
ren Prüfungstermine des Zweiten Abschnitts der Zahn-
ärztlichen Prüfung nach § 44 Absatz 1 nutzen.

(3) Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
hat sicherzustellen, dass die antragstellende Person die
Kenntnisprüfung innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem der antragstellenden Person der Bescheid nach
§ 2 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 8
des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde
zugegangen ist, ablegen kann.

§ 106

Ladung zu den Prüfungsterminen

Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die
Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde stellt
der antragstellenden Person die Ladung zur Kenntnis-
prüfung spätestens fünf Kalendertage vor dem Prü-
fungstermin zu.

§ 107

Inhalt der Kenntnisprüfung

(1) Die Kenntnisprüfung umfasst

1. das Fach Zahnärztliche Prothetik,

2. das Fach Kieferorthopädie,

3. das Fach Oralchirurgie,

4. das Fach Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und

5. die Fächergruppe Zahnerhaltung, die folgende Fä-
cher beinhaltet:

a) Endodontologie,

b) Kinderzahnheilkunde,

c) Parodontologie und

d) Zahnhartsubstanzlehre, Prävention und Restau-
ration.
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In der Kenntnisprüfung sollen ergänzend auch Fragen
zur Notfallmedizin, klinischen Pharmakologie, Pharma-
kotherapie, Hygiene und zu Rechtsfragen der zahnärzt-
lichen Berufsausübung gestellt werden.

(2) Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
kann festlegen, dass die Kenntnisprüfung ein weiteres
Fach oder einen weiteren Querschnittsbereich umfasst,
wenn sie in diesem Fach oder diesem Querschnitts-
bereich wesentliche Unterschiede zwischen der Ausbil-
dung der antragstellenden Person und der Ausbildung,
die im Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde
und in dieser Verordnung geregelt ist, festgestellt hat.
Die Festlegung eines weiteren Faches oder eines
weiteren Querschnittsbereichs für die Kenntnisprüfung
hat in dem Bescheid nach § 2 Absatz 3 Satz 2 in Ver-
bindung mit Absatz 2 Satz 8 des Gesetzes über die
Ausübung der Zahnheilkunde zu erfolgen.

(3) In der Kenntnisprüfung hat die antragstellende
Person zu zeigen, dass sie über die Kenntnisse, Fähig-
keiten und Fertigkeiten, auch in der zahnärztlichen Ge-
sprächsführung, verfügt, die zur Ausübung des zahn-
ärztlichen Berufs erforderlich sind.

§ 108

Schriftlicher Abschnitt

Im schriftlichen Abschnitt der Kenntnisprüfung hat
die antragstellende Person unter Aufsicht eine schrift-
liche Behandlungsplanung für eine Befundsituation zu
erstellen. Sie hat dazu auf der Grundlage der vorhan-
denen Modellunterlagen, des Röntgenbefundes, des
Parodontalstatus und unter Verwendung der zur Ver-
fügung gestellten Hilfsmittel innerhalb von 45 Minuten
mindestens zwei Behandlungsvorschläge schriftlich zu
entwickeln und zu begründen.

§ 109

Mündlicher Abschnitt

(1) Der mündliche Abschnitt der Kenntnisprüfung
wird in Form eines Prüfungsgesprächs durchgeführt.
Das Prüfungsgespräch bezieht sich auf die in § 107
Absatz 1 aufgeführten Fächer und genannten weiteren
Prüfungsinhalte sowie auf das gegebenenfalls nach
§ 107 Absatz 2 Satz 1 festgelegte weitere Fach oder
den gegebenenfalls nach § 107 Absatz 2 Satz 1 fest-
gelegten weiteren Querschnittsbereich. In das Prü-
fungsgespräch kann die im schriftlichen Abschnitt der
Kenntnisprüfung nach § 108 zu erstellende schriftliche
Behandlungsplanung einbezogen werden.

(2) Jedes Prüfungsgespräch dauert mindestens 60
und höchstens 90 Minuten je antragstellender Person.

§ 110

Praktischer Abschnitt

(1) Im praktischen Abschnitt der Kenntnisprüfung
wird die antragstellende Person anhand standardisier-
ter Ausbildungssituationen geprüft. In der Prüfung hat
die antragstellende Person unter simulierten Bedin-
gungen einer zahnärztlichen Praxis folgende oder ver-
gleichbare zahnärztliche Leistungen zu erbringen:

1. im Fach Zahnärztliche Prothetik:

a) Präparation und Abformung eines Zahnes für
mindestens eine Verblendkrone und temporäre
Versorgung des präparierten Zahnes,

b) Präparation und Abformung eines Zahnes für
mindestens eine Teilkrone,

c) einfache zahntechnische Arbeit, zum Beispiel
Erstellen von Modellen nach Abformung;

2. in den Fächern Oralchirurgie und Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie:

a) Auswahl des sachgerechten Instrumentariums
nach Vorgabe einer Behandlungssituation und

b) richtiger Einsatz der Instrumente;

3. in der Fächergruppe Zahnerhaltung:

a) Präparation mindestens einer großen, dreiflächi-
gen Kavität im Seitenzahngebiet und Füllung mit
einem plastischen Material,

b) Präparation und Legen mindestens einer Kompo-
sitfüllung approximal im Frontzahngebiet,

c) endodontische Behandlung eines natürlichen
Zahnes zusammen mit den üblichen Maßnahmen
wie Trepanation, Wurzelkanalaufbereitung und
Wurzelkanalfüllung,

d) Auswahl des sachgerechten parodontalen Instru-
mentariums nach Vorgabe einer Behandlungs-
situation und

e) richtiger Einsatz der parodontalen Instrumente.

(2) Der praktische Abschnitt dauert

1. im Fach Zahnärztliche Prothetik etwa zwei Stunden,

2. in der Fächergruppe Zahnerhaltung etwa zwei Stun-
den und

3. in den Fächern Oralchirurgie und Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie insgesamt etwa eine Stunde.

§ 111

Prüfungskommission

(1) Die Kenntnisprüfung wird vor einer Prüfungskom-
mission in deutscher Sprache abgelegt.

(2) Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
bestellt die Prüfungskommission. Sie kann diese Auf-
gabe der Zahnärztekammer des jeweiligen Landes
übertragen.

(3) Die Prüfungskommission besteht aus der vorsit-
zenden Person und zwei weiteren Mitgliedern. Für die
vorsitzende Person und die weiteren Mitglieder ist je-
weils eine stellvertretende Person zu bestellen. Als
vorsitzende Person, weitere Mitglieder und als deren
stellvertretende Personen werden Hochschullehrer
oder Hochschullehrerinnen oder andere Lehrkräfte der
Fächer bestellt, die Gegenstand der Prüfung sind.
Als vorsitzende Person, als weitere Mitglieder und als
deren stellvertretende Personen können auch dem
Lehrkörper einer Universität nicht angehörende appro-
bierte Zahnärzte und Zahnärztinnen bestellt werden.

(4) Die der Prüfungskommission vorsitzende Person
leitet die Prüfung und prüft selbst.
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(5) Alle Mitglieder der Prüfungskommission haben
während des Prüfungsgesprächs im Rahmen des
mündlichen Abschnitts der Kenntnisprüfung und bei
den Beratungen über die Ergebnisse des schriftlichen
und des praktischen Abschnitts der Kenntnisprü-
fung anwesend zu sein. Die der Prüfungskommission
vorsitzende Person bestimmt, welches Mitglied der
Prüfungskommission die antragstellende Person im
praktischen Abschnitt der Eignungsprüfung beaufsich-
tigt.

(6) Die Prüfungskommission trifft ihre Entscheidung
mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die
Stimme der der Prüfungskommission vorsitzenden Per-
son den Ausschlag.

§ 112

Durchführung der Kenntnisprüfung

(1) In einem Prüfungsgespräch dürfen nicht mehr
als vier antragstellende Personen gleichzeitig von
derselben Prüfungskommission geprüft werden.

(2) Über den Verlauf der Kenntnisprüfung ist für jede
antragstellende Person eine Niederschrift nach dem
Muster der Anlage 22 anzufertigen. Aus der Nieder-
schrift muss Folgendes ersichtlich sein:

1. der Gegenstand des Prüfungsgesprächs,

2. die erbrachten praktischen Prüfungsleistungen,

3. das Bestehen oder das Nichtbestehen der einzelnen
Abschnitte der Kenntnisprüfung,

4. die tragenden Gründe für das Bestehen oder das
Nichtbestehen der einzelnen Abschnitte der Kennt-
nisprüfung und

5. schwere Unregelmäßigkeiten, sofern diese vorge-
kommen sind.

Wenn eine schriftliche Behandlungsplanung zu er-
stellen war, ist diese der Niederschrift beizufügen.

(3) Wurde die Kenntnisprüfung nicht bestanden, ver-
merkt die Prüfungskommission in der Niederschrift, ob
und unter welchen Auflagen eine zahnärztliche Tätigkeit
ohne Gefährdung der öffentlichen Gesundheit, insbe-
sondere der gesundheitlichen Belange von Patienten
und Patientinnen, möglich ist.

(4) Die Niederschrift ist von allen Mitgliedern der
Prüfungskommission zu unterzeichnen.

(5) Die der Prüfungskommission vorsitzende Person
leitet die Niederschrift der nach § 16 Absatz 2 Satz 1
des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde
zuständigen Behörde zu.

§ 113

Anwesenheit weiterer Personen

Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die
Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde kann
zum mündlichen Abschnitt und zum praktischen Ab-
schnitt der Kenntnisprüfung beobachtende Personen
entsenden.

§ 114

Bestehen

(1) Die Kenntnisprüfung ist bestanden, wenn alle
drei Abschnitte der Kenntnisprüfung als bestanden be-
wertet werden. Das Bestehen eines Abschnitts setzt

voraus, dass die Prüfungsleistungen in einer Gesamt-
betrachtung mindestens als ausreichend im Sinne des
§ 24 Nummer 4 bewertet wurden.

(2) Die der Prüfungskommission vorsitzende Person
teilt der antragstellenden Person das Ergebnis des je-
weiligen Abschnitts der Kenntnisprüfung mit und be-
gründet das Ergebnis auf Wunsch der antragstellenden
Person.

§ 115

Ordnungsverstöße, Täuschungsversuche

Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die
Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde kann
einen Abschnitt der Kenntnisprüfung für nicht bestan-
den erklären, wenn die antragstellende Person

1. diesen Abschnitt in erheblichem Maße gestört hat
oder

2. in diesem Abschnitt einen Täuschungsversuch be-
gangen hat.

§ 116

Rücktritt von der Prüfung

(1) Tritt eine antragstellende Person nach ihrer
Zulassung von einzelnen Abschnitten der Kenntnis-
prüfung oder von der gesamten Kenntnisprüfung zu-
rück, so hat sie die Gründe für ihren Rücktritt unverzüg-
lich der nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständigen Behörde
mitzuteilen.

(2) Genehmigt die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des
Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde zu-
ständige Behörde den Rücktritt, so gilt der jeweilige
Abschnitt der Kenntnisprüfung oder die gesamte
Kenntnisprüfung als nicht unternommen. Die Genehmi-
gung ist nur zu erteilen, wenn ein wichtiger Grund vor-
liegt. Die zuständige Behörde kann verlangen, dass ihr
die antragstellende Person bei Krankheit eine ärztliche
Bescheinigung vorlegt. Die zuständige Behörde kann
auch einen Arzt oder eine Ärztin benennen, von dem
oder der die antragstellende Person die ärztliche Be-
scheinigung vorzulegen hat.

(3) Wird die Genehmigung für den Rücktritt nicht
erteilt oder unterlässt es die antragstellende Person,
die Gründe für ihren Rücktritt unverzüglich mitzuteilen,
so gilt der jeweilige Abschnitt der Kenntnisprüfung oder
die gesamte Kenntnisprüfung als nicht bestanden.

§ 117

Versäumnis

(1) Eine antragstellende Person hat einen Abschnitt
der Kenntnisprüfung nicht bestanden, wenn sie

1. im Prüfungstermin die Prüfung in dem Abschnitt ver-
säumt,

2. die Prüfung in diesem Abschnitt unterbricht oder

3. die Behandlungsplanung im schriftlichen Abschnitt
nicht oder nicht rechtzeitig abgibt.

(2) Liegt ein wichtiger Grund für das Verhalten der
antragstellenden Person vor, so gilt der Abschnitt als
nicht unternommen. Die antragstellende Person hat
die Gründe für ihr Verhalten unverzüglich der nach
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§ 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die Ausübung
der Zahnheilkunde zuständigen Behörde mitzuteilen.

(3) Die Entscheidung darüber, ob ein wichtiger
Grund vorliegt, trifft die nach § 16 Absatz 2 Satz 1
des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde
zuständige Behörde. Die zuständige Behörde kann ver-
langen, dass ihr die antragstellende Person bei Krank-
heit eine ärztliche Bescheinigung vorlegt. Die zustän-
dige Behörde kann auch einen Arzt oder eine Ärztin be-
nennen, von dem oder der die antragstellende Person
die ärztliche Bescheinigung vorzulegen hat.

§ 118

Wiederholung

Jeder nicht bestandene Abschnitt der Kenntnis-
prüfung kann jeweils zweimal wiederholt werden.

Abschnitt 5

Die Erlaubnis zur
vorübergehenden Ausübung der Zahnheilkunde

U n t e r a b s c h n i t t 1

E r l a u b n i s
n a c h § 1 3 A b s a t z 1 d e s G e s e t z e s

ü b e r d i e A u s ü b u n g d e r Z a h n h e i l k u n d e

§ 119

Antrag auf
erstmalige Erteilung der Erlaubnis

Der Antrag auf erstmalige Erteilung einer Erlaubnis
zur vorübergehenden Ausübung der Zahnheilkunde
nach § 13 Absatz 1 des Gesetzes über die Ausübung
der Zahnheilkunde ist an die nach § 16 Absatz 2 Satz 1
des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde
zuständige Behörde zu richten.

§ 120

Antragsunterlagen

(1) Beantragt die antragstellende Person erstmals
die Erteilung der Erlaubnis zur vorübergehenden Aus-
übung der Zahnheilkunde nach § 13 Absatz 1 des Ge-
setzes über die Ausübung der Zahnheilkunde, hat sie
dem Antrag folgende Unterlagen beizufügen:

1. einen Identitätsnachweis im Original oder in beglau-
bigter Kopie,

2. eine tabellarische Aufstellung der absolvierten Aus-
bildungsgänge und der ausgeübten Erwerbstätig-
keiten,

3. eine amtlich beglaubigte Kopie der Bescheinigung
über eine abgeschlossene zahnärztliche Ausbildung,

4. gegebenenfalls eine amtlich beglaubigte Kopie der
Bescheinigung über die erworbene Berufserfahrung,

5. eine Erklärung, wo und in welcher Weise die antrag-
stellende Person die Zahnheilkunde im Geltungs-
bereich dieser Verordnung ausüben will,

6. sofern vorhanden, den Bescheid über die Fest-
stellung der wesentlichen Unterschiede nach § 2
Absatz 2 Satz 8 des Gesetzes über die Ausübung
der Zahnheilkunde,

7. sofern vorhanden, die nach § 112 Absatz 2 anzu-
fertigende Niederschrift über die Kenntnisprüfung
nach § 2 Absatz 3 Satz 3 des Gesetzes über die
Ausübung der Zahnheilkunde und

8. sofern vorhanden, Nachweise über die Kenntnisse
der deutschen Sprache, die der nach § 16 Absatz 2
Satz 1 des Gesetzes über die Ausübung der Zahn-
heilkunde zuständigen Behörde eine Beurteilung
darüber erlauben, in welchem Umfang die antrag-
stellende Person über die zur Ausübung des zahn-
ärztlichen Berufs erforderlichen Sprachkenntnisse
verfügt.

(2) Dem Antrag sind ferner beizufügen:

1. ein amtliches inländisches Führungszeugnis oder,

2. wenn die antragstellende Person den Antrag vom
Ausland aus stellt, Unterlagen, die von den zustän-
digen Behörden des Herkunftsstaats ausgestellt
wurden und belegen, dass die antragstellende Per-
son sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht
hat, aus dem sich ihre Unwürdigkeit oder Unzuver-
lässigkeit zur Ausübung des zahnärztlichen Berufs
ergibt.

Wenn im Herkunftsstaat der antragstellenden Person
keine Unterlagen im Sinne von Satz 1 Nummer 2 aus-
gestellt werden, ist dem Antrag eine eidesstattliche
Erklärung der antragstellenden Person darüber beizu-
fügen, dass sie sich nicht eines Verhaltens schuldig ge-
macht hat, aus dem sich ihre Unwürdigkeit oder Unzu-
verlässigkeit zur Ausübung des zahnärztlichen Berufs
ergibt. Die eidesstattliche Erklärung kann im Geltungs-
bereich dieser Verordnung oder im Herkunftsstaat der
antragstellenden Person abgegeben werden. Wenn der
Herkunftsstaat keine eidesstattlichen Erklärungen aus-
stellt, ist dem Antrag statt einer eidesstattlichen Erklä-
rung eine feierliche Erklärung desselben Inhalts beizu-
fügen, die die antragstellende Person im Herkunftsstaat
vor einer zuständigen Justiz- oder Verwaltungsbehörde
oder gegebenenfalls vor einem Notar oder einer ent-
sprechend bevollmächtigten Berufsorganisation abge-
geben hat, die eine diese feierliche Erklärung bestäti-
gende Bescheinigung ausstellt.

(3) Weiterhin beizufügen ist dem Antrag eine im Gel-
tungsbereich dieser Verordnung ausgestellte ärztliche
Bescheinigung, aus der hervorgeht, dass die antrag-
stellende Person nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur
Ausübung des zahnärztlichen Berufs ungeeignet ist.
Wenn sich der Wohnsitz der antragstellenden Person
nicht im Geltungsbereich dieser Verordnung befindet,
kann statt einer ärztlichen Bescheinigung nach Satz 1
der Nachweis beigefügt werden, der im Herkunftsstaat
bei Aufnahme des zahnärztlichen Berufs als Nachweis
über die körperliche und geistige Gesundheit der an-
tragstellenden Person gefordert wird. Wenn der Her-
kunftsstaat keinen derartigen Nachweis fordert, kann
eine von einer zuständigen Behörde des Herkunfts-
staats ausgestellte andere Bescheinigung über die kör-
perliche und geistige Gesundheit der antragstellenden
Person beigefügt werden.

(4) Die in den Absätzen 2 und 3 genannten Unter-
lagen dürfen zum Zeitpunkt ihres Eingangs bei der nach
§ 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die Ausübung
der Zahnheilkunde zuständigen Behörde nicht älter als
drei Monate sein.
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(5) Hat die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige
Behörde berechtigte Zweifel an der Authentizität der
in dem jeweiligen Herkunftsstaat ausgestellten Unter-
lagen, kann sie von der zuständigen Behörde des
Herkunftsstaats eine Bestätigung der Authentizität
verlangen.

(6) Hat die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Be-
hörde berechtigte Zweifel an der Berechtigung der
antragstellenden Person zur Ausübung des zahnärzt-
lichen Berufs, kann sie von der zuständigen Behörde
eines anderen Staates, der darüber Erkenntnisse haben
könnte, eine Bestätigung verlangen, aus der sich ergibt,
dass der antragstellenden Person die Ausübung des
zahnärztlichen Berufs nicht aufgrund eines schwer-
wiegenden standeswidrigen Verhaltens oder aufgrund
einer Verurteilung wegen strafbarer Handlungen dauer-
haft oder vorübergehend untersagt worden ist.

§ 121

Bestätigung des Antragseingangs

(1) Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
bestätigt der antragstellenden Person binnen eines
Monats nach Eingang des Antrages auf erstmalige
Erteilung der Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung
der Zahnheilkunde nach § 13 Absatz 1 des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde den Antrags-
eingang und den Empfang der Unterlagen und teilt ihr
gegebenenfalls mit, welche Unterlagen fehlen.

(2) Ist zur Beurteilung der Frage, ob die von der an-
tragstellenden Person nach § 120 Absatz 1 Nummer 3
vorgelegten Unterlagen den Abschluss der Ausbildung
im Herkunftsstaat belegen, eine Auskunft von der Zen-
tralstelle für ausländisches Bildungswesen erforderlich,
so teilt die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Be-
hörde dies der antragstellenden Person mit.

§ 122

Entscheidung über den Antrag

(1) Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
entscheidet über den Antrag auf erstmalige Erteilung
der Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung der
Zahnheilkunde nach § 13 Absatz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde kurzfristig, spätestens
drei Monate nach Eingang der nach § 120 Absatz 1
bis 3 von der antragstellenden Person vorzulegenden
Unterlagen. In den Fällen des § 121 Absatz 2 ist der
Ablauf der Frist nach Satz 1 solange gehemmt, bis
der zuständigen Behörde die Antwort auf ihre Anfrage
vorliegt. Der Ablauf der Frist nach Satz 1 ist auch
solange gehemmt, bis der zuständigen Behörde eine
Bestätigung nach § 120 Absatz 5 oder Absatz 6 durch
die zuständige Behörde des Herkunftsstaats der an-
tragstellenden Person oder des anderen Staates vor-
liegt, sofern eine solche Bestätigung verlangt wurde.

(2) Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
hat bei der Entscheidung über die erstmalige Erteilung

der Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung der
Zahnheilkunde nach § 13 Absatz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde den Ausbildungs-
stand der antragstellenden Person einschließlich der
nachgewiesenen einschlägigen Berufserfahrung zu be-
rücksichtigen. Sie prüft auf der Grundlage dieses Aus-
bildungsstandes die fachliche Eignung der antrag-
stellenden Person für die beabsichtigte Ausübung der
Zahnheilkunde. Hat die antragstellende Person bereits
einen Antrag auf Erteilung der Approbation gestellt,
berücksichtigt die zuständige Behörde die Feststellun-
gen des Bescheides nach § 2 Absatz 2 Satz 8 des
Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde und,
sofern vorhanden, die Niederschrift über die Kenntnis-
prüfung nach § 112 Absatz 2. Ein bereits begonnenes
oder noch nicht nach § 2 Absatz 3 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde mit einer Anerken-
nung abgeschlossenes Approbationsverfahren steht
der Erteilung der Erlaubnis nicht entgegen.

(3) Die zuständige Behörde versieht die Erlaubnis
zur vorübergehenden Ausübung der Zahnheilkunde
nach § 13 Absatz 1 des Gesetzes über die Aus-
übung der Zahnheilkunde mit den Einschränkungen
und Nebenbestimmungen, die erforderlich sind, um
eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit auszu-
schließen. Dabei berücksichtigt sie den Ausbildungs-
stand der antragstellenden Person einschließlich der
nachgewiesenen einschlägigen Berufserfahrung, ihre
Kenntnisse der deutschen Sprache und ihre gesund-
heitliche Eignung.

(4) Die Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung
der Zahnheilkunde nach § 13 Absatz 1 des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde ist zu versagen,
wenn

1. eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit durch
Einschränkungen und Nebenbestimmungen nicht
ausgeschlossen werden kann oder

2. die antragstellende Person sich eines Verhaltens
schuldig gemacht hat, aus dem sich ihre Unwürdig-
keit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des zahn-
ärztlichen Berufs ergibt.

(5) Die Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung
der Zahnheilkunde nach § 13 Absatz 1 des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde kann auf weni-
ger als zwei Jahre befristet werden, wenn im Einzelfall
die Einschränkungen und Nebenbestimmungen, mit
denen die Erlaubnis versehen ist, oder die von der
antragstellenden Person beabsichtigte Berufstätigkeit
dies erfordern.

(6) Wenn die Geltung der Erlaubnis zur vorüber-
gehenden Ausübung der Zahnheilkunde nach § 13 Ab-
satz 1 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheil-
kunde auf ein Land beschränkt wird, die Tätigkeit aber
einen Einsatz in mehr als einem Land erfordert, hat die
nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die
Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde die
Erlaubnis mit dem Hinweis zu versehen, in welchen
anderen Ländern die Erlaubnis gilt.

(7) Die Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung
der Zahnheilkunde nach § 13 Absatz 1 des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde wird nach dem
Muster der Anlage 23 ausgestellt.
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§ 123

Verlängerung der Erlaubnis

(1) Der Antrag auf Verlängerung der Erlaubnis zur
vorübergehenden Ausübung der Zahnheilkunde nach
§ 13 Absatz 1 des Gesetzes über die Ausübung der
Zahnheilkunde ist an die nach § 16 Absatz 2 Satz 1
des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde
zuständige Behörde zu richten.

(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:

1. die zuletzt erteilte Erlaubnis, falls diese von einer
anderen Behörde ausgestellt wurde,

2. ein amtliches inländisches Führungszeugnis und

3. eine im Geltungsbereich dieser Verordnung ausge-
stellte ärztliche Bescheinigung, aus der hervorgeht,
dass die antragstellende Person nicht in gesundheit-
licher Hinsicht zur Ausübung des zahnärztlichen Be-
rufs ungeeignet ist.

(3) Die in Absatz 2 Nummer 2 und 3 genannten
Unterlagen dürfen zum Zeitpunkt ihres Eingangs bei
der nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die
Ausübung der Zahnheilkunde zuständigen Behörde
nicht älter als drei Monate sein.

(4) Für die Bestätigung des Antragseingangs gilt
§ 121 Absatz 1 entsprechend.

(5) Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
entscheidet über den Antrag kurzfristig, spätestens drei
Monate nach Eingang der nach Absatz 2 erforderlichen
Unterlagen.

(6) § 122 Absatz 3 bis 7 gilt entsprechend.

U n t e r a b s c h n i t t 2

E r l a u b n i s
n a c h § 1 3 A b s a t z 1 a d e s G e s e t z e s

ü b e r d i e A u s ü b u n g d e r Z a h n h e i l k u n d e

§ 124

Antrag auf
erstmalige Erteilung der Erlaubnis

Der Antrag auf erstmalige Erteilung einer Erlaubnis
zur vorübergehenden Ausübung der Zahnheilkunde
nach § 13 Absatz 1a des Gesetzes über die Ausübung
der Zahnheilkunde ist an die nach § 16 Absatz 2 Satz 1
des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde
zuständige Behörde zu richten.

§ 125

Antragsunterlagen

(1) Beantragt die antragstellende Person erstmals
die Erteilung der Erlaubnis zur vorübergehenden Aus-
übung der Zahnheilkunde nach § 13 Absatz 1a des
Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde, hat
sie dem Antrag folgende Unterlagen beizufügen:

1. die Unterlagen, die in § 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 1,
1a, 2 und 3 bis 7 des Gesetzes über die Ausübung
der Zahnheilkunde genannt sind, und

2. eine Erklärung, wo und in welcher Weise sie die
Zahnheilkunde im Geltungsbereich dieser Verord-
nung ausüben will und inwiefern sich hieraus ein
besonderes Interesse an der Erteilung der Erlaubnis
ergibt.

(2) Die nach Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit
§ 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 und 4 des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde beizufügenden
Unterlagen dürfen zum Zeitpunkt ihres Eingangs bei
der nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die
Ausübung der Zahnheilkunde zuständigen Behörde
nicht älter als drei Monate sein.

(3) Ein besonderes Interesse im Sinne des § 13 Ab-
satz 1a Satz 1 des Gesetzes über die Ausübung der
Zahnheilkunde liegt insbesondere vor, wenn die antrag-
stellende Person

1. die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 1 oder Ab-
satz 2 des Gesetzes über die Ausübung der Zahn-
heilkunde erfüllt, aber nicht nach § 13a des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde als Dienstleis-
tungserbringer oder als Dienstleistungserbringerin
vorübergehend und gelegentlich den zahnärztlichen
Beruf im Geltungsbereich dieser Verordnung aus-
üben kann, oder

2. die nach Absatz 1 Nummer 2 angestrebte zahnärzt-
liche Tätigkeit ausüben kann, obwohl sie die Voraus-
setzungen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 oder
Nummer 5 des Gesetzes über die Ausübung der
Zahnheilkunde nicht erfüllt.

(4) Hat die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige
Behörde berechtigte Zweifel an der Authentizität der
in dem jeweiligen Herkunftsstaat ausgestellten Unter-
lagen, kann sie von der zuständigen Behörde des
Herkunftsstaats folgende Bestätigungen verlangen:

1. eine Bestätigung der Authentizität sowie

2. eine Bestätigung darüber, dass die antragstellende
Person die Mindestanforderungen der Ausbildung
nach Artikel 34 der Richtlinie 2005/36/EG erfüllt.

(5) Hat die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Be-
hörde berechtigte Zweifel an der Berechtigung der
antragstellenden Person zur Ausübung des zahnärzt-
lichen Berufs, kann sie von der zuständigen Behörde
eines anderen Staates, der darüber Erkenntnisse haben
könnte, eine Bestätigung verlangen, aus der sich ergibt,
dass der antragstellenden Person die Ausübung des
zahnärztlichen Berufs nicht aufgrund eines schwer-
wiegenden standeswidrigen Verhaltens oder aufgrund
einer Verurteilung wegen strafbarer Handlungen dauer-
haft oder vorübergehend untersagt worden ist.

§ 126

Bestätigung des Antragseingangs

(1) Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
bestätigt der antragstellenden Person binnen eines
Monats nach Eingang des Antrages auf erstmalige
Erteilung einer Erlaubnis zur vorübergehenden Aus-
übung der Zahnheilkunde nach § 13 Absatz 1a des
Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde den
Antragseingang und den Empfang der Unterlagen und
teilt ihr gegebenenfalls mit, welche Unterlagen fehlen.

(2) Ist zur Beurteilung der Frage, ob die von der an-
tragstellenden Person nach § 125 Absatz 1 Nummer 1
in Verbindung mit § 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 des
Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde vorge-
legten Unterlagen den Abschluss der Ausbildung im
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Herkunftsstaat belegen, eine Auskunft von der Zentral-
stelle für ausländisches Bildungswesen erforderlich, so
teilt die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
dies der antragstellenden Person mit.

§ 127

Entscheidung über den Antrag

(1) Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
entscheidet über den Antrag auf erstmalige Erteilung
einer Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung der
Zahnheilkunde nach § 13 Absatz 1a des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde kurzfristig, spätestens
drei Monate nach Eingang der nach § 125 Absatz 1
von der antragstellenden Person vorzulegenden Unter-
lagen. In den Fällen des § 126 Absatz 2 ist der Ablauf
der Frist nach Satz 1 solange gehemmt, bis der zustän-
digen Behörde die Antwort auf ihre Anfrage vorliegt.
Der Ablauf der Frist nach Satz 1 ist auch solange ge-
hemmt, bis der zuständigen Behörde eine Bestätigung
nach § 125 Absatz 4 oder Absatz 5 durch die zustän-
dige Behörde des Herkunftsstaats der antragstellenden
Person oder des anderen Staates vorliegt, sofern eine
solche Bestätigung verlangt wurde.

(2) Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
hat bei der Entscheidung über die erstmalige Erteilung
der Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung der
Zahnheilkunde nach § 13 Absatz 1a des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde den Ausbildungs-
stand der antragstellenden Person einschließlich der
nachgewiesenen einschlägigen Berufserfahrung zu be-
rücksichtigen, wenn die antragstellende Person nicht
die folgenden Voraussetzungen erfüllt:

1. die Voraussetzung des § 2 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 des Gesetzes über die Ausübung der Zahn-
heilkunde,

2. die Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 Satz 2, 3 oder
Satz 6 des Gesetzes über die Ausübung der Zahn-
heilkunde und

3. die Voraussetzung des § 20a des Gesetzes über die
Ausübung der Zahnheilkunde.

Die zuständige Behörde prüft auf der Grundlage dieses
Ausbildungsstandes die fachliche Eignung der antrag-
stellenden Person für die beabsichtigte Ausübung der
Zahnheilkunde.

(3) Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
versieht die Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung
der Zahnheilkunde nach § 13 Absatz 1a des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde mit den Ein-
schränkungen und Nebenbestimmungen, die erforder-
lich sind, um eine Gefährdung der öffentlichen Gesund-
heit auszuschließen. Dabei berücksichtigt sie die
Kenntnisse der deutschen Sprache der antragstellen-
den Person, ihre gesundheitliche Eignung und im Fall
des Absatzes 2 ihren Ausbildungsstand einschließlich
der nachgewiesenen einschlägigen Berufserfahrung.

(4) Die Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung
der Zahnheilkunde nach § 13 Absatz 1a des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde ist zu versagen,
wenn

1. eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit durch
Einschränkungen und Nebenbestimmungen nicht
ausgeschlossen werden kann oder

2. die antragstellende Person sich eines Verhaltens
schuldig gemacht hat, aus dem sich ihre Unwürdig-
keit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des zahn-
ärztlichen Berufs ergibt.

(5) Die Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung
der Zahnheilkunde nach § 13 Absatz 1a des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde kann auf weni-
ger als zwei Jahre befristet werden, wenn im Einzel-
fall die Einschränkungen und Nebenbestimmungen,
mit denen die Erlaubnis versehen ist, oder die von der
antragstellenden Person beabsichtigte Berufstätigkeit
dies erfordern.

(6) Wenn die Geltung der Erlaubnis zur vorüber-
gehenden Ausübung der Zahnheilkunde nach § 13
Absatz 1a des Gesetzes über die Ausübung der Zahn-
heilkunde auf ein Land beschränkt wird, die Tätigkeit
aber einen Einsatz in mehr als einem Land erfordert,
hat die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
die Erlaubnis mit dem Hinweis zu versehen, in welchen
anderen Ländern die Erlaubnis gilt.

(7) Die Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung
der Zahnheilkunde nach § 13 Absatz 1a des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde wird nach dem
Muster der Anlage 24 ausgestellt.

§ 128

Verlängerung der Erlaubnis

(1) Der Antrag auf Verlängerung der Erlaubnis zur
vorübergehenden Ausübung der Zahnheilkunde nach
§ 13 Absatz 1a des Gesetzes über die Ausübung der
Zahnheilkunde ist an die nach § 16 Absatz 2 Satz 1
des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde
zuständige Behörde zu richten.

(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:

1. die zuletzt erteilte Erlaubnis, falls diese von einer
anderen Behörde ausgestellt wurde, und

2. die Unterlagen, die in § 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 3
und 4 des Gesetzes über die Ausübung der Zahn-
heilkunde genannt sind.

(3) Die nach Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit
§ 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 und 4 des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde beizufügenden
Unterlagen dürfen zum Zeitpunkt ihres Eingangs bei
der nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die
Ausübung der Zahnheilkunde zuständigen Behörde
nicht älter als drei Monate sein.

(4) Für die Bestätigung des Antragseingangs gilt
§ 126 Absatz 1 entsprechend.

(5) Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
entscheidet über den Antrag kurzfristig, spätestens drei
Monate nach Eingang der nach Absatz 2 erforderlichen
Unterlagen.

(6) § 127 Absatz 3 bis 7 gilt entsprechend.
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U n t e r a b s c h n i t t 3

E r l a u b n i s
n a c h § 1 3 A b s a t z 4 d e s G e s e t z e s

ü b e r d i e A u s ü b u n g d e r Z a h n h e i l k u n d e

§ 129

Antrag auf Erteilung der Erlaubnis

Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur vorüber-
gehenden Ausübung der Zahnheilkunde nach § 13
Absatz 4 des Gesetzes über die Ausübung der Zahn-
heilkunde ist an die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des
Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde zu-
ständige Behörde zu richten.

§ 130

Antragsunterlagen

(1) Die antragstellende Person hat dem Antrag auf
Erteilung einer Erlaubnis zur vorübergehenden Aus-
übung der Zahnheilkunde nach § 13 Absatz 4 des
Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde die
folgenden Unterlagen beizufügen:

1. die Unterlagen, die in § 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 1,
1a, 3, 4, 5 und 7 des Gesetzes über die Ausübung
der Zahnheilkunde genannt sind,

2. das Zeugnis über den Abschluss des Hochschul-
studiums,

3. eine Darstellung, welche Tätigkeiten an welchen
Beschäftigungsstellen ausgeübt werden sollen,

4. Nachweise über die Erforderlichkeit dieser Tätig-
keiten nach ausländischem Ausbildungsrecht,

5. ein Nachweis der für die Ausübung der zahnärzt-
lichen Tätigkeit erforderlichen Kenntnisse der deut-
schen Sprache,

6. eine Bescheinigung des Staates, in dem das Hoch-
schulstudium abgeschlossen wurde, dass die antrag-
stellende Person aufgrund der Prüfung, mit der sie
das Hochschulstudium abgeschlossen hat, in diesem
Staat die Berechtigung zur beschränkten Ausübung
des zahnärztlichen Berufs erworben hat und

7. eine Bescheinigung des Staates, in dem das Hoch-
schulstudium abgeschlossen wurde, dass die mit der
Erteilung der Erlaubnis zum Abschluss der zahnärzt-
lichen Ausbildung absolvierte zahnärztliche Tätigkeit

a) für den Ausbildungsabschluss anerkannt wird
oder

b) die Durchführung der nach ausländischem Aus-
bildungsrecht erforderlichen Abschlussprüfung
ermöglichen wird.

(2) Die nach Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit
§ 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 und 4 des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde beizufügenden
Unterlagen dürfen zum Zeitpunkt ihres Eingangs bei
der nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die
Ausübung der Zahnheilkunde zuständigen Behörde
nicht älter als drei Monate sein.

(3) Hat die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Be-
hörde berechtigte Zweifel an der Authentizität der in
dem Staat, in dem das Hochschulstudium abgeschlos-
sen wurde, oder der von dem jeweiligen Herkunftsstaat

ausgestellten Unterlagen, kann sie von der zuständigen
Behörde des Staates, in dem das Hochschulstudium
abgeschlossen wurde, oder von der zuständigen Be-
hörde des Herkunftsstaats folgende Bestätigungen ver-
langen:

1. eine Bestätigung der Authentizität sowie

2. eine Bestätigung darüber, dass die antragstellende
Person die Mindestanforderungen der Ausbildung
nach Artikel 34 der Richtlinie 2005/36/EG erfüllt.

(4) Hat die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Be-
hörde berechtigte Zweifel an der Berechtigung der an-
tragstellenden Person zur beschränkten Ausübung des
zahnärztlichen Berufs, kann sie von der zuständigen
Behörde eines anderen Staates, der darüber Erkennt-
nisse haben könnte, eine Bestätigung verlangen, aus
der sich ergibt, dass der antragstellenden Person die
beschränkte Ausübung des zahnärztlichen Berufs nicht
aufgrund eines schwerwiegenden standeswidrigen Ver-
haltens oder aufgrund einer Verurteilung wegen straf-
barer Handlungen dauerhaft oder vorübergehend unter-
sagt worden ist.

§ 131

Bestätigung des Antragseingangs

Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
bestätigt der antragstellenden Person binnen eines
Monats nach Eingang des Antrags auf Erteilung einer
Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung der Zahn-
heilkunde nach § 13 Absatz 4 des Gesetzes über die
Ausübung der Zahnheilkunde den Antragseingang und
den Empfang der Unterlagen und teilt ihr gegebenen-
falls mit, welche Unterlagen fehlen.

§ 132

Entscheidung über den Antrag

(1) Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
entscheidet über den Antrag auf Erteilung einer Erlaub-
nis zur vorübergehenden Ausübung der Zahnheilkunde
nach § 13 Absatz 4 des Gesetzes über die Ausübung
der Zahnheilkunde kurzfristig, spätestens drei Monate
nach Eingang der nach § 130 Absatz 1 von der antrag-
stellenden Person vorzulegenden Unterlagen. Der Ab-
lauf der Frist nach Satz 1 ist solange gehemmt, bis der
zuständigen Behörde eine Bestätigung nach § 130 Ab-
satz 3 oder Absatz 4 durch die zuständige Behörde des
Staates, in dem das Hochschulstudium abgeschlossen
wurde, oder die zuständige Behörde des Herkunfts-
staats der antragstellenden Person vorliegt, sofern eine
solche Bestätigung verlangt wurde.

(2) Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
hat bei der Entscheidung über die Erteilung der Erlaub-
nis zur vorübergehenden Ausübung der Zahnheilkunde
nach § 13 Absatz 4 des Gesetzes über die Ausübung
der Zahnheilkunde den Ausbildungsstand der antrag-
stellenden Person zu berücksichtigen. Sie prüft auf
der Grundlage dieses Ausbildungsstandes die fachliche
Eignung der antragstellenden Person für die beabsich-
tigte Ausübung der Zahnheilkunde.

963Bundesgesetzblatt Jahrgang 2019 Teil I Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 11. Juli 2019



(3) Die nach § 16 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
die Ausübung der Zahnheilkunde zuständige Behörde
versieht die Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung
der Zahnheilkunde nach § 13 Absatz 4 des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde mit den Ein-
schränkungen und Nebenbestimmungen, die erforder-
lich sind, um eine Gefährdung der öffentlichen Gesund-
heit auszuschließen. Dabei berücksichtigt sie den Aus-
bildungsstand der antragstellenden Person, ihre Kennt-
nisse der deutschen Sprache und ihre gesundheitliche
Eignung.

(4) Die Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung
der Zahnheilkunde nach § 13 Absatz 4 des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde ist zu versagen,
wenn

1. eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit durch
Einschränkungen und Nebenbestimmungen nicht
ausgeschlossen werden kann,

2. die antragstellende Person sich eines Verhaltens
schuldig gemacht hat, aus dem sich ihre Unwürdig-
keit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des zahn-
ärztlichen Berufs ergibt.

(5) Die Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung
der Zahnheilkunde nach § 13 Absatz 4 des Gesetzes
über die Ausübung der Zahnheilkunde wird nach dem
Muster der Anlage 25 ausgestellt.

Abschnitt 6

Übergangsregelungen

§ 133

Anwendung bisherigen Rechts

Die Approbationsordnung für Zahnärzte in der am
30. September 2020 geltenden Fassung ist vorbehalt-
lich des § 134 auf Studierende weiter anzuwenden, die
vor dem 1. Oktober 2020 ihr Studium der Zahnmedizin
bereits begonnen haben.

§ 134

Abweichende Regelungen für die Prüfungen

(1) Studierende nach § 133, die am 1. Oktober 2020
die naturwissenschaftliche Vorprüfung noch nicht be-
standen haben, haben diese bis zum 31. Oktober 2021
nach der Approbationsordnung für Zahnärzte in der am
30. September 2020 geltenden Fassung abzulegen. Sie
haben die zahnärztliche Vorprüfung bis zum 30. April
2024 nach der Approbationsordnung für Zahnärzte in
der am 30. September 2020 geltenden Fassung abzu-
legen. Für das weitere Studium nach Bestehen der
zahnärztlichen Vorprüfung gelten die Vorschriften nach
dieser Verordnung. Bei dem Antrag auf Zulassung zum
Zweiten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung ist das
Praktikum der zahnärztlichen Prothetik nach Anlage 2

nicht nachzuweisen. Beim Zweiten Abschnitt der Zahn-
ärztlichen Prüfung entfällt die Prüfung im Fach Zahn-
ärztliche Prothetik. Abweichend von § 55 Absatz 3
Satz 1 werden dementsprechend bei der Ermittlung
der Note für den Zweiten Abschnitt der Zahnärztlichen
Prüfung nur der mit zwei vervielfachte Zahlenwert
der Note in der Fächergruppe Zahnerhaltung und die
Zahlenwerte der Noten in den übrigen Fächern addiert
und durch vier geteilt. In dem Zeugnis über das Beste-
hen des Zweiten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung
nach dem Muster der Anlage 17 ist anstelle der Angabe
der Note für das Fach Zahnärztliche Prothetik der Hin-
weis „Entfällt, da die zahnärztliche Vorprüfung nach der
Approbationsordnung für Zahnärzte in der am 30. Sep-
tember 2020 geltenden Fassung abgelegt worden ist.“
aufzunehmen.

(2) Studierende nach § 133, die am 1. Oktober 2020
die naturwissenschaftliche Vorprüfung bestanden und
die zahnärztliche Vorprüfung noch nicht bestanden
haben, haben die zahnärztliche Vorprüfung bis zum
30. April 2023 nach der Approbationsordnung für Zahn-
ärzte in der am 30. September 2020 geltenden Fassung
abzulegen. Für das weitere Studium nach Bestehen der
zahnärztlichen Vorprüfung gelten die Vorschriften nach
dieser Verordnung. Absatz 1 Satz 4 bis 7 gilt entspre-
chend.

(3) Studierende, die unter die Absätze 1 und 2 fallen,
können die naturwissenschaftliche Vorprüfung und die
zahnärztliche Vorprüfung jeweils einmal nach den Vor-
gaben der Approbationsordnung für Zahnärzte in der
am 30. September 2020 geltenden Fassung wieder-
holen.

(4) Der Zweite Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung
nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 wird ab dem 10. Juli 2021,
der Dritte Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung nach
§ 2 Absatz 2 Nummer 3 wird ab dem 1. Oktober 2023
durchgeführt.

(5) Ist eine Berechnung der Bestehensgrenze nach
§ 74 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 noch nicht möglich,
weil nicht mehr als 15 Prozent der Studierenden, die
an demselben schriftlichen Teil des Dritten Abschnitts
der Zahnärztlichen Prüfung teilgenommen haben, an
diesem schriftlichen Teil erstmals nach der Mindest-
studienzeit von fünf Jahren teilgenommen haben, so
ist der schriftliche Teil des Dritten Abschnitts der
Zahnärztlichen Prüfung bestanden, wenn der oder die
Studierende mindestens 60 Prozent der gestellten
Prüfungsfragen richtig beantwortet hat oder wenn die
Zahl der von dem oder der Studierenden richtig beant-
worteten Prüfungsfragen um nicht mehr als 15 Prozent
die durchschnittlichen Prüfungsleistungen aller Studie-
renden unterschreitet, die an demselben schriftlichen
Teil des Dritten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung
teilgenommen haben.
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Anlage 1
(zu § 5 Absatz 2, § 15 Absatz 3 Satz 2,

§ 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, § 82 Absatz 2 Nummer 9)

Unterrichtsveranstaltungen,
deren regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme bei dem Antrag auf Zulassung

zum Ersten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung nachzuweisen ist

1. Praktikum der Physik für Studierende der Zahnmedizin

2. Praktikum der Chemie für Studierende der Zahnmedizin

3. Praktikum der Physiologie

4. Praktikum der Biochemie und Molekularbiologie

5. Praktikum der makroskopischen Anatomie

6. Praktikum der mikroskopischen Anatomie

7. Praktikum der Berufsfelderkundung

8. Übung in medizinischer Terminologie

9. Praktikum der Zahnmedizinischen Propädeutik mit Schwerpunkt Präventive
Zahnheilkunde

10. Praktikum der Zahnmedizinischen Propädeutik mit Schwerpunkt Dentale
Technologie

Die Unterrichtsveranstaltungen nach den Nummern 1 bis 8 umfassen eine Ge-
samtstundenzahl von mindestens 504 Stunden. Die Unterrichtsveranstaltungen
nach den Nummern 9 und 10 umfassen eine Gesamtstundenzahl von mindes-
tens 84 Stunden.
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Anlage 2
(zu § 5 Absatz 2 und 3 Satz 1, § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3,
§ 134 Absatz 1 Satz 4)

Unterrichtsveranstaltungen,
deren regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme bei dem Antrag auf Zulassung

zum Zweiten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung nachzuweisen ist

1. Praktikum der Zahnerhaltungskunde am Phantom

2. Praktikum der zahnärztlichen Prothetik am Phantom

3. Praktikum der kieferorthopädischen Propädeutik und Prophylaxe

4. Praktikum der zahnärztlich-chirurgischen Propädeutik und der Notfallmedizin

966 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2019 Teil I Nr. 25, ausgegeben zu Bonn am 11. Juli 2019



Anlage 3
(zu § 5 Absatz 2 und 3 Satz 2, § 16 Absatz 1 Satz 1

und Absatz 2 Satz 1, § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3)

Unterrichtsveranstaltungen,
deren regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme bei dem Antrag auf Zulassung

zum Dritten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung nachzuweisen ist

1. Praktikum in der Klinik oder Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrank-
heiten I und II

2. Praktikum der zahnmedizinischen Diagnostik und Behandlungsplanung I
und II

3. Praktikum der kieferorthopädischen Diagnostik und Therapie I und II

4. Operationskurs I und II

5. Integrierte Behandlungskurse I bis IV

6. Radiologisches Praktikum mit besonderer Berücksichtigung des Strahlen-
schutzes, das inhaltlich mindestens dem Kurs nach Anlage 3.1 der Richtlinie
Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz bei dem Betrieb von Röntgen-
einrichtungen in der Medizin oder Zahnmedizin vom 22. Dezember 2005
(GMBl 2006 S. 415), die zuletzt durch das Rundschreiben des Bundes-
ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 27. Juni
2012 – RS II 4 – 11603/01 (GMBl 2012 S. 724) geändert worden ist,
entspricht. Das Radiologische Praktikum umfasst insgesamt mindestens
28 Stunden.
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Anlage 4
(zu § 5 Absatz 2, § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 4)

Weitere Unterrichtsveranstaltungen,
deren regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme bei dem Antrag auf Zulassung

zum Dritten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung nachzuweisen ist

Unterrichtsveranstaltungen in folgenden Fächern und Querschnittsbereichen:

1. Fach Pharmakologie und Toxikologie

2. Fach Pathologie

3. Fach Hygiene, Mikrobiologie und Virologie

4. Fach Innere Medizin einschließlich Immunologie

5. Fach Dermatologie und Allergologie

6. Fach Berufskunde und Praxisführung

7. Querschnittsbereich Notfallmedizin

8. Querschnittsbereich Schmerzmedizin

9. Querschnittsbereich Medizin und Zahnmedizin des Alterns und des alten
Menschen

10. Querschnittsbereich Klinische Werkstoffkunde

11. Querschnittsbereich Orale Medizin und systemische Aspekte

12. Querschnittsbereich Erkrankungen im Kopf-Hals-Bereich

13. Querschnittsbereich Gesundheitswissenschaften mit den Schwerpunkten
Epidemiologie, Prävention, Gesundheitsförderung, Öffentliche Gesund-
heitspflege, Gesundheitsökonomie, Ethik und Geschichte der Medizin und
der Zahnmedizin

14. Querschnittsbereich Wissenschaftliches Arbeiten mit den Schwerpunkten
medizinische Biometrie, medizinische Informatik, Literaturrecherche und
-bewertung und evidenzbasierte Medizin
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Anlage 5
(zu § 12, § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, Absatz 2 Satz 1 Nummer 3

und Absatz 3 Satz 1 Nummer 3)

Bescheinigung

über die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an der Unterrichtsveranstaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Name, Vorname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geburtsdatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geburtsort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hat an der oben genannten Unterrichtsveranstaltung

im □ Sommersemester □ Wintersemester

von: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

regelmäßig und erfolgreich teilgenommen und die in Verbindung mit dieser Unterrichtsveranstaltung in der Studien-
ordnung gegebenenfalls dazu vorgeschriebenen vorbereitenden oder begleitenden Unterrichtsveranstaltungen
regelmäßig besucht.

Note1 „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“,

Einzelleistungsnachweise:2

1. …… Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “

2. …… Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “

Ort, Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Siegel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschriften der verantwortlichen Lehrkräfte)

1 Sofern vorgesehen.
2 Nicht Zutreffendes streichen.
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Anlage 6
(zu § 12, § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4)

Bescheinigung
zum Antrag auf Zulassung zum Ersten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung

Name, Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

hat an nachstehenden Unterrichtsveranstaltungen regelmäßig und erfolgreich teilgenommen und die in Verbindung
mit diesen Unterrichtsveranstaltungen in der Studienordnung gegebenenfalls dazu vorgeschriebenen vorbereitenden
oder begleitenden Unterrichtsveranstaltungen regelmäßig besucht:

Unterrichtsveranstaltung Semester von bis

1. Praktikum der Physik für Studierende der Zahnmedizin

2. Praktikum der Chemie für Studierende der Zahnmedizin

3. Praktikum der Physiologie

4. Praktikum der Biochemie und Molekularbiologie

5. Praktikum der makroskopischen Anatomie

6. Praktikum der mikroskopischen Anatomie

7. Praktikum der Berufsfelderkundung

8. Übung in medizinischer Terminologie

9. Praktikum der Zahnmedizinischen Propädeutik mit Schwerpunkt
Präventive Zahnheilkunde

10. Praktikum der Zahnmedizinischen Propädeutik mit Schwerpunkt
Dentale Technologie

Ort, Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Siegel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift des Studiendekans/der Studiendekanin)
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Anlage 7
(zu § 12, § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

Bescheinigung
zum Antrag auf Zulassung zum Zweiten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung

Name, Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

hat an nachstehenden Unterrichtsveranstaltungen regelmäßig und erfolgreich teilgenommen und die in Verbindung
mit diesen Unterrichtsveranstaltungen in der Studienordnung gegebenenfalls dazu vorgeschriebenen vorbereitenden
oder begleitenden Unterrichtsveranstaltungen regelmäßig besucht:

Unterrichtsveranstaltung Semester von bis

1. Praktikum der Zahnerhaltungskunde am Phantom

2. Praktikum der zahnärztlichen Prothetik am Phantom

3. Praktikum der kieferorthopädischen Propädeutik und Prophylaxe

4. Praktikum der zahnärztlich-chirurgischen Propädeutik und der Not-
fallmedizin

Ort, Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Siegel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift des Studiendekans/der Studiendekanin)
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Anlage 8
(zu § 12, § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3)

Bescheinigung
zum Antrag auf Zulassung zum Dritten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung

Name, Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

hat an nachstehenden Unterrichtsveranstaltungen regelmäßig und erfolgreich teilgenommen und die in Verbindung
mit diesen Unterrichtsveranstaltungen in der Studienordnung gegebenenfalls dazu vorgeschriebenen vorbereitenden
oder begleitenden Unterrichtsveranstaltungen regelmäßig besucht:

Unterrichtsveranstaltung Semester von bis

1. Praktikum in der Klinik oder Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kiefer-
krankheiten I

2. Praktikum in der Klinik oder Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kiefer-
krankheiten II

3. Praktikum der zahnmedizinischen Diagnostik und Behandlungs-
planung I

4. Praktikum der zahnmedizinischen Diagnostik und Behandlungs-
planung II

5. Praktikum der kieferorthopädischen Diagnostik und Therapie I

6. Praktikum der kieferorthopädischen Diagnostik und Therapie II

7. Operationskurs I

8. Operationskurs II

9. Integrierter Behandlungskurs I

10. Integrierter Behandlungskurs II

11. Integrierter Behandlungskurs III

12. Integrierter Behandlungskurs IV

13. Radiologisches Praktikum

14. Pathologie

15. Pharmakologie und Toxikologie

16. Virologie, Mikrobiologie und Hygiene

17. Notfallmedizin

18. Innere Medizin einschließlich Immunologie

19. Dermatologie und Allergologie

20. Berufskunde und Praxisführung

21. Ethik und Geschichte der Medizin und der Zahnmedizin

22. Gesundheitswissenschaften mit den Schwerpunkten Epidemiologie,
Prävention, Gesundheitsförderung, öffentliche Gesundheitspflege,
Gesundheitsökonomie und Ethik

23. Wissenschaftliches Arbeiten mit den Schwerpunkten medizinische
Biometrie, medizinische Informatik, Literaturrecherche und -bewer-
tung und evidenzbasierte Medizin

24. Schmerzmedizin

25. Medizin und Zahnmedizin des Alterns und des alten Menschen
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Unterrichtsveranstaltung Semester von bis

26. Klinische Werkstoffkunde

27. Orale Medizin und systemische Aspekte

28. Erkrankungen im Kopf-Hals-Bereich

29. Wahlfach: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mit der Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort, Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Siegel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift des Studiendekans/der Studiendekanin)
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Anlage 9
(zu § 11 Absatz 2)

Wahlfächer

Als Wahlfach, dessen regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme bei dem Antrag
auf Zulassung zum Dritten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung nach § 11
Absatz 1 nachzuweisen ist, kommt, sofern es von der Universität angeboten
wird, insbesondere in Betracht:

– Allgemeine Chirurgie

– Biometrie und Epidemiologie

– Dermatologie und Allergologie

– Forensische Zahnmedizin

– Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

– Hygiene, Mikrobiologie und Umweltschutz

– Innere Medizin

– Kinderheilkunde

– Klinische Psychologie und Psychosomatik

– Neurologie

– Pathologie

– Pharmakologie und Toxikologie
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Anlage 10
(zu § 14 Absatz 2 Satz 2)

Zeugnis über den Krankenpflegedienst

Name, Vorname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geburtsdatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geburtsort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hat im Rahmen der zahnärztlichen Ausbildung in dem unten bezeichneten Krankenhaus oder der unten bezeichneten
Rehabilitationseinrichtung unter meiner Leitung den Krankenpflegedienst abgeleistet.

Dauer des Krankenpflegedienstes:

von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Ausbildung ist unterbrochen worden:

□ nein

□ ja vom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort, Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Siegel
oder Stempel

Name des Krankenhauses/der Rehabilitationseinrichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift der Pflegedienstleitung)
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Anlage 11
(zu § 15 Absatz 2 Satz 3)

Zeugnis
über die Famulatur

Name, Vorname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geburtsdatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geburtsort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hat nach bestandenem Ersten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung

vom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

regelmäßig unter meiner Aufsicht und Leitung die Famulatur absolviert. Während dieser Zeit ist der/die Studierende

in der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bezeichnung der Einrichtung)

vorzugsweise mit Tätigkeiten auf dem Gebiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . beschäftigt worden.

Die Ausbildung ist unterbrochen worden:

□ nein

□ ja vom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort, Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift des Zahnarztes bzw. der Zahnärztin)
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Anlage 12
(zu § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4)

Nachweis
über den Erwerb der Sachkunde im Strahlenschutz nach der Strahlenschutzverordnung

Name, Vorname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geburtsdatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geburtsort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hat in der Zeit vom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in der Abteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

des Universitätskrankenhauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

unter meiner Aufsicht und Anleitung das Stellen der rechtfertigenden Indikation, die technische Durchführung und
die Befundung von Röntgenuntersuchungen unter den speziellen Gesichtspunkten des Strahlenschutzes in dem
Anwendungsgebiet Intraorale Röntgendiagnostik mit dentalen Tubusgeräten, Panoramaschichtaufnahmen und
Fernröntgenaufnahmen des Schädels erlernt.

Patient/Patientin gesamt
davon
Indikation

davon
technische
Durchführung

davon
Befundung

Röntgenuntersuchung des/der . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Röntgenuntersuchung des/der . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Röntgenuntersuchung des/der . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Röntgenuntersuchung des/der . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Röntgenuntersuchung des/der . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Anzahl der von Herrn/Frau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . durchgeführten Untersuchungen
lassen sich durch den von ihm/ihr geführten und mir vorgelegten Tätigkeitsbericht belegen. Die Befundung erfolgte
zu etwa …… Prozent durch eine Fallsammlung.

Ich bin Arzt/Ärztin/Zahnarzt/Zahnärztin/Facharzt/Fachärztin/Fachzahnarzt/Fachzahnärztin für . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

und besitze die Fachkunde im Strahlenschutz nach der Strahlenschutzverordnung im Teilgebiet/in den Teilgebieten

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort, Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift des beaufsichtigenden Arztes/Zahnarztes bzw. der beaufsichtigenden Ärztin/Zahnärztin)
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Anlage 13
(zu § 34 Absatz 3 Satz 1, § 82 Absatz 2 Nummer 9)

Niederschrift
über die mündliche Prüfung des Ersten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung

Der/Die Studierende der Zahnmedizin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

geboren am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ist im Fach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geprüft worden.

Beginn und Ende der Gruppenprüfung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Er/Sie hat die Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“ erhalten und damit die mündliche Prüfung

bestanden/nicht bestanden.

Tragende Gründe des Prüfungsergebnisses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gegenstand der Prüfung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verlauf der Prüfung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sonstige Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort, Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift der prüfenden Person) (Unterschrift der beisitzenden Person)
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Anlage 14
(zu § 50 Absatz 4 Satz 1)

Niederschrift
über das mündliche Prüfungselement des Zweiten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung

Der/Die Studierende der Zahnmedizin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

geboren am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ist im Fach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geprüft worden.

Beginn und Ende der Gruppenprüfung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gegenstand der Prüfung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verlauf der Prüfung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sonstige Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort, Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift der prüfenden Person) (Unterschrift der beisitzenden Person)
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Anlage 15
(zu § 67 Absatz 4 Satz 1)

Niederschrift
über das mündliche Prüfungselement

des mündlich-praktischen Teils des Dritten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung

Der/Die Studierende der Zahnmedizin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

geboren am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ist im Fach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geprüft worden.

Beginn und Ende der Gruppenprüfung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gegenstand der Prüfung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verlauf der Prüfung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sonstige Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort, Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift der prüfenden Person) (Unterschrift der beisitzenden Person)
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Anlage 16
(zu § 10 Absatz 2 Satz 2, § 40, § 82 Absatz 2 Nummer 9)

Zeugnis
über den Ersten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ausstellende Stelle)

Zeugnis
über den Ersten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung

Der/Die Studierende der Zahnmedizin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

geboren am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hat den Ersten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mit der Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) bestanden.
(Zahlenwert)

Er/Sie hat bei der Bewertung der Prüfungsleistungen folgende Noten erreicht:

Fach Physik Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Fach Chemie Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Fach Biologie Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Fach Biochemie und Molekularbiologie Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Fach Mikroskopische und makroskopische Anatomie Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Fach Physiologie Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Fach Zahnmedizinische Propädeutik Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Er/Sie hat bis zum Ersten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung das Wahlfach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mit der Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ abgeschlossen.1

Ort, Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Siegel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift)

1 Sofern ein Wahlfach belegt wurde.
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Anlage 17
(zu § 56, § 134 Absatz 1 Satz 7)

Zeugnis
über den Zweiten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ausstellende Stelle)

Zeugnis
über den Zweiten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung

Der/Die Studierende der Zahnmedizin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

geboren am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hat den Zweiten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mit der Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) bestanden.
(Zahlenwert)

Er/Sie hat bei der Bewertung der Prüfungsleistungen folgende Noten erreicht:

Fach Zahnärztliche Prothetik Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Fach Kieferorthopädie Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Fach Oralchirurgie und Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Fach Endodontologie (Fächergruppe Zahnerhaltung) Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Fach Kinderzahnheilkunde (Fächergruppe Zahnerhaltung) Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Fach Parodontologie (Fächergruppe Zahnerhaltung) Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Fach Zahnhartsubstanzlehre, Prävention und Restauration
(Fächergruppe Zahnerhaltung) Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Ort, Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Siegel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift)
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Anlage 18
(zu § 11 Absatz 3 Satz 2, § 81 Nummer 1)

Zeugnis
über die Zahnärztliche Prüfung

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ausstellende Stelle)

Zeugnis
über die Zahnärztliche Prüfung

Der/Die Studierende der Zahnmedizin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

geboren am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hat den schriftlichen Teil des Dritten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mit der Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“ und*

den mündlich-praktischen Teil des Dritten Abschnitts der Zahnärztlichen Prüfung am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mit der Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) abgelegt.
(Zahlenwert)

Er/Sie hat bei der Bewertung der Prüfungsleistungen im mündlich-praktischen Teil des Dritten Abschnitts der Zahn-
ärztlichen Prüfung folgende Noten erreicht:

Fach Zahnärztliche Prothetik Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Fach Kieferorthopädie Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Fach Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Fach Zahnärztliche Radiologie Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Fach Oralchirurgie Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Fach Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Fach Endodontologie (Fächergruppe Zahnerhaltung) Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Fach Kinderzahnheilkunde (Fächergruppe Zahnerhaltung) Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Fach Parodontologie (Fächergruppe Zahnerhaltung) Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Fach Zahnhartsubstanzlehre, Prävention und Restauration
(Fächergruppe Zahnerhaltung) Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

Er/Sie hat den Dritten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung mit der Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“ bestanden.

Er/Sie hat bis zum Dritten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung das Wahlfach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mit der Note „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“ abgeschlossen.

Er/Sie hat damit die Zahnärztliche Prüfung am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bestanden.

Herr/Frau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hat das Studium der Zahnmedizin

an der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Universität)

abgeschlossen.

Ort, Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Siegel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift)

* Entfällt bei Studierenden nach § 59 Absatz 2 der Approbationsordnung für Zahnärzte und Zahnärztinnen.
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Anlage 19
(zu § 81 Nummer 2)

Bescheinigung
über die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ausstellende Stelle)

Durchführung der Strahlenschutzverordnung

Bescheinigung über die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz

Nach § 47 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 5 der Strahlenschutzverordnung vom 29. November 2018 (BGBl. I
S. 2034, 2036) wird

Herrn/Frau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Vorname, Name)

Berufsbezeichnung/Gebietsarztbezeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

geboren am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

der Erwerb der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz für das folgende Anwendungsgebiet der Zahnheilkunde
bescheinigt:

Intraorale Röntgendiagnostik mit dentalen Tubusgeräten, Panoramaschichtaufnahmen, Fernröntgenaufnahmen
des Schädels.

Die Fachkunde im Strahlenschutz ist regelmäßig alle fünf Jahre, erstmals bis zum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
durch erfolgreiche Teilnahme an einem von der zuständigen Stelle anerkannten Kurs oder einer anderen von der
zuständigen Stelle als geeignet anerkannten Fortbildungsmaßnahme zu aktualisieren. Der zuständigen Behörde ist
diese Bescheinigung auf Anforderung vorzulegen.

Ort, Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Unterschrift)
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Anlage 20
(zu § 88 Satz 1)

Approbationsurkunde

Herr/Frau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Vorname, Name – gegebenenfalls abweichender Geburtsname)

geboren am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erfüllt

die Voraussetzungen des § 2 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde.

Mit Wirkung vom heutigen Tage wird ihm/ihr die

Approbation als Zahnarzt/Zahnärztin

erteilt.

Die Approbation berechtigt zur Ausübung des zahnärztlichen Berufs.

Ort, Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Siegel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift der zuständigen Behörde)
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Anlage 21
(zu § 97 Absatz 2 Satz 1)

Niederschrift
über die Eignungsprüfung nach § 2 Absatz 2 Satz 7
des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde

Herr/Frau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

geboren am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ist in der Eignungsprüfung wie folgt geprüft worden:

1. Schriftlicher Abschnitt der Eignungsprüfung*

Beginn und Ende der Prüfung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die schriftliche Behandlungsplanung ist beigefügt.

Er/Sie hat den schriftlichen Abschnitt der Eignungsprüfung bestanden/nicht bestanden*.

Tragende Gründe für das Bestehen/Nichtbestehen*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Mündlicher Abschnitt der Eignungsprüfung*

am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beginn und Ende der Einzel-/Gruppenprüfung*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gegenstand des Prüfungsgesprächs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Inhalt und Prüfungsablauf sind stichwortartig wiederzugeben.)

Er/Sie hat den mündlichen Abschnitt der Eignungsprüfung bestanden/nicht bestanden*.

Tragende Gründe für das Bestehen/Nichtbestehen*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Praktischer Abschnitt der Eignungsprüfung*

am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beginn und Ende der Prüfung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Praktische Prüfungsleistungen anhand standardisierter Ausbildungssituationen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Er/Sie hat den praktischen Abschnitt der Eignungsprüfung bestanden/nicht bestanden*.

Tragende Gründe für das Bestehen/Nichtbestehen*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mitglieder der Prüfungskommission nach § 96 Absatz 3 der Approbationsordnung für Zahnärzte und Zahnärztinnen:

Als vorsitzende Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Als weitere Mitglieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sonstige Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort, Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschriften

der weiteren Mitglieder der Prüfungskommission)
(Unterschrift

der der Prüfungskommission vorsitzenden Person)

* Nicht Zutreffendes streichen.
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Anlage 22
(zu § 112 Absatz 2 Satz 1)

Niederschrift
über die Kenntnisprüfung nach § 2 Absatz 3 Satz 3
des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde

Herr/Frau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

geboren am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ist in der Kenntnisprüfung wie folgt geprüft worden:

1. Schriftlicher Abschnitt der Kenntnisprüfung

am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beginn und Ende der Prüfung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die schriftliche Behandlungsplanung ist beigefügt.

Er/Sie hat den ersten Abschnitt der Kenntnisprüfung bestanden/nicht bestanden*.

Tragende Gründe für das Bestehen/Nichtbestehen*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Mündlicher Abschnitt der Kenntnisprüfung

Beginn und Ende der Einzel-/Gruppenprüfung*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gegenstand der Prüfung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Inhalt und Prüfungsablauf sind stichwortartig wiederzugeben.)

Er/Sie hat den mündlichen Abschnitt der Kenntnisprüfung bestanden/nicht bestanden*.

Tragende Gründe für das Bestehen/Nichtbestehen*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Praktischer Abschnitt der Kenntnisprüfung

am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beginn und Ende der Prüfung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Praktische Prüfungsleistungen anhand standardisierter Ausbildungssituationen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Er/Sie hat den praktischen Abschnitt der Kenntnisprüfung bestanden/nicht bestanden*.

Tragende Gründe für das Bestehen/Nichtbestehen*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mitglieder der Prüfungskommission nach § 111 Absatz 3 der Approbationsordnung für Zahnärzte und Zahnärztinnen:

Als vorsitzende Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Als weitere Mitglieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sonstige Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort, Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschriften

der weiteren Mitglieder der Prüfungskommission)
(Unterschrift

der der Prüfungskommission vorsitzenden Person)

* Nicht Zutreffendes streichen.
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Anlage 23
(zu § 122 Absatz 7)

Erlaubnis
nach § 13 Absatz 1 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde

Herrn/Frau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Vorname, Name – gegebenenfalls abweichender Geburtsname)

geboren am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

wird gemäß § 13 Absatz 1 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde die Erlaubnis zur vorübergehenden
Ausübung der Zahnheilkunde

in/an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

für die Zeit vom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . widerruflich erteilt.

Beschränkungen und Nebenbestimmungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Erlaubnis umfasst zudem die Tätigkeit im Land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/in den Ländern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /die bundesweite Tätigkeit*

als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort, Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Siegel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift der zuständigen Behörde)

* Nicht Zutreffendes streichen.
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Anlage 24
(zu § 127 Absatz 7)

Erlaubnis
nach § 13 Absatz 1a des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde

Herrn/Frau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Vorname, Name – gegebenenfalls abweichender Geburtsname)

geboren am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

wird gemäß § 13 Absatz 1a des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde die Erlaubnis zur vorübergehenden
Ausübung der Zahnheilkunde

in/an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

für die Zeit vom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . widerruflich erteilt.

Beschränkungen und Nebenbestimmungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Erlaubnis umfasst zudem die Tätigkeit im Land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/in den Ländern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /die bundesweite Tätigkeit*

als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort, Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Siegel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift der zuständigen Behörde)

* Nicht Zutreffendes streichen.
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Anlage 25
(zu § 132 Absatz 5)

Erlaubnis
nach § 13 Absatz 4 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde

Herrn/Frau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Vorname, Name – gegebenenfalls abweichender Geburtsname)

geboren am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

wird gemäß § 13 Absatz 4 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde die Erlaubnis zur vorübergehenden
Ausübung der Zahnheilkunde für die Tätigkeit, die zum Abschluss der zahnärztlichen Ausbildung

in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erforderlich ist,

für die Zeit vom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . widerruflich erteilt.

Die Erlaubnis ist beschränkt auf eine nicht selbständige und nicht leitende Tätigkeit unter Aufsicht, Anleitung und
Verantwortung von Zahnärzten und Zahnärztinnen, die eine Approbation oder eine unbeschränkte Berufserlaubnis
besitzen.

Die Tätigkeit darf nur in/an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . verrichtet werden.

Ort, Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Siegel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift der zuständigen Behörde)
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A r t i k e l 2

I n k r a f t t r e t e n , A u ß e r k r a f t t r e t e n

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Approbationsordnung für Zahnärzte in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Glie-
derungsnummer 2123-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch
Artikel 8 des Gesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966) geändert worden ist,
außer Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Bonn, den 8. Juli 2019

D e r B u n d e sm i n i s t e r f ü r G e s u n d h e i t
J e n s S p a h n
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Hinweis auf Rechtsvorschriften der Europäischen Union, 

die mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union unmittelbare Rechtswirksamkeit in der Bundes -
republik Deutschland erlangt haben. 

Aufgeführt werden nur die Verordnungen, die im Inhaltsverzeichnis des Amtsblattes durch Fettdruck hervorgehoben 
sind.

11.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/587 der Kommission zur Änderung 
des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 119/2009 im Hinblick auf die Auf-
nahme des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und 
mancher seiner unmittelbar der englischen Krone unterstehenden Ge-
biete in die Liste von Drittländern und Teilen von Drittländern, aus denen 
die Einfuhr von Sendungen mit Fleisch von wildlebenden Hasenartigen, 
bestimmten wildlebenden Landsäugetieren und Nutzkaninchen in die 
Union zugelassen ist (1) L 100I/8                   11.  4. 2019 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

11.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/588 der Kommission zur Änderung 
des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 605/2010 im Hinblick auf die Auf-
nahme des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und 
mancher seiner unmittelbar der englischen Krone unterstehenden Ge-
biete in die Liste von Drittländern und Teilen von Drittländern, aus denen 
das Verbringen von Sendungen mit Rohmilch, Milcherzeugnissen, Ko-
lostrum und Erzeugnissen auf Kolostrumbasis zum menschlichen Ver-
zehr in die Union zugelassen ist (1) L 100I/11                 11.  4. 2019 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

11.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/589 der Kommission zur Änderung 
des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 1251/2008 im Hinblick auf die 
Aufnahme des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland 
und mancher seiner unmittelbar der englischen Krone unterstehenden 
Gebiete in die Liste von Drittländern, Gebieten, Zonen oder Komparti-
menten, aus denen die Einfuhr von Sendungen mit Tieren in Aquakultur 
in die Union zugelassen ist (1) L 100I/14                 11.  4. 2019 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

11.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/590 der Kommission zur Änderung 
des Anhangs I der Durchführungsverordnung (EU) 2018/659 im Hinblick 
auf die Aufnahme des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nord-
irland und mancher seiner unmittelbar der englischen Krone unterste-
henden Gebiete in die Liste der Drittländer und Teile des Hoheitsgebiets 
von Drittländern, aus denen der Eingang lebender Equiden sowie von 
Sperma, Eizellen und Embryonen von Equiden in die Union zugelassen 
ist (1) L 100I/17                 11.  4. 2019 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

11.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/591 der Kommission zur Änderung 
des Anhangs V der Verordnung (EG) Nr. 136/2004 im Hinblick auf die 
Aufnahme des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland 
und manchen seiner unmittelbar der englischen Krone unterstehenden 
Gebiete in die Liste der Drittländer, aus denen die Einfuhr von Sendun-
gen mit Heu und Stroh in die Union zugelassen ist (1) L 100I/20                 11.  4. 2019 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

 8.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/594 der Kommission zur Genehmi-
gung einer nicht geringfügigen Änderung der Spezifikation eines im 
 Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten 
geografischen Angaben eingetragenen Namens „Vitellone Bianco 
dell'Appennino Centrale“ (g. g. A.) L 103/21                  12.  4. 2019 

11.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/595 der Kommission zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1635/2006 zur Festlegung der Durchführungs-
bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 737/90 des Rates aufgrund 
des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland 
aus der Union (1) L 103/22                  12.  4. 2019 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 
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11.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/596 der Kommission zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 des Rates über bestimmte spezifi-
sche Beschränkungen in den wirtschaftlichen und finanziellen Beziehun-
gen zu Irak L 103/24                  12.  4. 2019 

– Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) 2018/1922 der Kommis-
sion vom 10. Oktober 2018 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 428/2009 des Rates über eine Gemeinschaftsregelung für die Kon-
trolle der Ausfuhr, der Verbringung, der Vermittlung und der Durchfuhr 
von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (ABl. L 319 vom 
14.12.2018) L 103/60                  12.  4. 2019 

– Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) 2019/461 der Kommission 
vom 30. Januar 2019 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 
2016/522 im Hinblick auf die Ausnahme der Bank of England und des 
United Kingdom Debt Management Office vom Anwendungsbereich der 
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 80 vom 22.3.2019) L 103/61                  12.  4. 2019 

10.  4. 2019 Verordnung (EU) 2019/592 des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1806 zur Aufstellung der Liste 
der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außen-
grenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Dritt-
länder, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind, an-
gesichts des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Union L 103I/1                   12.  4. 2019 

 9.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/611 der Kommission zur Genehmi-
gung einer nicht geringfügigen Änderung der Spezifikation eines im 
 Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten 
geografischen Angaben eingetragenen Namens („Liquirizia di Calabria“ 
(g. U.)) L 105/3                    16.  4. 2019 

 9.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/612 der Kommission zur Einreihung 
bestimmter Waren in die Kombinierte Nomenklatur L 105/5                    16.  4. 2019 

 9.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/613 der Kommission zur Einreihung 
bestimmter Waren in die Kombinierte Nomenklatur L 105/8                    16.  4. 2019 

– Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) 2018/1922 der Kommis-
sion vom 10. Oktober 2018 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 428/2009 des Rates über eine Gemeinschaftsregelung für die Kon-
trolle der Ausfuhr, der Verbringung, der Vermittlung und der Durchfuhr 
von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (ABl. L 319 vom 
14.12.2018) L 105/67                  16.  4. 2019 

15.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/618 der Kommission zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 474/2006 hinsichtlich der Liste der Luftfahrt -
unternehmen, gegen die in der Union eine Betriebsuntersagung ergan-
gen ist oder deren Betrieb in der Union Beschränkungen unterliegt (1) L 106/1                    17.  4. 2019 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

17.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/620 der Kommission zur Gewäh-
rung einer befristeten Abweichung von den Präferenzursprungsregeln 
gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 in Bezug auf Makre-
lenfilets, zubereitet oder haltbar gemacht, und Filets von Unechtem 
 Bonito oder Fregattmakrele, zubereitet oder haltbar gemacht, aus Cabo 
Verde L 108/1                    23.  4. 2019 

17.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/621 der Kommission über die für 
die technische Überwachung in Bezug auf die zu prüfenden Positionen 
erforderlichen technischen Angaben sowie zur Anwendung der empfoh-
lenen Prüfmethoden und zur Festlegung detaillierter Regelungen hin-
sichtlich des Datenformats und der Verfahren für den Zugang zu den 
 einschlägigen technischen Angaben (1) L 108/5                    23.  4. 2019 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

17.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/622 der Kommission zur 299. Än-
derung der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über die Anwen-
dung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte 
Personen und Organisationen, die mit den ISIL (Da’esh)- und Al-Qaida-
Organisationen in Verbindung stehen L 108/29                  23.  4. 2019 
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16.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/635 der Kommission zur Geneh -
migung einer nicht geringfügigen Änderung der Spezifikation eines im 
Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten 
geografischen Angaben eingetragenen Namens („Lechazo de Castilla 
y León“ (g.g.A.)) L 109/4                    24.  4. 2019 

23.  4. 2019 Verordnung (EU) 2019/636 der Kommission zur Änderung der An -
hänge IV und V der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen 
 Parlaments und des Rates über persistente organische Schadstoffe L 109/6                    24.  4. 2019 

23.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/637 der Kommission zur Geneh -
migung von Cholecalciferol als Wirkstoff zur Verwendung in Biozid -
produkten der Produktart 14 (1) L 109/13                  24.  4. 2019 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

– Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1506 der Kom-
mission vom 10. Oktober 2018 mit außergewöhnlichen Marktstützungs-
maßnahmen für den Eier- und Geflügelfleischsektor in Italien (ABl. L 255 
vom 11.10.2018) L 109/28                  24.  4. 2019 

– Berichtigung der Verordnung (EU) 2019/50 der Kommission vom 11. Ja-
nuar 2019 zur Änderung der Anhänge II, III, IV und V der Verordnung (EG) 
Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Höchstgehalte an Rückständen von Chlorantraniliprol, Clomazon, 
Cyclaniliprol, Fenazaquin, Fenpicoxamid, Fluoxastrobin, Lambda-
 Cyhalothrin, Mepiquat, Zwiebelöl, Thiacloprid und Valifenalat in oder auf 
bestimmten Erzeugnissen (ABl. L 10 vom 14.1.2019) L 109/28                  24.  4. 2019 

15.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/643 der Kommission zur Einreihung 
bestimmter Waren in die Kombinierte Nomenklatur L 110/1                    25.  4. 2019 

15.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/644 der Kommission zur Einreihung 
bestimmter Waren in die Kombinierte Nomenklatur L 110/4                    25.  4. 2019 

15.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/645 der Kommission zur Einreihung 
bestimmter Waren in die Kombinierte Nomenklatur L 110/7                    25.  4. 2019 

15.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/646 der Kommission zur Einreihung 
bestimmter Waren in die Kombinierte Nomenklatur L 110/10                  25.  4. 2019 

15.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/647 der Kommission zur Einreihung 
bestimmter Waren in die Kombinierte Nomenklatur L 110/13                  25.  4. 2019 

15.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/648 der Kommission zur Aufhe-
bung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 113/2014 zur Einreihung 
bestimmter Waren in die Kombinierte Nomenklatur L 110/16                  25.  4. 2019 

24.  4. 2019 Verordnung (EU) 2019/649 der Kommission zur Änderung des An -
hangs III der Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen Parla-
ments und des Rates betreffend andere Trans-Fettsäuren als solche, die 
auf natürliche Weise in Fett tierischen Ursprungs vorkommen (1) L 110/17                  25.  4. 2019 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

24.  4. 2019 Verordnung (EU) 2019/650 der Kommission zur Änderung des An -
hangs III der Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen Parla-
ments und des Rates in Bezug auf Yohimbe (Pausinystalia yohimbe 
(K. Schum) Pierre ex Beille) (1) L 110/21                  25.  4. 2019 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

24.  4. 2019 Verordnung (EU) 2019/651 der Kommission über die Nichtzulassung 
 einer gesundheitsbezogenen Angabe über Lebensmittel betreffend die 
Entwicklung und die Gesundheit von Kindern (1) L 110/23                  25.  4. 2019 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

24.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/652 der Kommission zur Fest -
legung der Standardgeschäftsordnung des Beratenden Ausschusses 
bzw. des Ausschusses für alternative Streitbeilegung sowie eines 
 Musterformulars für die Übermittlung von Informationen betreffend 
die Bekanntmachung einer abschließenden Entscheidung gemäß der 
Richtlinie (EU) 2017/1852 des Rates L 110/26                  25.  4. 2019 
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24.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/653 der Kommission zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 847/2006 bezüglich der Zollkontingente der 
 Union für bestimmte zubereitete oder haltbar gemachte Fische L 110/34                  25.  4. 2019 

17.  4. 2019 Verordnung (EU, Euratom) 2019/629 des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung des Protokolls Nr. 3 über die Satzung des 
 Gerichtshofs der Europäischen Union L 111/1                    25.  4. 2019 

17.  4. 2019 Verordnung (EU) 2019/630 des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf die 
 Mindestdeckung notleidender Risikopositionen (1) L 111/4                    25.  4. 2019 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

17.  4. 2019 Verordnung (EU) 2019/631 des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Festsetzung von CO2-Emissionsnormen für neue Personenkraft -
wagen und für neue leichte Nutzfahrzeuge und zur Aufhebung der Ver-
ordnungen (EG) Nr. 443/2009 und (EU) Nr. 510/2011 (1) L 111/13                  25.  4. 2019 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

17.  4. 2019 Verordnung (EU) 2019/632 des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 zur Verlängerung der 
vorübergehenden Verwendung anderer als der im Zollkodex der Union 
vorgesehenen Mittel der elektronischen Datenverarbeitung L 111/54                  25.  4. 2019 

24.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/660 der Kommission zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1484/95 in Bezug auf die Festsetzung der 
 repräsentativen Preise in den Sektoren Geflügelfleisch und Eier sowie für 
Eieralbumin L 112/8                    26.  4. 2019 

25.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/661 der Kommission zur Gewähr-
leistung des reibungslosen Funktionierens des elektronischen Registers 
für Quoten für das Inverkehrbringen von teilfluorierten Kohlenwasser -
stoffen (1) L 112/11                  26.  4. 2019 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

25.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/662 der Kommission zur Verlänge-
rung der Ausnahme von der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des Rates 
hinsichtlich des Mindestabstands von der Küste und der Mindestwas-
sertiefe für Bootswaden für den Fang von Glasgrundeln (Aphia minuta) 
und Ferrer-Grundeln (Pseudaphia ferreri) sowie Pikarels (Spicara smaris) 
in bestimmten Hoheitsgewässern Spaniens (Balearen) L 112/16                  26.  4. 2019 

25.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/663 der Kommission zur 300. Än-
derung der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über die Anwen-
dung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte 
Personen und Organisationen, die mit den ISIL (Da’esh)- und Al-Qaida-
Organisationen in Verbindung stehen L 112/19                  26.  4. 2019 

– Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1263 der Kom-
mission vom 20. September 2018 zur Erstellung der Formulare für die 
Übermittlung von Informationen durch Paketzustelldienstanbieter gemäß 
der Verordnung (EU) 2018/644 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 238 vom 21.9.2018) L 112/77                  26.  4. 2019  

19. 12. 2018 Delegierte Verordnung (EU) 2019/667 der Kommission zur Änderung der 
Delegierten Verordnung (EU) 2015/2205, der Delegierten Verordnung 
(EU) 2016/592 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1178 zur Ver-
schiebung des Datums für die spätere Anwendung der Clearingpflicht 
auf bestimmte OTC-Derivatekontrakte (1) L 113/1                    29.  4. 2019 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

29.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/672 des Rates zur Durchführung 
der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 über restriktive Maßnahmen gegen 
Myanmar/Birma L 114/1                    30.  4. 2019 

27.  2. 2019 Delegierte Verordnung (EU) 2019/673 der Kommission zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2018/196 über zusätzliche Zölle auf die Einfuhren be-
stimmter Waren mit Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika L 114/5                    30.  4. 2019 
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29.  4. 2019 Verordnung (EU) 2019/674 der Kommission zur Änderung des An -
hangs III der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des Europäischen Parla-
ments und des Rates zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Auf -
machung und Etikettierung von Spirituosen sowie zum Schutz 
geografischer Angaben für Spirituosen L 114/7                    30.  4. 2019 

29.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/675 der Kommission zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1067/2008 über die Eröffnung und Verwaltung 
von Gemeinschaftskontingenten für die Einfuhr von Weichweizen ande-
rer als hoher Qualität mit Ursprung in Drittländern L 114/10                  30.  4. 2019 

29.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/676 der Kommission zur Geneh -
migung des Wirkstoffs mit geringem Risiko ABE-IT 56 (Lysatbestandteile 
von Saccharomyces cerevisiae Stamm DDSF623) gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommis-
sion (1) L 114/12                  30.  4. 2019 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

29.  4. 2019 Durchführungsverordnung (EU) 2019/677 der Kommission zur Nicht -
erneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Chlorthalonil gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur 
 Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommis-
sion (1) L 114/15                  30.  4. 2019 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

30.  4. 2019 Verordnung (EU) 2019/680 der Kommission zur Änderung von Anhang VI 
der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über kosmetische Mittel (1) L 115/3                     2.  5. 2019 

(1) Text von Bedeutung für den EWR. 

30.  4. 2019 Verordnung (EU) 2019/681 der Kommission zur Änderung von Anhang II 
der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über kosmetische Mittel (1) L 115/5                     2.  5. 2019 

(1) Text von Bedeutung für den EWR.
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